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1 AUSGANGSLAGE 

Das örtliche Raumordnungsprogramm (ÖROP) und der zugehörige Flächenwidmungsplan 

der Marktgemeinde Göllersdorf stammen aus dem Jahre 1996 und liegen in der Fassung der 

10. Änderung des Flächenwidmungsplanes aus 2012 vor. Um beide Bestandteile des Örtli-

chen Raumordnungsprogrammes auf den gleichen Stand zu bringen, wird das Örtliche Ent-

wicklungskonzept (ÖEK) umfassend adaptiert und aktualisiert. Aufbauend auf die grundle-

genden Ziele und Maßnahmen des rechtsgültigen ÖEK aus dem Jahr 1996, wird ein neues 

Örtliches Entwicklungskonzept erstellt. 

Gemäß NÖ Raumordnungsgesetz, LGBl. 8000-24 i.d.g.F. hat ein örtliches Raumordnungs-

programm einen verordneten Flächenwidmungsplan und ein verordnetes Örtliches Ent-

wicklungskonzept (ÖEK) zu enthalten. 

Da einerseits eine dynamische Siedlungsentwicklung in der Gemeinde festzustellen ist und 

andererseits Nutzungskonflikte zu bestehenden oder geplanten Nutzungen im Gemeindege-

biet bestehen, hat sich die Marktgemeinde Göllersdorf entschlossen, ein neues Örtliches 

Entwicklungskonzept als Grundlage für die weitere raumordnungspolitische Entwicklung der 

Gemeinde zu erstellen. Das Örtliche Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Göllersdorf 

liefert somit den fachlichen Rahmen für künftige Änderungen des Flächenwidmungsplanes. 

Die Änderungen des Flächenwidmungsplanes können damit verfahrenstechnisch rascher 

durchgeführt werden, wenn sie einem beschlossenen Entwicklungskonzept, welches einer 

strategischen Umweltprüfung unterzogen wurde, entsprechen. 

Teil 1 des ÖEK enthält die Grundlagenforschung, Analysen und Prognosen. In Teil 2 des 

ÖEK werden die Ziele und Maßnahmen der künftigen Gemeindeentwicklung, insbesondere 

hinsichtlich angestrebter Bevölkerungsentwicklung, Siedlungsentwicklung und künftiger funk-

tionaler Gliederung festgelegt. 

Die räumliche Entwicklung von Göllersdorf ist durch die Konzentration der Besiedlung in den 

Ortsbereichen geprägt. Baulandreserven gibt es in fast allen Ortsteilen. Problematisch sind 

jedoch die jeweilige Verfügbarkeit und die Mobilisierung größerer Reserveflächen. 

Aufgrund des hohen Entwicklungsdrucks in der Region im Nahbereich von Wien, der auch in 

der Gemeinde Göllersdorf zu spüren ist, soll die künftige Entwicklung von Göllersdorf in ei-

nem aktualisierten Örtlichen Entwicklungskonzept geregelt werden. 
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2 AUFGABENSTELLUNG 

Um ein der o.a. Ausgangslage entsprechendes örtliches Entwicklungskonzept formulieren 

und für die politischen Entscheidungsträger aufbereiten zu können, sind folgende Arbeits-

schritte erforderlich: 

2.1 GENERALISIERTE GRUNDLAGENFORSCHUNG UND -ANALYSE 

Im Rahmen einer einfachen Bestandsaufnahme und -analyse der Marktgemeinde Göllers-

dorf soll ein Überblick über folgende Beurteilungsparameter erstellt werden: 

- Regionale Situation / Überörtliche Situation 

- Kommunale Situation 

 Bevölkerungsentwicklung 

 Siedlungswesen (Baulandreserven nach Widmungskategorien, Einwohnerverteilung 

und -entwicklung) 

 Wirtschaft/Betriebsstätten (Betriebsstättenverteilung in der Marktgemeinde Göllersdorf 

nach ÖNACE 2008) 

 Naturraum und Umwelt (Grün- und Freiflächen, Gewässer, Nutzungsbeschränkende 

Festlegungen) 

 Freizeit und Erholung, Tourismus  (Freizeit-, Erholungs- und Tourismuseinrichtungen) 

 Verkehr (Motorisierter Individualverkehr, Öffentlicher Verkehr, Sonstiger Verkehr) 

 Soziale und Technische Infrastruktur 

- Bevölkerungsprognose/Baulandbedarf 

2.2 ENTWICKLUNGSZIELE 

Aufbauend auf der vereinfachten Grundlagenforschung und -analyse werden mögliche Ent-

wicklungsrichtungen für Göllersdorf dargestellt. 

 Funktionale Gliederung; 

 Bevölkerung; 

 Siedlungswesen; 

 Arbeit und Wirtschaft; 

 Naturraum und Umwelt; 

 Freizeit und Erholung, Tourismus; 

 Verkehr; 

 Soziale und Technische Infrastruktur. 
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2.3 ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT 

Umsetzung der generellen Entwicklungsziele in räumlich konkrete Vorgaben für die künftige 

Flächenwidmung; Darstellung der angestrebten räumlichen Gemeindeentwicklung in genera-

lisierter Form (Funktionale Gliederung): 

 Örtliches Entwicklungskonzept; 

 Siedlungskonzept; 

 Landschaftskonzept; 

 Verkehrskonzept. 
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3 GRUNDLAGENFORSCHUNG UND -ANALYSE 

3.1 REGIONALE SITUATION / LAGE IM RAUM 

Die Marktgemeinde Göllersdorf liegt im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn, im Süden 

des Weinviertels. Die Entfernung in die nördlich gelegene Bezirkshauptstadt Hollabrunn be-

trägt rund 9 Kilometer, in das südöstlich gelegene Stockerau etwas mehr als 18 Kilometer.  

Göllersdorf grenzt unmittelbar an die Gemeinden Hollabrunn, Großmugl, Sierndorf und 

Rußbach. Die Bezirksgrenze zwischen den politischen Bezirken Hollabrunn und Korneuburg 

verläuft entlang der Gemeindegrenze zu den drei letzt genannten Gemeinden. Die Gemein-

de Göllersdorf und ihre Nachbargemeinden stellen das Untersuchungsgebiet bei der Be-

trachtung der regionalen Situation dar (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Marktgemeinde Göllersdorf und umliegende Gemeinden 

 
Quelle: BÜRO DR. PAULA: Eigene Darstellung. Wien, 2010. 



MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF  ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

  Örtliches Entwicklungskonzept 

 

MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF BÜRO DR. PAULA ZT-GmbH  

Stand: März 2013 Seite 9 

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von rund 59,56 Quadratkilometern und besteht 

aus den zwölf Katastralgemeinden Bergau, Eitzersthal, Furth, Göllersdorf, Großstelzendorf, 

Obergrub, Oberparschenbrunn, Porrau, Schönborn, Untergrub, Viendorf und Wischathal. Der 

Hauptort Göllersdorf liegt auf einer Seehöhe von rund 202 Metern.  

Göllersdorf wird überörtlich durch die S 3 Weinviertler Schnellstraße erschlossen. Darüber 

hinaus mündet die ehemalige Bundesstraße 19, auch Tullner Straße oder Hainfeld-

Göllersdorfer Straße genannt, bei Göllersdorf in die S 3 Weinviertler Schnellstraße. Zwischen 

den einzelnen Ortsteilen und den Nachbargemeinden besteht ein Netz aus Landes- und 

Gemeindestraßen.  

Im öffentlichen Verkehr ist die Gemeinde über die Nordwestbahn mit der Bahnhaltestelle in 

Göllersdorf an das Schnellbahn- und Regionalzugnetz des nördlichen Wiener Umlandes an-

gebunden. 

Zur Darstellung der Bevölkerungsentwicklung im regionalen Vergleich erfolgt eine Gegen-

überstellung der Volkszählungsdaten 1981, 1991 und 2001 sowie der Einwohnerzahl 2008 

der Gemeinde Göllersdorf mit den Nachbargemeinden. 

Die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Göllersdorf betrug zum Zeitpunkt der letzten Volks-

zählung im Jahr 2001 rund 2.940 Personen. Das in der Vorperiode (1991 bis 2001) ver-

zeichnete massive Bevölkerungswachstum setzte sich seither nicht mehr fort. Mit 1. Jänner 

2008 betrug die Bevölkerungszahl 2.954 Personen.  

Die nach Einwohnern größte Nachbargemeinde ist die Bezirkshauptstadt Hollabrunn, mit 

10.685 Personen im Jahr 2008. Die geringste Bevölkerungszahl weist die Gemeinde 

Rußbach mit knapp 1.390 Personen auf. Alle Gemeinden des Untersuchungsraums konnten 

zwischen 1991 und 2001 sowie 2001 und 2008 ein Bevölkerungswachstum verzeichnen. Mit 

dieser Entwicklung liegen sie im Schnitt über dem allgemeinen Trend des Bezirks und des 

Bundeslandes.  
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Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung Marktgemeinde Göllersdorf und Nachbargemeinden 

1981 bis 2008 

 

Wohnbevölkerung Veränderung in % 

1981 1991 2001 2008 81 - 91 91 - 01 01 - 08 

Göllersdorf* 2.427 2.614 2.939 2.954 7,7 12,4 0,5 

Großmugl 1.493 1.428 1.519 1.559 -4,4 6,4 2,6 

Hollabrunn  10.140 10.461 10.685 11.265 3,2 2,1 5,4 

Sierndorf  2.589 2.786 3.132 3.506 7,6 12,4 11,9 

Rußbach 1.274 1.214 1.333 1.384 -4,7 9,8 3,8 

Summe/Durchschnitt 

Nachbargemeinden 
17.923 18.503 19.608 20.668 3,2 6,0 5,4 

Bezirk Hollabrunn 50.262 49.066 50.070 50.336 -2,4 2,0 0,5 

Niederösterreich 1.427.849 1.473.813 1.545.804 1.597.240 3,2 4,9 3,3 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF, STATISTIK AUSTRIA: Volkszählung 1981, 1991, 2001; Eigene Darstellung. 

Wien, 2009. 

 *Wohnbevölkerung 2010: 2.991 Einwohner 

Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung Marktgemeinde Göllersdorf und Nachbargemeinden 

1981 bis 2008 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 
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ANALYSE REGIONALE SITUATION / LAGE IM RAUM: 

Im regionalen Vergleich zu den umliegenden Gemeinden weist Göllersdorf in den letzten 

Jahren ein eher unterdurchschnittliches Wachstum auf. Die Gemeinde ist die drittgrößte 

Gemeinde im Vergleich zu den angrenzenden Weinviertler Gemeinden. Insgesamt weist die 

Region ein Bevölkerungswachstum auf, wobei in den neunziger Jahren ein höheres Bevölke-

rungswachstum als in den letzten 10 Jahren zu verzeichnen war (Ausnahme Hollabrunn). 

Aufgrund der bestehenden positiven Bevölkerungsentwicklung in der Region im weiteren 

Speckgürtel von Wien und der Lage der Gemeinde an einem hochrangigen Verkehrsträger 

Richtung Wien (S 3 Weinviertler Schnellstraße) und zur angrenzenden Bezirkshauptstadt 

Hollabrunn, kann auch für die Zukunft von einer weiteren positiven Bevölkerungsentwicklung 

ausgegangen werden. Ziel der Gemeinde ist jedenfalls die ortsansässige Bevölkerung zu 

halten und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten zu Verfügung zu stellen. Dieses Ziel 

ist durch entsprechende Widmungsmaßnahmen zu begünstigen. 
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3.2 ÜBERÖRTLICHE SITUATION 

3.2.1 REGIONALE RAUMORDNUNGSPROGRAMME 

Die Marktgemeinde Göllersdorf liegt nicht im Wirkungsbereich eines Regionalen Raumord-

nungsprogramms des Landes Niederösterreich. 

3.2.2 ZENTRALE-ORTE-RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

Allgemeines Ziel des Zentrale-Orte-Raumordnungsprogramms LGBl. 8000/24-1 in der gel-

tenden Fassung ist nach § 1: 

„Die Bevölkerung soll die Möglichkeit haben, alle Arten von zentralen Einrichtungen 

innerhalb zumutbarer Entfernung und mit einem zumutbaren Aufwand an Zeit und 

Kosten in Anspruch nehmen zu können.“ 

Die Marktgemeinde Göllersdorf ist im Zentrale Orte Raumordnungsprogramm als „allgemei-

ner Standort“ für zentrale Einrichtungen sowie als „besonderer Standort“ für zentrale Einrich-

tungen der Stufe I (Zentraler Ort der Stufe I) ausgewiesen und soll dementsprechend alle 

zentralen Einrichtungen der Grundversorgung für die Gemeindebevölkerung und darüber 

hinaus stufenspezifisch verschiedene folgende weitere Einrichtungen aufweisen: Gemeinde-

amt, Gendarmerieposten, Kindergarten, 4-klassige Volksschule, Praxis eines praktischen 

Arztes, Praxis eines Zahnbehandlers, Postamt, Freiluftbad, Spiel- und Sportplatzanlagen und 

Turnhalle.  

Außerdem sollen nach Möglichkeit als stufenspezifische zentrale Einrichtungen eine Haupt-

schule, eine Praxis eines Tierarztes, eine Apotheke, eine öffentliche Bücherei und eine Mu-

sikschule vorhanden sein. Der zentrale Ort der Stufe I kann als Standort einer Allgemeinen 

Sonderschule, eines Polytechnischen Lehrganges sowie einer Einsatzstelle von mobilen 

sozialen Diensten berücksichtigt werden. An weiteren zentralen Einrichtungen soll der zent-

rale Ort der Stufe I eine vollständige Grundversorgung mit Gütern und Diensten des kurzfris-

tigen Bedarfs und mit gängigen Gütern und Diensten des periodischen und langfristigen Be-

darfs bieten. 

3.2.3 FREMDENVERKEHRS-RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

Die allgemeinen Zielsetzungen des Fremdenverkehrsraumordnungsprogramms 

LGBl. 8000/27-0 i.d.g.F. sind in § 1 angeführt: 

 Die Steigerung des regionalen Wirtschaftswachstums in einem ökonomisch gerechtfer-

tigten Maße durch Ausnutzung der Entwicklungsmöglichkeiten des Fremdenverkehrs; 

 die Verbesserung der Existenzmöglichkeiten in wirtschaftlich schwachen Gebieten; 

 die Schaffung, Pflege und Gestaltung von Erholungsgebieten unter Bedachtnahme auf 

die Bedürfnisse nach Urlaubs- bzw. Kuraufenthalten sowie nach Ausflugs- und Naher-

holungsmöglichkeiten. 
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Die Marktgemeinde Göllersdorf wird in der Anlage als „allgemeiner Standort“ kategorisiert. 

(„Allgemeine Standorte sind die in der Anlage bezeichneten Gemeinden, sofern sie in ihren 

örtlichen Raumordnungsprogrammen (...) Ziele oder Maßnahmen für die Entwicklung des 

Fremdenverkehrs festlegen bzw. im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Flächen für Frem-

denverkehrs- bzw. Erholungszwecke ausweisen.“) 

Entsprechend der Definition in § 4 ist die Funktionsfestlegung als „allgemeiner Standort“ nur 

dann rechtlich relevant, wenn die Gemeinde im örtlichen Raumordnungsprogramm Zielfor-

mulierungen oder Maßnahmen zur Fremdenverkehrsentwicklung festlegt bzw. im Flächen-

widmungsplan geeignete Flächen für Erholungszwecke und Fremdenverkehr ausgewiesen 

hat. 

Der derzeit gültige Flächenwidmungsplan weist vor allem mit den Widmungen Bauland Son-

dergebiet-Schloss, Grünland Sportstätten und Reitsportanlagen einen Schwerpunkt an Wid-

mungen auf, welche unter dem Begriff „Fremdenverkehrs- bzw. Erholungszwecke“ zu sub-

sumieren sind. 

3.2.4 FREIZEIT- UND ERHOLUNGSRAUMORDNUNGSPROGRAMM 

Das Freizeit- und Erholungsraumordnungsprogramm (8000/30 LGBl. Nr. 39/1978) wurde seit 

dem Jahr 1978 nicht mehr aktualisiert. Ziel dieses Raumordnungsprogramms ist, die Schaf-

fung und Erhaltung entsprechender Einrichtungen für die vielfältige Freizeitgestaltung und für 

die Erholung der Bevölkerung sicherzustellen, sowie die Erhaltung der Erholungslandschaft 

langfristig zu gewährleisten. 

Die Mindestausstattung der Marktgemeinde Göllersdorf mit allgemeinen Sportanlagen ist wie 

folgt festgelegt: 

 Sportplatz mit 8.500 m² und einem Rasenspielfeld mit den Ausmaßen von 68 x 105 m 

mit verschiedenen Anlagen für Leichtathletik; 

 Sporthalle mit 180 m² und 405 m². 

Des Weiteren werden in dem vorliegenden Programm Erholungsräume ausgewiesen. Dabei 

handelt sich um Gebiete, die auf Grund ihrer besonderen landschaftlichen Vorzüge für die 

naturgebundene Freizeitgestaltung geeignet sind. In Göllersdorf sind davon keine Grundstü-

cke betroffen. 

3.2.5 SCHUL-RAUMORDNUNGSPROGRAMM  

Das Raumordnungsprogramm für das Schulwesen (LGBL. 8000/29-1, Stammverordnung 

104/81)  wurde zuletzt im Jahr 1981 novelliert. Es dient dazu, geeignete Standorte für Bil-

dungseinrichtungen festzulegen sowie die Versorgung in allen Landesteilen durch eine ge-

eignete Standortverteilung in ausreichender Weise zu gewährleisten. Göllersdorf ist als 

Standort für eine Volkschule der Kategorie 1 und als Standort für eine Hauptschule der Ka-

tegorie 2 vorgesehen.  
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3.2.6 NÖ LANDESENTWICKLUNGSKONZEPT 2004 

Das aktuelle Landesentwicklungskonzept aus dem Jahr 2004 besteht im Wesentlichen aus 

fünf Schwerpunkten: 

 Herausforderungen; 

 Generelles Leitbild; 

 Räumliche Strukturen; 

 19 sektorale Themen - Herausforderungen und Ziele; 

 Strategieorientierte Umsetzung. 

Dazu kommen grundsätzliche Ausführungen zur Zielerreichung und Umsetzung. 

Die drei wesentlichen Leitziele des NÖ Landesentwicklungskonzepts sind: 

 Gleichwertige Lebensbedingungen für alle gesellschaftlichen Gruppen in allen Landes-
teilen; 

 Wettbewerbsfähige Regionen und Entwicklung der regionalen Potentiale; 

 Nachhaltige, umweltverträgliche und schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen. 

3.2.7 PERSPEKTIVEN FÜR DIE HAUPTREGIONEN 

Auf Einladung des Landes Niederösterreich brachten die Kleinregionen im Rahmen eines 

umfassenden Beteiligungsprozesses „w.i.N“ ihre Ideen und Anregungen für die Landesent-

wicklung ein. 

Ziel der Strategie Niederösterreich ist es, die besonderen Stärken der verschiedenen Haupt-

regionen auszubauen, wobei besonders stark auf die endogenen Potenziale gesetzt wird. 

D.h., man versucht die Einzigartigkeit der niederösterreichischen Regionen nicht nur zu er-

halten, sondern auch zum Wohle der Bevölkerung in erfolgreichen Wirtschafts- und Regio-

nalentwicklungsprojekten zu nutzen. Göllersdorf zählt wie der gesamte Bezirk Hollabrunn zur 

Hauptregion Weinviertel. 

Mit der Erstellung von regionalen Entwicklungskonzepten wird ein Instrument geschaffen, um 

die folgenden Ziele zu erreichen: 

 Erhöhung der regionalen Wertschöpfung; 

 Verbesserung der Lebensqualität; 

 Ausbau von wirtschaftlich attraktiven Standorten; 

 Förderung innovativer Projekte; 

 Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. 
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Das Leitbild des regionalen Strategiekonzeptes Weinviertel stellt dar, in welche Richtung 

sich das Weinviertel sowohl in wirtschaftlicher, als auch in sozialer und ökologischer Hinsicht 

entwickeln soll. Seine Inhalte und Strategien wurden im Einklang mit der Bevölkerung erar-

beitet.  

Unter dem Motto „Wir gestalten mit den Nachbarn gemeinsam unsere Zukunft“ wurde in der 

Hauptregion Weinviertel eine regionale Strategie zur Entwicklung der Region definiert. 

In diesem Konzept werden folgende Leitziele für die Entwicklung des Raums festgesetzt: 

 Wien als komplementären Raum verstehen, Alternativen bilden; 

 Entwicklungsachsen und Funktionsräume stärken; 

 Wirtschafts-, Technologie- und Bildungsimpulse setzen; 

 Landwirtschaft als regionale Stärke nutzen; 

 Offene Grenzen für Tourismus nutzen. 

Projekte, die den Festlegungen des Konzeptes entsprechen und in Zusammenarbeit mehre-

rer Gemeinden entwickelt wurden, werden vom Land Niederösterreich vorzugsweise geför-

dert. 

Die wesentlichen Zielvorstellungen, die auch für die Marktgemeinde Göllersdorf und deren 

örtliche Entwicklung von Bedeutung sind, lauten wie folgt: 

Siedlungswesen 

 Geschlossene Orte erhalten und Zersiedlung vermeiden; 

 Ortskerne aktivieren und bestehende Bausubstanzen nutzen; 

 Neues Bauland vorrangig in zentralen Orten und im Einzugsbereich von Achsen des 

öffentlichen Verkehrs festlegen und kleinregional abstimmen; 

 Wohnbauförderung für verdichtete Bauformen auf Achsen und Einzugsbereiche des öf-

fentlichen Verkehrs konzentrieren. 

Wirtschaft 

 Vermarktungsfähige Standorte an den Entwicklungsachsen anordnen und ausbauen; 

 Innerregionale Gewerbeparks auf Standorten mit hoher Verkehrsgunst konzentrieren; 

 Interkommunale Gewerbeparks unterstützen; 

 Wirtschaftsnahe Bildungseinrichtungen zum Aufbau technologieorientierter Unterneh-

men unterstützen. 

Im Weinviertel gibt es derzeit eine Vielzahl an ausgezeichneten Standorten für Betriebsan-

siedlungen. Es sind dies die Räume um Mistelbach, Hollabrunn und Marchegg. 
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Verkehr 

 Verkehr vermeiden, Prinzip der kürzesten Wege unterstützen; 

 Verkehr verlagern, öffentlichen Verkehr bevorzugt entwickeln, Park & Ride Anlagen 

ausbauen; 

 Internationale Verkehrsachsen ausbauen. 

Soziale Infrastruktur 

 Kindergärten, Schul- und Bildungsangebot regional abstimmen; 

 Pflegekompetenz verbessern; 

 Betreute Altenwohnungen einrichten; 

 Bildungsangebot spezialisieren; 

 Ausbildungszentren für Wellness und Gesundheit, Bioenergie, Informations- und Tele-

kommunikation, Wein- und Lebensmitteltechnologie schaffen. 

Ver- und Entsorgung 

 Alternative Energiequellen im Sinne eines regionalen Energieleitbildes nutzen; 

 Zeitgemäße IT Versorgung flächendeckend sicherstellen; 

 Bioenergie fördern. 

Naturraum und Umwelt 

 Nationalparks und Schutzgebiete (Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus etc.) für die 

regionale Wertschöpfung im ländlichen Raum nutzen und typische Kulturlandschaften 

erhalten; 

 Freihalteplanung im Wiener Umland forcieren; 

 Weinbau zur Erhaltung des Landschaftsbildes sichern; 

 Regionales Natura 2000-Management fördern. 

Freizeit und Erholung, Tourismus und Kultur 

 Zweitwohnungen zur Belebung der Ortskerne nutzen; 

 Naherholung verstärkt organisieren und Angebote entwickeln; 

 Hotelbetten für Städtetourismus nach Wien ausbauen; 

 Spezialangebote im Tourismus entwickeln bzw. ausbauen (Öko-Tourismus, Radtou-

rismus). 

 

In der Strategiekarte zu den Perspektiven für die Hauptregionen liegt die Marktgemeinde 

Göllersdorf innerhalb einer Entwicklungsachse zwischen Wien/Stockerau und Hollabrunn 

bzw. in weiterer Folge Znaim. Entwicklungsachsen sind jene Räume entlang hochrangiger 

Verkehrsinfrastruktur, die bereits in der jüngeren Vergangenheit eine dynamische Entwick-



MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF  ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

  Örtliches Entwicklungskonzept 

 

MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF BÜRO DR. PAULA ZT-GmbH  

Stand: März 2013 Seite 17 

lung genommen haben und für die auch zukünftig die Fortsetzung dieser Dynamik prognosti-

ziert und angestrebt wird. Ziel ist es, diese Achsen multifunktional weiterzuentwickeln. 

Abbildung 3: Ausschnitt Strategiekarte: Zentren und Achsen  

 

Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: Perspektiven für die Hauptregionen. St. Pölten, 2005. 
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3.2.8 NÖ STRATEGIE VERKEHR 

Das Verkehrsgeschehen wird maßgeblich durch raumstrukturelle Gegebenheiten bestimmt, 

die ihrerseits einem ständigen Wandel unterzogen sind. Niederösterreich steht hier unter 

dem besonderen Einfluss der Bundeshauptstadt Wien mit starken Pendelströmen und reger 

Siedlungstätigkeit im weiteren Wiener Umland. Trotz aller überregionaler Leitbilder und Kon-

zepte schreitet dieser Prozess mit dem damit verbundenen Verkehrswachstum weiter fort. 

Die NÖ Strategie Verkehr dient der konkreten Umsetzung und Präzisierung der im NÖ Lan-

desentwicklungskonzept festgelegten Prinzipien, Grundsätze und Ziele und basiert auf dem 

Landesentwicklungskonzept, den Ideen aus den Kleinregionen und den Strategien für die 

Hauptregionen. 

Im Vordergrund des Leitbildes steht, die als negativ erkannten Entwicklungen abzufangen 

und den Nutzen des Verkehrssystems zu optimieren. Diese Optimierung muss unter dem 

Ziel der Nachhaltigkeit erfolgen. Nachhaltigkeit äußert sich im effizienten Einsatz der Res-

sourcen bzw. dem behutsamen Umgang mit der natürlichen Umwelt, durch soziale Gerech-

tigkeit und zukunftsbeständige Wirtschaftssysteme. Für die Gestaltung des Verkehrssystems 

können daraus folgende Zielaspekte abgeleitet werden: 

 Lebensqualität und Mobilität; 

 Sicherung des Wirtschaftsstandortes; 

 Umweltschutz. 

Diese aus den Anforderungen der Nachhaltigkeit abgeleiteten Zielaspekte legen es nahe, 

das Leitbild „Vermeiden, Verlagern, Verbessern, Fördern“, das den bisherigen Landesver-

kehrskonzepten und Positionspapieren zugrunde gelegen ist, in den Inhalten der NÖ Strate-

gie Verkehr weiterzuentwickeln: 

Vermeiden: Der weiteren Zunahme des Gesamtverkehrs muss entgegengewirkt werden. Es 

muss versucht werden, weniger Verkehr entstehen zu lassen, d.h. Verkehr zu vermeiden. 

Verlagern: Der Verkehr muss unter Berücksichtigung sozialer und volkswirtschaftlicher Vor-

gaben zunehmend auf jene Verkehrsträger verlagert werden, die die vergleichsweise ge-

ringsten negativen Auswirkungen zeigen. 

Verbessern: Für jenen Verkehr, der sich nicht verlagern lässt, müssen alle Mittel zur Ver-

besserung ausgeschöpft werden, damit dieser umweltverträglich und sicher abgewickelt 

werden kann. 

Fördern: Die im sozialen, ökonomischen und ökologischen Sinne nachhaltige Mobilität ist 

zum Nutzen der LandesbürgerInnen und der Wirtschaft zu fördern. Es ist dabei auf die Her-

stellung gleicher Mobilitätschancen zu achten. 

Abstimmen: Das Verkehrssystem ist mit allen verkehrsrelevanten Themenbereichen, wie 

beispielsweise der Siedlungsentwicklung sowie dem Umwelt- und Klimaschutz abzustimmen 

und zu vernetzen. 
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Als wichtige Maßnahme im Bereich des Öffentlichen Verkehrs wird die Attraktivierung des 

Öffentlichen Verkehrs angeführt. 

 Schiene 

Verkürzung der Fahrzeiten im Fernverkehr. Im Regionalverkehr besteht das Ziel, auf 

den Hauptbahnen mit attraktiven Takten und kurzen Fahrzeiten den Öffentlichen Ver-

kehr als Konkurrenzsystem zum Auto auszubilden. 

 

 Park & Ride 

Errichtung weiterer Stellplätze an Bahnlinien in Niederösterreich. 

 Busverkehre 

Es werden Planungsregionen für den Öffentlichen Verkehr gebildet, in denen ge-

meinsam mit Gemeinden und Verkehrsunternehmen das Angebot im Linienbus- und 

Bedarfsverkehr (Anrufsammeltaxi, Rufbus), im Hinblick auf die Bedürfnisse und An-

forderungen der Fahrgäste sowie auf effiziente Linienführung, optimiert wird. 

 Anrufsammeltaxi 

In Niederösterreich werden bedarfsorientierte Verkehrsmittel wie Anrufsammeltaxi 

(AST) und Rufbusse, als Ergänzung zum traditionellen Linienverkehr, erfolgreich ein-

gesetzt. Zahlreiche weitere Projekte sind in Planung oder werden gegenwärtig hin-

sichtlich ihrer Machbarkeit untersucht. Da die Gemeinden nicht nur bei der Planung 

mitwirken, sondern auch an der Finanzierung beteiligt sind, liegt die endgültige Um-

setzung bei den jeweils betroffenen Gemeinden. 

 Veranstaltungsmanagement 

Förderung der Besuchsabwicklung von Großveranstaltungen (z.B. Landesausstellun-

gen) durch ÖV-Angebote. 

 Anschluss – Sicherung 

Das Zustandekommen und Gewährleisten von Anschlüssen ist ein wesentlicher As-

pekt der Qualität des Öffentlichen Verkehrs, dem verstärkte Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden wird. 

 Niederösterreichisches Nahverkehrsfinanzierungsprogramm 

Im Rahmen des Niederösterreichischen Nahverkehrsfinanzierungsprogramms wer-

den auch weiterhin vorbereitende Untersuchungen zur Verbesserung des Öffentli-

chen Nahverkehrs oder Investitionskosten für die Errichtung der erforderlichen Nah-

verkehrs-Infrastruktur gefördert. 

Sofern die Anträge mit den Zielsetzungen des Landes übereinstimmen, ein Höchst-

maß an ökologischer Verträglichkeit erfüllen und im Einvernehmen mit den NÖ Ver-

kehrsverbünden stehen, können abhängig von der Finanzkraftkopfquote der Gemein-

de, 30% bis 40% der effektiven Kosten gefördert werden. 

 VOR und NÖVOG 

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) gestaltet im Auftrag des Landes Niederös-

terreich das Verkehrsangebot der Regionalbusse und koordiniert dieses Angebot mit 

dem Eisenbahnverkehr. Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft 

mbH (NÖVOG) gestaltet im Rahmen der mit den ÖBB geschlossenen 
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Verkehrsdiensteverträgen das Verkehrsangebot im Schienenregionalverkehr. 

Im Bereich der Organisation der Verkehrsverbünde kommt es zu einer Neugestaltung 

für die gesamte Ostregion. Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) wird auf das ge-

samte Gebiet von Wien, Niederösterreich und Burgenland ausgedehnt. Die beste-

henden regionalen Verbünde werden in den VOR integriert und zu einem Verbund 

mit einem einheitlichen Tarifsystem zusammengeführt. 

Auch auf dem Gebiet des Motorisierten Individualverkehrs ergeben sich aus dem Ziel der 

Verbesserung der Erreichbarkeit der Wirtschaftsstandorte und Lebensräume Anforderungen 

an die Gestaltung und den Ausbau des Straßennetzes. Dabei steht die Verbindung Nieder-

österreichs im höchstrangigen Straßennetz mit den benachbarten Wirtschaftsräumen im 

Vordergrund. 

 Straßenbau 

Derzeit sind keine größeren Straßenbauvorhaben im Rahmen der NÖ Strategie Ver-

kehr angeführt, die Auswirkungen auf Göllersdorf haben könnten. Der Ausbau der 

ehemaligen Weinviertler Bundesstraße zur S 3 Weinviertler Schnellstraße ist bereits 

vollzogen. Grundsätzlich ist künftig noch ein 3-stufiger Straßenausbau der S 3 von 

Göllersdorf Richtung Hollabrunn geplant. 

 Verkehrsbeeinflussung 

Generelles Ziel der gesamten Verkehrsbeeinflussungsmaßnahmen ist es, die Ver-

kehrssicherheit zu erhöhen und dabei gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Auto-

bahnen und Schnellstraßen besser auszunutzen. 

 Park & Drive 

Eine Möglichkeit, die Kfz-Verkehrsleistung zu vermindern, besteht in der Erhöhung 

des Besetzungsgrades. Als eine Maßnahme zum Abfangen des Trends ist der weite-

re Ausbau von Park & Drive - Anlagen zur Bildung von Fahrgemeinschaften an An-

schlussstellen der Bundesstraßen (A und S-Netz) in Niederösterreich vorgesehen. 

 Verkehrsorganisation 

Um einen sicheren und umweltfreundlichen Verkehrsablauf zu gewährleisten, werden 

auch organisatorische Maßnahmen, wie Fahrverbote und Geschwindigkeitsbe-

schränkungen eingesetzt. 

Hinsichtlich Nichtmotorisiertem Verkehr fördert das Land Niederösterreich im Rahmen der 

Landeskompetenzen den Rad- und FußgängerInnenverkehr. 

 Radfahren im Alltagsverkehr 

Festlegen lokaler Radrouten im untergeordneten Wegenetz - vorrangig sind Ver-

kehrssicherheit und attraktive Linienführung. Zusammenhängende Netzteile für den 

lokalen Radverkehr sollten systematisch an bestehende örtliche und überörtliche 

Wegenetze angebunden sein. 

 Touristisches Radfahren 

Als Grundnetz sind derzeit sieben touristische Haupt-Radrouten mit rd. 1.200 km 

festgelegt. Vorgesehen ist ein durchgehender Qualitätsstandard auf all diesen Rou-
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ten, d.h. das Schließen von Lücken, die Hebung der Verkehrssicherheit, die touristi-

sche Beschilderung und entsprechendes Informationsmaterial. 

 FußgängerInnenverkehr 

Generell fallen die Aufgaben des ruhenden Verkehrs, des Erschließungsverkehrs und 

auch des FußgängerInnenverkehrs in Österreich in den Aufgabenbereich der Ge-

meinden. Auf Grund der Relevanz und des Potenzials, die diese klimafreundlichste 

Fortbewegung hat, trägt auch das Land NÖ zur Förderung des FußgängerInnenver-

kehrs durch die NÖ - Verkehrsberatung für Gemeinden bei und versucht fußgänger-

Innenrelevante Kriterien in Raumordnungsprogramme einfließen zu lassen. Gemein-

den werden durch das Land in Fragen der Straßenraumgestaltung beraten. 

Weitere Maßnahmen betreffen die Bereiche des Güterverkehrs (Infrastrukturausbau, Güter-

verkehrsorganisation), den Schiffsverkehr und den Flugverkehr, die jedoch für Göllersdorf 

kaum von Bedeutung sind. 

Zu den  Bereichen Verkehrssicherheit und Umwelt enthält die NÖ Strategie Verkehr um-

fangreiche Maßnahmenbündel. 

Hinsichtlich Verkehrs- und Mobilitätsmanagement wird angeführt: wesentliche Konzepte 

zur Umsetzung nachhaltiger Mobilitätsstrategien sind die Planungen zum Verkehrsmanage-

ment und zur umweltbewussten Verkehrsteilnahme wie die erfolgten Initiativen zur Verkehrs-

vermeidung sowie das Projekt „Verkehrsparen“, das „Spritsparen“ und Projekte zum betrieb-

lichen Mobilitätsmanagement. Die vorliegende NÖ Strategie Verkehr enthält eine Reihe von 

großen Infrastrukturmaßnahmen, die im nächsten Jahrzehnt zu verwirklichen sind. 

3.2.9 NÖ ENERGIEFAHRPLAN 2030 

Der NÖ Energiefahrplan 2030 stellt jenes Zielpapier dar, das aufzeigt wie sich das Land Nie-

derösterreich im Bereich Energieversorgung entwickeln will. Auf Grundlage eines Energiebe-

richts 2010, der die Lage der Energieversorgung in Niederösterreich wiedergibt, wurden in 

einem Fahrplan die wesentlichen Bestrebungen für den Energiehaushalt der Zukunft doku-

mentiert. 

Niederösterreich verfolgt das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energieträger von zuletzt knapp 

30 % bis 2020 auf 50 % anzuheben. Bis 2050 soll der gesamte Bedarf an Endenergie aus 

heimischer, erneuerbarer Produktion stammen. Dies soll vor allem durch verstärkten Einsatz 

von Photovoltaik- und Windkraftanlagen erreicht werden. 
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Abbildung 4: NÖ Energiefahrplan 2030: Aktuelle Endenergieaufbringung (blau),  

langfristige Ausbau-Potentiale (rot), Zubau-Ziele bis 2020 (gelb) 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Energiefahrplan 2030. 

Abbildung 5: NÖ Energiefahrplan 2030: Endenergieaufbringung aus einzelnen  

erneuerbaren Energiequellen in NÖ Bestand und Zielpfade bis 2050 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Energiefahrplan 2030. 
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3.2.10 KLEINREGION „LAND UM HOLLABRUNN“ 

Das Land Niederösterreich fördert seit längerer Zeit vor allem die gemeindeübergreifende 

Kooperation von Kleinregionen. Ziel dieser Strategie ist es, den gemeinsamen Nutzen von 

Projekten für mehrere Gemeinden zu fördern. Die Marktgemeinde Göllersdorf war so wie 

fünf weitere Gemeinden Teil der Kleinregion „Land um Hollabrunn“. Die Kleinregion hat sich 

1998 im westlichen Weinviertel mit Sitz in der Bezirkshauptstadt Hollabrunn konstituiert und 

hat 1998-1999 ein Kleinregionales Entwicklungskonzept erlassen. Göllersdorf ist wie 

Wullersdorf jedoch aus dem Verein zur Regionalentwicklung „Land um Hollabrunn“ ausgetre-

ten.  

Die Kleinregion verfügt über kein Kleinregionales Rahmenkonzept. 

 

ANALYSE ÜBERÖRTLICHE VORGABEN: 

Die oben genannten Vorgaben können im Wesentlichen als Orientierungsrahmen für die 

gemeindeinterne Entwicklung herangezogen werden.  

Die Gemeinde Göllersdorf liegt nicht im Geltungsbereich eines Regionalen Raumordnungs-

programmes (RegROP).  

Die Vorgaben des Zentralen Orte Raumordnungsprogrammes, die Göllersdorf als „allgemei-

ner Standort für zentrale Einrichtungen“ und als „besonderer Standort für zentrale Einrich-

tungen, zentraler Ort der Stufe I“ einstuft, sollten dahingehend verfolgt werden, dass ent-

sprechend dieser Einstufung über den Bedarf der Gemeindebevölkerung hinaus zentrale 

Einrichtungen sowie Infrastruktureinrichtungen, Güter und Dienste zukünftig gesichert sind. 

Entsprechende Maßnahmen im Bereich Wirtschaft und soziale Infrastruktur sind zu setzen. 

Die Gemeinde erfüllt grundsätzlich den Großteil aller entsprechend dem Zentrale Orte Rau-

mordnungsprogramm geforderten Einrichtungen. Lediglich ein Feiluftbad, eine Tierarztpraxis, 

eine Apotheke und eine öffentliche Bücherei sind in Göllersdorf nicht gegeben. Der Bedarf 

kann jedoch durch das Angebot in den Nachbargemeinden abgedeckt werden.  

Entsprechend den Festlegungen des Fremdenverkehrsraumordnungsprogrammes gilt die 

Gemeinde Göllersdorf durch Widmungen, welche unter dem Begriff „Fremdenverkehrs- bzw. 

Erholungszwecke“ zusammengefasst werden können, durch ihr Angebot an kulturhistori-

schen Bauten und durch den regional bedeutenden Golfclub Schönborn als „allgemeiner 

Standort“. Die Gemeinde sollte daher dieses Angebot auch in Zukunft sicherstellen und ent-

sprechend weiter ausbauen. 

Das Schul-Raumordnungsprogramm sowie das Freizeit- und Erholungsraumordnungspro-

gramm geben für die Gemeinde genaue Vorgaben über Bildungseinrichtungen und Ausstat-

tung mit Sportanlagen, die in Göllersdorf bereits vorhanden sind. Die Errichtung entspre-

chender Einrichtungen ist unmittelbar daher nicht vorgesehen und ist langfristig bedarfsab-

hängig zu prüfen. 
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Das Landesentwicklungskonzept 2004 gibt grundsätzliche Leitziele für Niederösterreich 

(Gleichwertige Lebensbedingungen; Wettbewerbsfähigkeit; Nachhaltigkeit) vor, die die Ge-

meinde Göllersdorf ebenfalls verfolgt.  

In den Perspektiven für die Hauptregionen (w.i.N-Strategie) liegt Göllersdorf in einer Entwick-

lungsachse, welche aufgrund ihrer Lage an hochrangiger Verkehrsinfrastruktur multifunktio-

nal weiterentwickelt werden soll. Aus wirtschaftlicher Sicht sind vermarktungsfähige Standor-

te (Betriebsgebiete, Gewerbeparks) an den Entwicklungsachsen anzuordnen und auszubau-

en. 

Die NÖ Strategie Verkehr setzt allgemeine Ziele und Maßnahmen für den öffentlichen, Indi-

vidual-, Güterverkehr etc. Betreffend den Verkehr ist zusätzlich der 3-stufige Ausbau der S 3 

Richtung Hollabrunn anzumerken und im Rahmen der weiteren Gemeindeentwicklung zu 

berücksichtigen. 

Der NÖ Energiefahrplan 2030 legt für Niederösterreich den Schwerpunkt in erneuerbaren 

Energieträgern mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen fest.  

Die Gemeinde Göllersdorf ist aus dem Verein zur Regionalentwicklung „Land um Hollabrunn“ 

ausgetreten und daher nicht mehr offizielles Mitglieder der Kleinregion. Diese verfügt über 

kein Kleinregionales Rahmenkonzept. 
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3.3 KOMMUNALE SITUATION 

3.3.1 BEVÖLKERUNGS- UND HAUSHALTSENTWICKLUNG 

In der Marktgemeinde Göllersdorf war zwischen 1910 und 1961 kriegs- und krisenbedingt ein 

Bevölkerungsrückgang von rund 600 Personen auf 2.528 Personen festzustellen. Bis Anfang 

des Jahres 2010 stieg die Bevölkerungszahl mit einigen Schwankungen wieder auf 2.991 

Personen an. 

Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf 1910-2010 

 
1910 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010* 

Göllersdorf 3.132 2.721 2.528 2.625 2.427 2.614 2.939 2.991 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF, STATISTIK AUSTRIA: Volkszählung 1981, 1991, 2001; Eigene Darstellung. 

Wien, 2009. 

 * Stichtag: 29.03.2010 

 

Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf 1869-2010 
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Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF, STATISTIK AUSTRIA: Volkszählung 1981, 1991, 2001; Meldedaten 2010, Eige-

ne Darstellung. Wien, 2010. 
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3.3.1.1 Bevölkerungsentwicklung nach Haupt- und Nebenwohnsitzen 

Tabelle 3: Haupt- und Nebenwohnsitzfälle der Marktgemeinde Göllersdorf 1981-2010 

 

1981 1991 2001 2010 

Veränderung in % 

1981-1991 1991-2001 2001-2010 

Göllersdorf - HWS* 2.427 2.614 2.939 2.991 7,7 12,4 1,8 

Göllersdorf - NWS** 324 354 480 527 9,3 35,6 9,8 

Gesamtbevölkerung 2.751 2.968 3.419 3.518 7,9 15,2 2,9 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF, STATISTIK AUSTRIA: Volkszählung 1981, 1991, 2001; Meldedaten 2010, Eige-

ne Darstellung. Wien, 2010.  

 * In den Volkszählungen 1981 und 1991 als „Hauptwohnsitzer“ bezeichnet. Seit der Volkszählung 2001 wird der Begriff 

„Hauptwohnsitzfälle“ verwendet. 

 ** In den Volkszählungen 1981 und 1991 als „Zweitwohnsitzer“ bezeichnet. Seit der Volkszählung 2001 wird der Begriff 

„Nebenwohnsitzfälle“ verwendet. NWS 2001 nur bedingt mit ZWS 1991 vergleichbar. 

 

Abbildung 7: Haupt- und Nebenwohnsitzfälle der Marktgemeinde Göllersdorf 1981-2010 
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Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF, STATISTIK AUSTRIA: Volkszählung 1981, 1991, 2001; Meldedaten 2010, 

 Eigene Darstellung. Wien, 2010. 
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Tabelle 3 und Abbildung 7 zeigen, dass sich die Bevölkerungszahl seit 1981 kontinuierlich 

positiv entwickelt hat. Im Zeitraum 1981 - 1991 war ein Anstieg von rund 8 % bei den Haupt-

wohnsitzern zu verzeichnen, von 1991 bis 2001 waren es sogar + 12,4 %. Seit 2001 hat sich 

die Zahl der Hauptwohnsitzfälle bis 2010 nochmals um rund 2 % erhöht. Aktuell (Stichtag 

29.03.2010) sind laut Marktgemeinde Göllersdorf 3.518 Einwohner gemeldet. Dies bedeutet 

im Vergleich zum Jahr 2001 einen Zuwachs der Gesamtbevölkerung um rund 3 %. Bei den 

Nebenwohnsitzfällen zeigen sich höchst unterschiedliche Zuwachsraten. Zwischen 1991 und 

2001 konnte ein Zuwachs von 15,2 % verzeichnet werden, im Zeitraum 2001 bis 2010 lag 

dieser nur bei 2,9 %. Es wird hier noch einmal darauf hingewiesen, dass die Zahlen der 

NWS aufgrund unterschiedlicher Erhebungsarten in den Jahren 1981, 1991 und 2001 nur 

bedingt vergleichbar sind. 

3.3.1.2 Bevölkerungsentwicklung durch Geburten- u. Wanderungsbilanz 

Die Geburtenbilanz der Marktgemeinde Göllersdorf ist seit 2001 in bislang drei Jahren leicht 

positiv ausgefallen, was gegenüber den großen Verlusten in den Perioden von 1971 bis 

1981 und 1981 bis 1991 eine markante Veränderung darstellt. Die Wanderungsbilanz fiel in 

der Vergangenheit in den meisten Jahren positiv aus, lediglich in den Jahren 2003 und 2006 

überwogen die Wegzüge die Zuzüge. 

Tabelle 4: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf  

(Geburten- und Wanderungsbilanz) 1971-2007 

 
1971-

1981 

1981-

1991 

1991-

2001 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Geburtenbilanz -43 -34 -3 -1 -1 6 -1 2 8 -7 

Wanderungsbilanz -155 221 328 1 -14 6 1 -7 14 6 

Insgesamt -198 187 325 0 -15 12 0 -5 22 -1 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 

3.3.1.3 Wohnbevölkerung nach Alter und Geschlecht 

Der Anteil der Jugendlichen (bis unter 15 Jahre) nimmt seit 1981 deutlich ab und erreichte 

zuletzt 14,9 %. Interessant ist, dass auch der Anteil der über 60-jährigen in den Jahrzehnten 

zwischen 1981 und 2001 leicht zurückgegangen ist. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung 

liegt derzeit bei 21,0 %. Der Anteil der Altersgruppe zwischen 15 und 60 Jahre ist seit 1981 

um über 4 % gestiegen und liegt nun bei 64,1 %. 
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Tabelle 5: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf nach Alter und  

Geschlecht 1981-2009 

 

Wohnbevölkerung absolut 

1981 1991 2001 2009 

männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. männl. weibl. 

bis unter 15 Jahre 272 236 231 231 274 233 228 211 

15 bis unter 60 Jahre 737 711 936 730 1.030 857 998 892 

60 Jahre und mehr 175 296 179 307 232 313 289 331 

Insgesamt 2.427 2.614 2.939 2.949 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 

Tabelle 6: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf nach Alter 1981-2009 

 

Wohnbevölkerung in % 

1981 1991 2001 2009 

bis unter 15 Jahre 20,9 17,7 17,3 14,9 

15 bis unter 60 Jahre 59,7 63,7 64,2 64,1 

60 Jahre und mehr 19,4 18,6 18,5 21,0 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 

Abbildung 8: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf nach Alter und  

Geschlecht 1981-2009 

 
Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 
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3.3.1.4 Bevölkerungsentwicklung nach Ortschaften 

Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Göllersdorf nach Ortschaften, 

zeigt sich eine positive Entwicklung in nahezu allen Katastralgemeinden. 

Wie aus nachfolgender Tabelle hervor geht, konzentriert sich die Bevölkerung eindeutig auf 

den Hauptort Göllersdorf (rund 1.500 EW). In den anderen Ortschaften liegen die Bevölke-

rungszahlen zwischen 70 bis 300 Einwohnern. Eine Ausnahme bildet die KG Schönborn, die 

eine Sonderrolle einnimmt, und zuletzt 23 EW aufweisen konnte. Allgemein kann festgestellt 

werden, dass in den Jahren zwischen 1981 und 2010 ein reges Bevölkerungswachstum 

stattgefunden hat, dass vor allem in der Katastralgemeinden Furth, Göllersdorf und Wischa-

thal stark ausgeprägt ist. Verluste in diesem Zeitraum waren vor allem in den Katastralge-

meinden Großstelzendorf, Schönborn und Untergrub festzustellen. 

Die Bevölkerungsentwicklung der einzelnen Katastralgemeinden wird in nachstehender Ta-

belle und Abbildung 9 für die Jahre 1981, 1991, 2001 und 2010 aufgezeigt. 

Tabelle 7: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf 1981 bis 2010 nach Ort-

schaften 

Katastralgemeinde 1981 1991 2001 2010 

Veränderung in % 

1981-1991 1991-2001 2001-2010 

Göllersdorf 985 1.204 1.459 1.462 22,2 21,2 0,2 

Bergau 215 205 205 220 -4,7 0,0 7,3 

Eitzersthal 153 162 169 163 5,9 4,3 -3,6 

Furth 58 65 111 147 12,1 70,8 32,4 

Großstelzendorf 302 297 283 284 -1,7 -4,7 0,4 

Obergrub 98 92 95 98 -6,1 3,3 3,2 

Oberparschenbrunn 99 106 106 97 7,1 0,0 -8,5 

Porrau 102 97 93 107 -4,9 -4,1 15,1 

Schönborn 46 33 21 23 -28,3 -36,4 9,5 

Untergrub 91 81 88 76 -11,0 8,6 -13,6 

Viendorf 231 226 258 246 -2,2 14,2 -4,7 

Wischathal  47 46 51 68 -2,1 10,9 33,3 

Gesamtbevölkerung 2.427 2.614 2.939 2.991 7,7 12,4 1,8 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF, STATISTIK AUSTRIA: Volkszählung 1981, 1991, 2001; Meldedaten 2010, Eige-

ne Darstellung. Wien, 2010. 

Abbildung 9: Bevölkerungsentwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf 1981 bis 2010  

nach Ortschaften 
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Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF; STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 
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3.3.1.5 Haushaltsentwicklung 

Insgesamt stieg in Göllersdorf die Zahl der Privathaushalte in den letzten 30 Jahren kontinu-

ierlich an, wobei von 1981 auf 1991 die größten Zuwächse zu verzeichnen sind. Lediglich in 

den letzten Jahren reduzieren sich die Haushaltsgrößen nicht mehr so stark weiter, da sie 

bereits bei unter 0,99 Personen pro Haushalt liegen.  

Von 1991 bis 2010 verdreifachte sich die Zahl der Haushalte beinahe, während die Zunahme 

der Wohnbevölkerung vergleichsweise sehr niedrig bei + 23 % lag. Dieser Unterschied lässt 

sich durch die sich ändernden Haushaltsstrukturen erklären, die sich u.a. durch die längere 

Lebenserwartung, dem Trend zur Kleinfamilie, höheren Scheidungsraten, gesteigerten 

Wohnraumansprüchen ergeben und statistisch belegen lassen. 

Tabelle 8: Haushaltsentwicklung in der Marktgemeinde Göllersdorf nach Ortschaften 1981 

bis 2013 

KG 1981 1991 2001 2011 
Veränderung in % 

1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2011 

Bergau 99 162 228 246 63,6 40,7 7,9 

Eitzersthal 86 134 185 179 55,8 38,1 -3,2 

Furth 32 57 123 164 78,1 115,8 33,3 

Göllersdorf 469 999 1.679 1.713 113,0 68,1 2,0 

Großstelzendorf 159 261 376 343 64,2 44,1 -8,8 

Obergrub 48 81 103 113 68,8 27,2 9,7 

Oberparschenbrunn 51 86 118 110 68,6 37,2 -6,8 

Porrau 44 85 115 125 93,2 35,3 8,7 

Schönborn 6 13 20 36 116,7 53,8 80,0 

Untergrub 54 80 108 92 48,1 35,0 -14,8 

Viendorf 123 182 304 307 48,0 67,0 1,0 

Wischathal  45 80 127 117 77,8 58,8 -7,9 

Haushalte 1.216 2.220 3.486 3.545 83 57 1,7 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF: Einwohnerstatistik; eigene Berechnung. Wien, 2013. 

Die durchschnittliche Haushaltsgröße in Göllersdorf sank von 2,26 Personen pro Haushalt im 

Jahr 1981 auf 0,99 Personen pro Haushalt im Jahr 2011. 
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Abbildung 10: Haushaltsentwicklung in der Marktgemeinde Göllersdorf nach  

  Ortschaften 1981 bis 2011 

 
Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF: Einwohnerstatistik; eigene Darstellung. Wien, 2013. 

Laut Kleinräumiger Bevölkerungsprognose für Österreich 2010 bis 2030 mit Ausblick auf 

2050 („ÖROK-Regionalprognosen“) wird für die Privathaushalte im Bezirk Hollabrunn von 

2001 bis 2050 eine Zunahme von rd. 27,4 bis 30,5 % erwartet, was von 2009 bis 2030 einem 

Wachstum von rd. 12,5 bis 14,6 % entspricht. Für die Marktgemeinde Göllersdorf wird die 

Entwicklung ähnlich aussehen. 

 

Tabelle 9: Entwicklung der Privathaushalte lt. ÖROK-Regionalprognose, Bezirk Hollabrunn 

Bezirk Hollabrunn 

Privathaushalte 
2001 2009 2020 2030 2040 2050 

Trendvariante 19.889 20.651 21.878 23.227 24.470 25.347 

Index - 100,0 105,9 112,5 118,5 122,7 

Konstante Variante 19.889 20.651 22.234 23.668 25.017 25.953 

Index - 100,0 107,7 114,6 121,1 125,7 

Quelle: ÖROK: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Österreich 2010 bis 2030 mit Ausblick bis 2050 („ÖROK-

Regionalprognosen“). Wien, 2011. 
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Dementsprechend wird für die durchschnittliche Haushaltsgröße eine Abnahme auf 2,22 bis 

2,17 Personen pro Haushalt zu verzeichnen sein. Die Abnahme der Haushaltsgröße wird 

nicht zuletzt durch die starke Zunahme der Einpersonenhaushalte begründet. 

Tabelle 10: Entwicklung der durchschnittlichen Haushaltsgröße lt. ÖROK Regionalprognose 

   für den Bezirk Hollabrunn 

Bezirk Hollabrunn 

durchschnittliche 

Haushaltsgröße 

2001 2009 2020 2030 2040 2050 

Trendvariante 2,48 2,40 2,33 2,28 2,24 2,22 

Konstante Variante 2,48 2,40 2,29 2,24 2,19 2,17 

 Quelle: ÖROK: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Österreich 2010 bis 2030 mit Ausblick bis 2050 („ÖROK-

Regionalprognosen“), Teil 3. Wien, 2011.  

 

ANALYSE DER BEVÖLKERUNGS- UND HAUSHALTSENTWICKLUNG: 

In den letzten 30 Jahren gab es nach Jahren mit rückläufiger Bevölkerung eine stetig positive 

Bevölkerungsentwicklung in der Marktgemeinde, wobei vor allem in den letzten Jahrzehnten 

die Zahl der Hauptwohnsitze zunahm. Die Bevölkerungszunahme ergibt sich dabei vor allem 

aufgrund von Zuwanderung. Dementsprechend zeigt sich die Altersstruktur der Gemeinde 

relativ geradlinig mit einer vergleichsweise geringen Steigerung der Personen über 60 Jah-

ren, sodass von keinem wesentlichen Überalterungsprozess gesprochen werden kann. Der 

Anteil der Altersgruppe zwischen 15 und 60 Jahre ist seit 1981 jedoch leicht gestiegen bei 

einem gleichzeitigen Rückgang der Jugendlichen (bis unter 15 Jahre). 

Betrachtet man die Entwicklung des Bevölkerungszuwachses nach Ortschaften, in den letz-

ten 30 Jahren, so sind die Ortsgebiete von Furth, Göllersdorf und Wischathal mit über 40 % 

als Hauptentwicklungszentren zu nennen. 

Laut Prognosen der ÖROK wird die Zahl der Privathaushalte im Bezirk Tulln bis 2050 stetig 

steigen, was nicht zuletzt auf die sinkenden Haushaltsgrößen zurückzuführen ist. 

Aufgrund des bestehenden positiven Bevölkerungstrends, der positiven Haushaltsentwick-

lung und der prognostizierten Entwicklung im Bezirk Tulln kann auch zukünftig von einer po-

sitiven Entwicklung in der Gemeinde ausgegangen werden. Darauf soll die Planung der Ge-

meindeentwicklung reagieren und einerseits dementsprechend Siedlungsflächen zur Siche-

rung als Wohnstandort bereitstellen und andererseits Einrichtungen für eine ausreichende 

Versorgung der Bevölkerung gewährleisten. (Siehe dazu auch Kapitel 5 Entwicklungsziele 

und Massnahmen.) 
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3.3.2 SIEDLUNGSWESEN 

3.3.2.1 Flächenwidmung / Flächennutzung 

Das örtliche Raumordnungsprogramm (ÖROP) und der zugehörige Flächenwidmungsplan 

der Marktgemeinde Göllersdorf liegen in der Fassung der 10. Änderung des Flächenwid-

mungsplanes vor. Ein rechtskräftiges örtliches Entwicklungskonzept liegt derzeit ebenfalls 

vor. 

Tabelle 11: Flächenbilanz - Flächenwidmungsplan (in ha) - Marktgemeinde Göllersdorf 

Bauland gewidmet bebaut unbebaut 

Bauland-Kerngebiet 10,31 10,05 0,26 

Bauland-Wohngebiet 65,84 48,49 17,35 

Bauland-Agrargebiet 107,28 87,26 20,03 

Bauland-Betriebsgebiet 15,60 11,71 3,89 

Bauland-Industriegebiet 16,07 8,18 7,90 

Bauland-Sondergebiet 28,20 21,95 6,25 

Summe 243,3 187,64 55,68 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF: Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde in der Fassung der 8. Änderung. 

Stand Mai 2009, Wien, 2010. 

Der Anteil der Wohnbaulandreserven am gesamten Wohnbauland (Bauland-Kerngebiet, 

Bauland-Wohngebiet und Bauland-Agrargebiet) der Marktgemeinde Göllersdorf beträgt 

rd. 20,5 %. Für Gewerbe und Industrie stehen im Bauland-Betriebs- und Industriegebiet ins-

gesamt rund 12 ha Reserven zur Verfügung. Für künftige Sondernutzungen stehen derzeit 

rund 6 ha Flächen im Bauland-Sondergebiet zur Verfügung. 

Insgesamt bestehen im gesamten Gemeindegebiet Baulandreserven im Ausmaß von 

ca. 23 %.
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Abbildung 11: Flächenbilanz - Flächenwidmungsplan (in ha) - Marktgemeinde Göllersdorf 
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Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF: Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde in der Fassung der 8. Änderung. 

Stand Mai 2009, Wien, 2010. 
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Tabelle 12: Flächenbilanz - Flächenwidmungsplan (in ha) – Katastralgemeinden 

 
Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF: Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde in der Fassung der 8. Änderung. Stand Mai 2009, Wien, 2010. 
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3.3.2.2 Bautätigkeit 

In der Marktgemeinde Göllersdorf stieg die Zahl der Gebäude von 1981 bis 1991 um 6,2 % 

und die Zahl der Wohnungen um 8,8 %. In der darauf folgenden Periode 1991 bis 2001 

nahm die Zahl der Gebäude noch stärker um 15,8 % auf insgesamt 1.268 Objekte zu. Die 

Zahl der Wohnungen veränderte sich in diesem Zeitraum um rund 14,6 % und stieg auf 

1.230 Objekte. Im Zeitraum 2001 bis 2006 sank die Zahl der Gebäude um 1 %. Gleichzeitig 

stieg die Zahl der Wohnungen um 10,2 %. 

Tabelle 13: Gebäude und Wohnungen der Marktgemeinde Göllersdorf 1981 bis 2006 

  
1981 1991 2001 2006 

Veränderung in % 

1981-1991 1991-2001 2001-2006 

Anzahl der Gebäude 1.031 1.095 1.268 1.255 6,2% 15,8% -1,0% 

Anzahl der Wohnungen 986 1.073 1.230 1.356 8,8% 14,6% 10,2% 

Quelle: Statistik Austria; Eigene Darstellung, Wien, 2009 

Abbildung 12: Gebäude und Wohnungen der Marktgemeinde Göllersdorf 1981 bis 2006 
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Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 

In den Jahren 1998 - 2002 wurden in der Marktgemeinde Göllersdorf 52 Gebäude mit Woh-

nungen fertiggestellt. 
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Tabelle 14: Fertiggestellte Gebäude (mit Wohnungen) der Marktgemeinde 

   Göllersdorf 1998 bis 2002 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Gebäude mit Wohnungen 6 12 9 23 2 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 

In der Marktgemeinde Göllersdorf wurden im Zeitraum von 2002 bis 2009 insgesamt 

70 Wohnhäuser und 44 Wohnungen errichtet. 

3.3.2.3 Einwohnerdichte 

Die Marktgemeinde Göllersdorf besitzt derzeit eine durchschnittliche Einwohnerdichte von 

24 Einwohnern pro Hektar bebautem Wohnbauland auf. Die höchste Wohndichte weist die 

KG Göllersdorf mit 35 Einwohnern pro Hektar bebautem Wohnbauland auf. Generell ist fest-

zustellen, dass in der gesamten Gemeinde eine Dichte von weniger als 60 Einwohner pro 

Hektar vorherrscht, sodass selbst bei einem vermehrten verdichteten Siedlungsbau insge-

samt die Wohndichteklasse a - bis 60 EW/ha realistisch erscheint. 

3.3.2.4 Nutzungsbeschränkungen 

Die Siedlungsentwicklung in der Marktgemeinde wird durch keine wesentlichen Nutzungsbe-

schränkungen im Raum, wie Vorgaben nach einem Regionalen Raumordnungsprogramm 

oder Windkraftanlagen beeinflusst.  

 

ANALYSE SIEDLUNGSWESEN: 

Die Marktgemeinde Göllersdorf weist ohne Berücksichtigung von Verfügbarkeiten und Wid-

mungsart Baulandreserven von rund 23 % auf. Der Hauptentwicklungsort Göllersdorf liegt 

mit rund 24 % Reserven lediglich einen Prozentpunkt über dem Gemeindedurchschnitt. 

Rund 60 % der Wohnbaulandflächen weisen die Widmungsart Agrargebiet, mehr als ein Drit-

tel die Widmungsart Wohngebiet auf. Auf die Widmung Bauland Kerngebiet entfällt weniger 

als 6 % der Wohnbaulandflächen. Im Bauland-Agrargebiet besteht der Großteil der  Bauland-

reserven (20 ha), gefolgt vom Bauland-Wohngebiet (17,4 ha). Aus dieser Verteilung der 

Widmungsarten kann auf die historische Bedeutung der Landwirtschaft geschlossen werden. 

Ebenso lässt sich dadurch die bestehende geringe Einwohnerdichte von rund 24 EW/ha be-

gründen, da die landwirtschaftlichen Höfe entsprechend ihrer Bautradition große Flächen mit 

einer geringen Einwohnerzahl aufweisen.  

Die Gemeinde weist vor allem geringe Betriebsbaulandreserven auf, wodurch auf eine ent-

sprechende Unterversorgung im Gemeindegebiet geschlossen werden kann.  

Insgesamt bestehen im Gemeindegebiet rund 38 ha Reserven Wohnbauland, wobei hier die 

Verfügbarkeit der Flächen nicht berücksichtigt wurde.  
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Ziele der Gemeinde sind u.a. die Sicherstellung als bedeutender Wohn- und Arbeitsstandort 

sowie als Standort für Betriebsansiedelungen, vorwiegend im bereits bestehenden Betriebs-

gebiet. Der Bedarf an Flächen zur Erreichung dieser Zielsetzungen kann unter der Annahme 

einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Flächen, anhaltender Bautätigkeit sowie aufgrund 

der zu erwartenden positiven Haushalts- und Bevölkerungsentwicklung durch die vorhande-

nen Baulandreserven nicht gänzlich gedeckt werden. Es sind daher Bereiche für zukünftige 

Baulandwidmungen festzulegen. Ein Hauptaugenmerk der Gemeinde liegt aber neben der 

Widmung von zusätzlichem Wohnbauland auch an der schrittweisen Verwertung der beste-

henden Reserven, um Argumentationsspielraum für künftige Widmungsvorhaben zu erhal-

ten. Im Örtlichen Entwicklungskonzept aus dem Jahr 1996 wurden bereits Schwerpunkte der 

Siedlungsentwicklung vor allem im Hauptort und in den Nebenorten definiert. Diese sollen in 

den ggst. Planungsüberlegungen berücksichtigt sowie evaluiert werden und stellen die Basis 

für das ÖEK dar. Erweiterungsgebiete für Wohnen und Betriebsentwicklung sind demnach 

vor allem im Hauptort Göllersdorf und den umliegenden Nebenzentren und Ortsteilen kon-

zentriert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siehe auch Plandarstellung „Grundlagenforschung Siedlungswesen“ im Anhang 
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3.3.3 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 

3.3.3.1 Arbeitsstätten und Beschäftigte 

Sowohl die Zahl der Arbeitsstätten als auch die Zahl der Beschäftigten ist in der Marktge-

meinde Göllersdorf von 1981 bis 2001 deutlich gestiegen, wobei die Zahl der Arbeitsstätten 

besonders zwischen 1991 und 2001 die stärkste Zunahme zu verzeichnen hatte. Im Jahr 

2001 gab es bereits 74 Arbeitsstätten und 688 Beschäftigte. 

Tabelle 15: Arbeitsstätten und Beschäftigte der Marktgemeinde Göllersdorf 1981 bis 2006 

 
1981 1991 2001 2006 

Veränderung in % 

1981-1991 1991-2001 2001-2006 

Arbeitsstätten 54 57 74 95* 5,6 29,8 28,4 

Beschäftigte 456 636 688 646 39,5 8,2 -6,1 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA; Eigene Darstellung, Wien, 2009. 

* exkl. Arbeitsstätten der Land- und Forstwirtschaft. Inkl. land- und forstwirtschaftlicher Arbeitsstätten: 364 

Abbildung 13: Arbeitsstätten und Beschäftigte der Marktgemeinde Göllersdorf 1981 bis 2006 
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Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Eigene Darstellung. Wien, 2009. 
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3.3.3.2 Betriebsstättenverteilung 

Die Verteilung der Betriebsstätten in der Gemeinde ist der nachfolgenden Plandarstellung zu 

entnehmen. Aus der Verteilung der Betriebsstätten ist deutlich erkennbar, dass es im Orts-

gebiet von Göllersdorf eine hohe betriebliche Konzentration gibt. Die meisten Betriebe au-

ßerhalb des primären Sektors befinden sich im Hauptort Göllersdorf. Die restlichen Ortschaf-

ten weisen deutlich weniger Betriebe auf. 

Laut Angaben der Sicherheitsdirektion Niederösterreich befinden sich im Gemeindegebiet 

keine Seveso II Betriebe und keine Sprengmittellager. Seitens der Wirtschaftsagentur des 

Landes Niederösterreich wurde mitgeteilt, dass ecoplus in der Gemeinde derzeit keine Pro-

jekte in Planung oder Realisierung hat. Die Marktgemeinde Göllersdorf ist allerdings am Pro-

jekt W3 (Wohnen, Wirtschaften, Wissen) beteiligt. 

Tabelle 16: Anzahl der Betriebsstätten nach ÖNACE 2008 und Katastralgemeinden 

Katastral-

gemeinde 
Betriebsstätten 

Göllersdorf 

2 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

7 Herstellung von Waren 

14 Bau 

26 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

2 Beherbergung und Gastronomie 

3 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

1 Freiberufliche, wissenschaftliche und tech. Dienstleistungen 

7 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

5 Gesundheits- und Sozialwesen 

1 Kunst, Unterhaltung und Erholung 

1 Erbringung sonstiger Dienstleistungen 

Bergau 

3 Herstellung von Waren 

1 Bau 

3 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

2 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Eitzersthal 

1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

1 Bau 

1 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

1 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

Furth 

1 Herstellung von Waren 

1 Bau 

3 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

1 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

1 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 
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Großstelzendorf 

1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

1 Herstellung von Waren 

7 Bau 

1 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

2 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

1 Kunst, Unterhaltung und Erholung 

Obergrub - 

Oberparschen-

brunn 

2 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

2 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

Porrau 

3 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

1 Herstellung von Waren 

1 Bau 

2 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

2 Gesundheits- und Sozialwesen 

1 Erbringung sonstiger Dienstleistungen 

Schönborn 

1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

4 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

1 Beherbergung und Gastronomie 

Untergrub 

1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

1 Bau 

2 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

3 Freiberufliche, wissenschaftliche und tech. Dienstleistungen 

Viendorf 

1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

1 Herstellung von Waren 

5 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

1 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

Wischathal 

1 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

1 Freiberufliche, wissenschaftliche und tech. Dienstleistungen 

1 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 

Quelle: WKO - Wirtschaftskammer Österreich: Firmen A-Z. Wien, 2010. 

3.3.3.3 Land- und Forstwirtschaft 

Der Bereich Land- und Forstwirtschaft spielte in der Marktgemeinde Göllersdorf lange Zeit 

eine dominante Rolle. Doch auch hier machte sich der allgemeine Strukturwandel bemerk-

bar. Waren im Jahr 1995 noch 90 Haupt- und 64 Nebenerwerbsbetriebe zu verzeichnen, 

sank diese Zahl bis 1999 auf 85 Haupt- und 54 Nebenerwerbsbetriebe. Im Vergleich mit dem 

politischen Bezirk Hollabrunn und dem Bundesland Niederösterreich fallen die Rückgänge in 

der Marktgemeinde Göllersdorf aber deutlich schwächer aus.  

Die Zahl der Betriebe juristischer Personen blieb mit 5 konstant. Diese besitzen rund 55 % 

der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen (4.375 Hektar) und ihre durchschnittliche 

Betriebsgröße beträgt 875 Hektar. Die durchschnittliche Betriebsgröße eines Haupterwerbs-

betriebes beläuft sich auf rund 36,1 Hektar. 
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Tabelle 17: Land- und forstwirtschaftliche Betriebe der Marktgemeinde Göllersdorf nach  

   Erwerbsart 1995 und 19991 

Marktgemeinde Göllersdorf 

1995 1999 1995 - 1999 

Veränd. 

in % 
abs. in % abs. in % 

Betriebe mit Fläche insgesamt 159 100 144 100 -9,4 

Haupterwerbsbetriebe 90 57 85 59 -5,6 

Nebenerwerbsbetriebe 64 40 54 38 -15,6 

Betriebe jur. Personen 5 3 5 3 0,0 

Flächen insgesamt (ha) 7.946 100 7.998 100 0,7 

Haupterwerbsbetriebe 3.155 40 3.067 38 -2,8 

Nebenerwerbsbetriebe 448 6 556 7 24,1 

Betriebe jur. Personen 4.343 55 4.375 55 0,7 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA: Agrarstrukturerhebungen 1995 und 1999. Wien, 2009. 

3.3.3.4 Pendler 

In den Jahren zwischen 1991 und 2001 nahm in der Marktgemeinde Göllersdorf die Zahl der 

Auspendler mit + 55,4 % weitaus stärker zu als die Zahl der Einpendler (+ 3,4 %). Knapp 

1.070 Auspendler stehen nun etwas weniger als 400 Einpendlern gegenüber. Die Pendlerbi-

lanz (= Einpendler - Auspendler) verschlechterte sich damit auf - 671 und der Index des 

Pendlersaldos auf 54,8. Es handelt sich bei Göllersdorf damit um eine Auspendlergemeinde, 

ein Charakteristikum, das im Umland der Bundeshauptstadt Wien auf viele Gemeinden zu-

trifft. In Niederösterreich lag der Index des Pendlersaldos bei durchschnittlich 84,9. Die Zahl 

der Gemeinde-Pendler und der Nicht-Pendler ging von 480 Personen auf 420 zurück. 

Die meisten Auspendler – rund 470 Personen – haben ihren Arbeitsplatz in Wien, circa 210 

Personen pendeln in eine andere Gemeinde des politischen Bezirks. Rund 370 Personen 

pendeln in andere politische Bezirke des Bundeslandes. 

 

                                                
1
 Daten aus dem Jahr 1999 sind die Letztgültigen.  Daten zur Agrarstrukturerhebung im Jahr 2010 waren zum 

Zeitpunkt der Erstellung des ÖEKs noch nicht vorliegend. 
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Tabelle 18: Pendlersituation der Marktgemeinde Göllersdorf 1991 und 2001 

Marktgemeinde Göllersdorf 1991 2001 
Veränderung  

in % 

Erwerbstätige* am Wohnort 1.172 1.485 26,7 

Nichtpendler bzw. ohne Angabe 254 166 -34,6 

Gemeinde-Binnenpendler 230 250 8,7 

AUSPENDLER (nicht Binnenpendler) 688 1.069 55,4 

EINPENDLER (nicht Binnenpendler) 385 398 3,4 

Pendlerbilanz** -303 -671  

Erwerbstätige* am Arbeitsort 869 814 -6,3 

Index des Pendlersaldos*** 74,1 54,8  

    

Auspendler nach Wien 315 472 49,8 

Auspendler in and. Gem. des Pol. Bez. 148 211 42,6 

Auspendler in and. Pol. Bez. des Bundeslandes 220 371 68,6 

Quelle: STATISTIK AUSTRIA; Eigene Darstellung. Wien, 2009. 

Anmerkungen: 

*seit Volkszählung 2001 Erwerbstätige am Wohnort bzw. Arbeitsort, nur bedingt mit Beschäftigten 1991 vergleichbar 

** Pendlerbilanz = Einpendler abzüglich Auspendler 

*** Index des Pendlersaldos = Erwerbstätige am Arbeitsort/Erwerbstätige am Wohnort*100 

 

ANALYSE ARBEIT UND WIRTSCHAFT: 

Die Schwerpunkte der Betriebsstruktur innerhalb der Gemeinde liegen zum Großteil im Han-

del, Instandhaltung und Reparatur von KFZ (2010: 45 Betriebe) sowie im Bauwesen (2010: 

26 Betriebe). Außerdem sind Betriebe zur Herstellung von Waren und in sonstigen wirt-

schaftlichen Dienstleistungen im Hauptort Göllersdorf mit jeweils 7 Betrieben vertreten. Die 

Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ist, aufgrund der allgemeinen Umstrukturie-

rung der Wirtschaftsbereiche in den letzten Jahrzehnten, auch in Göllersdorf stark gesunken.  

Insgesamt ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten Jahrzehnten als positiv zu 

betrachten, was vor allem auf die Zunahme der Beschäftigten im tertiären Sektor zurückzu-

führen ist. Die Anzahl der Beschäftigten und Arbeitsstätten ist in den letzten Jahren stetig 

gestiegen. Lediglich bei den Beschäftigten gab es zwischen 2001 und 2006 einen Rückgang. 

Göllersdorf ist als ausgesprochene Auspendlergemeinde zu bezeichnen, da lediglich 

398 Einpendler 1.069 Auspendlern gegenüber stehen. Der Anteil der Erwerbstätigen an der 

Gesamtbevölkerung betrug 2001 über 50 %. Außerdem besteht eine vergleichsweise gerin-

ge Arbeitslosenquote im Gemeindegebiet. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass es im Gemeindegebiet Bedarf und Po-

tenzial für eine weitere Betriebsansiedlung und Schaffung von Arbeitsplätzen gibt. 
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Um die Konzentration an Betrieben und öffentlichen Einrichtungen im Zentrum von Göllers-

dorf auch zukünftig, bzw. entsprechend der Perspektiven für die Hauptregionen (w.i.N Stra-

tegie) entlang der Entwicklungsachse der S 3, abzusichern soll durch gezielte Maßnahmen 

(z.B. Festlegung einer Zentrumszone, Festlegen von Eignungsflächen für Betriebsansiede-

lung und Sicherstellen von Erweiterungsflächen) die Ansiedlung neuer und das Halten be-

stehender Betriebe begünstigt werden. Die Ansiedlung nicht zentrumsrelevanter Handelsein-

richtungen soll vor allem in Betriebsgebieten konzentriert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siehe auch Plandarstellung „Grundlagenforschung Arbeit und Wirtschaft“ im An-

hang 
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3.3.4 NATURRAUM UND UMWELT 

3.3.4.1 Landschaftliche Gliederung 

Das Gemeindegebiet ist Teil der Landschaftsräume Ernstbrunner Wald im Norden, 

Hollenburger Hügelland im Talbereich des Göllersbachs und Fahndorfer Hügelland im Sü-

den. Die höchste Erhebung des Gemeindegebietes, der Hundsberg mit 362 Metern, liegt im 

Ernstbrunner Wald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet des Weinviertels. 

Abbildung 14: Teilräume nach NÖ Naturschutzkonzept 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Atlas - NÖ Naturschutzkonzept, Wien, April 2010. 

Entsprechend den Definitionen des Naturschutzkonzeptes weisen die drei Teilräume in der 

Gemeinde folgende Landform auf: 

Ernstbrunner Wald 

Höhenzug mit meist südwest-nordost verlaufenden Rücken und starker Zertalung. Haupttal-

furchen von Göllersbach und Zaya, die zusammen mit ihren kleinen Nebenbächen in Sohlen-

tälern abfließen. Besonders die Südseite des Höhenzuges ist durch Göllersbach-

Nebenbäche zertalt. 

 

Ernstbrunner Wald 

Hollenburger Hügelland 
Fahndorfer Hügelland 
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Hollenburger Hügelland 

Derzeit wird an der Aufbereitung der Basisinformation für den Teilraum gearbeitet. 

Fahndorfer Hügelland 

Derzeit wird an der Aufbereitung der Basisinformation für den Teilraum gearbeitet. 

Der Großteil des bebauten Gemeindegebietes mit dem Hauptort liegt im Bereich des 

Hollenburger Hügellandes, das sich in Form einer Niederung südlich des erhöhten Ernst-

brunner Waldes befindet und von Westen nach Osten durch das Gemeindegebiet verläuft. 

Mehrere Gräben und Bäche queren das Gemeindegebiet. 

3.3.4.2 Vegetation 

Trockenbiotope befinden sich nordöstlich von Großstelzendorf zwischen Weingarten und 

dem Hundsberg sowie am westlichen Ortsrand von Wischathal. Ein weiterer das Land-

schaftsbild stark prägender Trockenstandort besteht südöstlich von Eitzersthal im Bereich 

des sogenannten „Tumulus“. Dieses etwa sechs Hektar große Gebiet ist durch steile Bö-

schungen stark gegliedert und mit Trockenrasengesellschaften und lichtem Kiefern- und Ei-

chenbestand bewachsen.  

Durch Kommassierungen und Flurbereinigungen gingen an verschiedenen Stellen die ehe-

mals vielfältigen Landschaftsbilder verloren. In Gebieten, wo keine Kommassierung durchge-

führt wurde, ist die Landschaft heute noch wesentlich durch Flurgehölze, Feldhecken und 

Einzelbäume bzw. Baumgruppen gegliedert. 

3.3.4.3 Gewässer 

Durch die Gemeinde Göllersdorf verläuft der 61 km lange Göllersbach, der bei Ernstbrunn im 

Weinviertel entspringt und über Hollabrunn und Göllersdorf in Richtung Donau fließt. Das in 

den 80er Jahren stark regulierte Gewässer mündet bei Stockerau in einen Altarm der Donau, 

den sogenannten Stockerauer Arm. Kleinere Zuflüsse des Göllersbachs im Gemeindegebiet 

sind der Porraubach, der Parschenbrunner Bach, der Froschauerbach, der Gruberbach und 

der Wischathalerbach. Verschiedene Feuchtgebiete finden sich u.a. am Hangfuß des Tumu-

lus sowie an der Straße südöstlich von Oberparschenbrunn. Außer der Wasserfläche bei 

Schloss Schönborn finden sich keine stehenden Gewässer im Gemeindegebiet von Göllers-

dorf.  

3.3.4.4 Geologie 

Die Siedlungsgebiete der Marktgemeinde Göllersdorf befinden sich überwiegend im Talbe-

reich (Talfüllung-Jüngster Talboden) sowie in der Molassezone. Molassezone ist die geologi-

sche Bezeichnung für den randlichen Meerestrog im Norden der Alpen, in dem im Jungtertiär 

der Abtragungsschutt der Alpen abgelagert wurde; dazu gehört der nordwestliche Teil des 

Weinviertels.  
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Die geologischen Bodengegebenheiten werden hauptsächlich von Kiesen, Sanden, Löss, 

Lösslehm sowie Lehm dominiert, stellenweise gibt es auch Ton- und Tonmergelvorkommnis-

se. 

Eine Stellungnahme des geologischen Dienstes des Landes Niederösterreich gibt weiters 

detaillierte Angaben zum Untergrund des Gemeindegebietes von Göllersdorf, welcher aus 

tertiären Sedimenten der Laa Formation und der Hollabrunn Formation besteht. Im Nordwes-

ten des Gemeindegebietes befindet sich die Hollabrunn Formation, welche hauptsächlich 

aus sandigem Kies (Schottergrube Schönborn) und Sanden, die allgemein wasserdurchläs-

sig und standfest sind, besteht. Die Laa Formation setzt sich ebenfalls aus sandigen Kiesen, 

jedoch auch aus Ton und Silt, welche wasserundurchlässige, rutschanfällige Böden bewir-

ken, zusammen. Ebenso kann Lösslehm Massenbewegungen und Rutschungen auslösen, 

wie es laut geologischer Karte in Hadres am Hundsberg und bei Bergau der Fall war. 

Im Zuge der Erstellung der Stellungnahme wurden Lokalaugenscheine in den verschiedenen 

Ortsteilen durchgeführt. Darin werden detaillierte Vorgaben zur Bebaubarkeit von Teilgebie-

ten gegeben. 

Legende Geologie: 

Ocker  Talfüllung - Jüngster Talboden (Kies, Auelehm) 

Türkis  Schieferige Tonmergel (WZ); Eggenburgium - Ottnangium, Zdanice-Hustopece-

Formation (SE); Egerium (Ton, Tonmergel, Sand, Sandstein) 
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Abbildung 15: Geologische Verhältnisse KG Göllersdorf 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Atlas - Geologie. Wien, April 2010. 
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Abbildung 16: Geologische Verhältnisse KG Furth und KG Großstelzendorf 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Atlas - Geologie. Wien, April 2010. 

Abbildung 17: Geologische Verhältnisse KG Oberparschenbrunn und KG Wischathal 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Atlas - Geologie. Wien, April 2010. 
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Abbildung 18: Geologische Verhältnisse KG Schönborn und KG Viendorf 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Atlas - Geologie. Wien, April 2010. 

Abbildung 19: Geologische Verhältnisse KG Obergrub und KG Untergrub 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Atlas - Geologie. Wien, April 2010. 
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Abbildung 20: Geologische Verhältnisse KG Bergau und KG Porrau 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG: NÖ Atlas - Geologie. Wien, April 2010. 
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3.3.4.5 Wald 

Die Marktgemeinde Göllersdorf verfügt über eine Waldfläche von 1.943,77 ha. Dies ent-

spricht bei einer Gesamtfläche von 5.954,70 ha einem Anteil von 32,6 % der gesamten Ge-

meindefläche (GIS-Datenbestand aus 2002). 

Im Waldentwicklungsplan werden Waldflächen nach Ihrer Funktion dargestellt. Die einzelnen 

Nutzungsarten sind: Schutzfunktion (rot), Nutzfunktion (grün), Wohlfahrtsfunktion (blau), Er-

holungsfunktion (gelb) und Windschutzgürtel. Im Gemeindegebiet von Göllersdorf ist aus-

schließlich Nutzwald ausgewiesen. Die Bestände setzen sich zum überwiegenden Teil aus 

Eichen- und Hainbuchen-Mittelwäldern sowie Kiefern- oder Fichten-Monokulturen zusammen 

(siehe Abbildung 21). 

Die unter der Kennzahl 120 ausgewiesenen Waldflächen in der Gemeinde Göllersdorf (Golf-

platz Schönborn) haben eine Nutzfunktion und werden mit der Funktionswertziffer 2 (erhöh-

tes öffentliches Interesse) bezeichnet. Dementsprechend ist in diesen Bereichen eine andere 

Nutzungsart als Grünland-Forst nur nach Prüfung und Zustimmung der Bezirksforstbehörde 

möglich. 

Die unter der Kennzahl 122 ausgewiesenen Waldflächen mit Nutzfunktion in der Gemeinde 

Göllersdorf (nördlich von Großstelzendorf) werden mit der Funktionswertziffer 2 (erhöhtes 

öffentliches Interesse) bezeichnet. Dementsprechend ist in diesen Bereichen eine andere 

Nutzungsart als Grünland-Forst nur nach Prüfung und Zustimmung der Bezirksforstbehörde 

möglich. 

Weiters ist in der KG Großstelzendorf, nordwestlich des Friedhofes, eine Windschutzanlage 

(WSA) festgelegt. Neben den Waldflächen sind auch die Quellen/Brunnen mit den Bezeich-

nungen Q 20 bis Q 23 enthalten. 
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Abbildung 21: Waldentwicklungsplan 1993 

 
Quelle: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG FORSTWIRTSCHAFT: Waldentwicklungsplan. St. Pölten, Juli 2009. 
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3.3.4.6 Landwirtschaft 

In der Gemeinde bestehen keine Gebiete mit beabsichtigten oder laufenden Agrarverfahren 

und keine Meliorationsgebiete. Ebenso sind keine Maßnahmen zur Agrarstrukturverbesse-

rung in Planung. 

3.3.4.7 Naturschutzrechtliche Festlegungen 

In Göllersdorf gibt es keine Naturschutz- und Europaschutzgebiete. In diesem Zusammen-

hang sei lediglich der unter Schutz stehende Schlosspark des Schlosses Schönborn sowie 

ein Mispelbaum (Naturdenkmal) in der Ortschaft Wischathal zu erwähnen. 

3.3.4.8 Wasserschutzrechtliche Festlegungen und Planungen 

Im Gemeindegebiet von Göllersdorf befinden sich weder ein Grundwasserschongebiet, noch 

eine wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung oder ein wasserwirtschaftlicher Rahmenplan. 

In den Katastralgemeinden Bergau (Brunnen Bergau 1339 HL) und Wischathal (Brunnen 

Wischathal 1032 HL) befinden sich kleinflächige Brunnenschutzgebiete der Wasserversor-

gung. 

Seitens der Abteilung Wasserwirtschaft wird darauf hingewiesen, dass zur Erhaltung der 

ökologischen Funktionsfähigkeit der Fließgewässer und der angrenzenden Uferbereiche 

unverbaute Bereiche entlang von Fließgewässern als Grünland-Grüngürtel-

Uferbegleitvegetation zu widmen sind. 

Seitens der Abteilung Wasserbau wird weiters mitgeteilt, dass bereits seit längerer Zeit ge-

plant ist, ein Hochwasserschutzprojekt in der KG Viendorf umzusetzen. In der KG Großstel-

zendorf bestehen im Siedlungsbereich Hochwasserprobleme, die durch den Froschaubach 

verursacht werden. Hier wird seitens der Abteilung Wasserbau die Anordnung von Hoch-

wasserrückhaltebecken vorgeschlagen. 

Sonstige wasserwirtschaftliche Planungen oder Arbeiten sind nicht bekannt. 

3.3.4.9 Wildbachgefahrenzonen 

Für die Marktgemeinde Göllersdorf liegt kein Gefahrenzonenplan vor. Das Gemeindegebiet 

wird von keinen verordneten Wildbacheinzugsgebieten (Landesverordnung 6850/9-0) be-

rührt. 

3.3.4.10 Wildtierkorridor 

Waldgebundene Tierarten finden in intensiv genutzten („ausgeräumten“) Agrarlandschaften 

nur mehr wenig Vegetationsstrukturen, die eine Korridorfunktion zwischen ihren Hauptle-

bensräumen erfüllen. Dies wird vor allem bei starker Verinselung des Waldes in Verbindung 

mit starker Fragmentierung der verbliebenen Restlebensräume durch Siedlungswachstum, 
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Ausbau insbesondere des höherrangigen Verkehrsnetzes und „harte“ Regulierung von Ge-

wässern auch zu einem Naturschutzproblem. 

Entsprechend einer Studie der Universität für Bodenkultur befindet sich im Gemeindegebiet 

von Göllersdorf ein Wildtierkorridor. 

Abbildung 22: Wildtierkorridormodell/Hauptvernetzungsachsen 

 
Quelle: KÖHLER C., 2005: Habitatvernetzung in Österreich, GIS-Modellierung von Mobilitäts-Widerstandswerten für waldbevor-

zugende, wildlebende Großsäuger; www.boku.ac.at; November 2009. 
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ANALYSE NATURRAUM UND UMWELT: 

Das Gemeindegebiet von Göllersdorf liegt im Hollenburger und Fahndorfer Hügelland und ist 

Teil des Ernstbrunner Waldes, welcher das größte zusammenhängende Waldgebiet des 

Weinviertels darstellt. Die Ortschaften befinden sich hauptsächlich im Talbereich des 

Göllersbachs. Rund 33 % des Gemeindegebietes sind bewaldet. Dabei nimmt der Hunds-

berg den Großteil der Waldfläche ein. 

Im Gemeindegebiet befinden sich keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete. In der 

KG Wischathal befindet sich ein Naturdenkmal. Es existieren neben dem Göllersbach einige 

kleine Zuflüsse, vereinzelt Trockenbiotope sowie eine größere Wasserfläche beim Schloss 

Schönborn. Zur Sicherung des Naturraumes erscheint es wichtig, die bestehenden Struktu-

ren weitestgehend zu erhalten und miteinander zu verknüpfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siehe auch Plandarstellung „Grundlagenforschung Naturraum und Umwelt“ im An-

hang 
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Freizeit und Erholung, Tourismus 

3.3.4.11 Punktuelle Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Die Freizeiteinrichtungen in der Gemeinde Göllersdorf sind über die einzelnen Ortschaften 

verstreut angesiedelt. Zur Darstellung der Verteilung werden Anzahl und Art der Einrichtun-

gen im Folgenden nach Katastralgemeinden getrennt dargestellt. 

Tabelle 19: Freizeit- und Erholungseinrichtungen nach Katastralgemeinden 

Katastral-

gemeinde 
Punktuelle Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Göllersdorf 

1 Sportplatz 

1 Fußballplatz 

3 Spielplätze 

1 Tennisplatz 

1 Reitanlage 

1 Kegelbahn 

4 Kellergassen 

Bergau 

1 Sportplatz 

1 Spielplatz 

1 Kellergasse 

1 Gemeindezentrum 

Eitzersthal 
1 Sportplatz 

1 Kellergasse 

Furth 
1 Kellergasse 

1 Gemeindezentrum 

Großstelzendorf 
1 Sportplatz 

3 Kellergassen 

Obergrub - 

Oberparschen-

brunn 
- 

Porrau 

1 Sportplatz 

1 Spielplatz 

1 Kellergasse 

1 Gemeindezentrum 

Schönborn 
1 Golfplatz 

1 Reitplatz 

Untergrub 

1 Sportplatz 

3 Kellergassen 

1 Gemeindezentrum 

Viendorf 2 Kellergassen 

Wischathal 1 Vereinshaus 
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3.3.4.12 Lineare Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Alle Wanderwege gehen vom Hauptplatz der KG Göllersdorf aus. 

Wanderweg Habergweg: Führt nach Oberparschenbrunn über den Haberg in die Katastral-

gemeinde Furth und entlang des Göllersbachs zurück nach Göllersdorf. 

Wanderweg Hundsbergweg: Verläuft nach Norden durch die Weinberge zum Hundsberg, 

von dort zum Grafenkreuz und weiter bis zur Ortschaft Viendorf und zurück nach Göllersdorf. 

Wanderweg Hahnenbergweg: Führt wie der Hundsbergweg bis zum Hundsberg und weiter 

über den Gfletzgraben in die Katastralgemeinde Bergau, über den Hahnenberg nach Oberg-

rub, westlich der Ortschaft Untergrub bis nach Viendorf und zurück nach Göllersdorf. 

Wanderweg Hochbergweg: Führt zuerst nach Furth und weiter Richtung Norden zum Wei-

ßen Kreuz, weiter auf dem Ziererboden über den Hochberg zum „Post-Steig“ (wichtiger 

Punkt der Wanderroute) nach Großstelzendorf und entlang des Göllersbachs zurück nach 

Göllersdorf. 

Wanderweg Kreisgrabenweg: Verläuft über die Leiten in Richtung Porrau und wechselt dann 

die Richtung nach Süden, quert dann die Landesstraße und führt zurück nach Göllersdorf 

Hauptradweg entlang des Göllersbachtales: Entlang des Göllersbachs verläuft die Hauptrad-

route 83. 

Radroute Sierndorf: Der Radweg führt von Viendorf nach Unterparschenbrunn und von dort 

aus über Ober- und Unterhautzental nach Sierndorf bzw. Oberolberndorf. Von Sierndorf ver-

läuft dieser weiter nach Höbersdorf und in östlicher Richtung nach Senning und von dort aus 

über Unter- und Obermallebarn zum Schloss Schönborn und zurück nach Viendorf. 
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Abbildung 23: Radwege in der Marktgemeinde Göllersdorf 

 
Quelle: WEINVIERTEL TOURISMUS GMBH: Radrouten im Weinviertel. Poysdorf, 2010. 

Der über 100 Hektar große Schlosspark von Schloss Schönborn beherbergt eine Golfanlage, 

das Schloss wird als Clubhaus genützt. Die Anlage von Schloss Schönborn ist außerdem 

Sitz eines Reitclubs. In Göllersdorf gibt es einen weiteren Reitstall, einen Beachvolleyball-

platz, eine Volleyballhalle und einen Tennisplatz. Verschiedene markierte Wanderwege wie 

der Habergweg, Hochbergweg, Hahnenbergweg und Hundsbergweg sowie eine Nordic-

Walking-Route ergänzen das Freizeitangebot.  

In einigen Ortschaften wie Göllersdorf, Großstelzendorf, Viendorf und Wischathal bestehen 

Heurige, Buschenschanken oder Gasthäuser. Im Hauptort Göllersdorf finden sich zwei Be-

herbergungsbetriebe. 
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ANALYSE FREIZEIT UND ERHOLUNG, TOURISMUS: 

Die Versorgungsqualität der Bevölkerung mit Freizeit- und Erholungseinrichtungen ist aus 

der Plandarstellung Grundlagenforschung Freizeit und Erholung abzulesen und als gut zu 

bezeichnen. 

Betrachtet man die einzelnen Gemeinden ist ersichtlich, dass die KG Göllersdorf eine adä-

quate Anzahl an Freizeit- und Erholungsgebiete vorzuweisen hat, welche außerdem groß-

teils ausreichend verteilt sind. Bei künftiger Bebauung von Wohnbaulandreserven, insbeson-

dere im Zuge der Errichtung von Mehrfamilienhäusern, ist auf den Bedarf von Kinderspiel-

plätzen zu achten bzw. sind in diesen Bereichen Standorte zu sichern. Weiters gibt es eine 

geringe Anzahl an Tennisplätzen, die bei Bedarf ausgeweitet werden können. 

In den umliegenden Katastralgemeinden bestehen aufgrund der geringen Einwohnerdichte 

keine oder nur sehr wenige Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Sollten bei der Erhebung 

einer entsprechend höheren Einwohnerdichte in zukünftig ausgebauten Siedlungskörpern 

außerhalb der KG Göllersdorf Freizeit- und Erholungseinrichtungen notwendig werden, so 

sind diese vorzusehen.  

Einen großen Teil des örtlichen wie regionalen Bedarfs an Freizeit-, Erholungs- und touristi-

schen Einrichtungen deckt der Golfplatz beim Schloss Schönborn ab. Das Potential der im 

Gemeindegebiet für den Tourismus bestehenden Einrichtungen kann zusätzlich durch eine 

organisatorische Vernetzung und Vermarktung der einzelnen Anbieter und Gemeinden un-

tereinander gemeinsam entwickelt werden. 

Im Bereich Naturraum sind vor allem die, die Ortschaften umgebenden, Wald- und Weinbau-

flächen für die Naherholung zu erhalten und eine Vernetzung zwischen diesen grünräumli-

chen Strukturen sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siehe auch Plandarstellung „Grundlagenforschung Freizeit und Erholung, Touris-

mus“ im Anhang 
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3.3.5 VERKEHR 

3.3.5.1 Motorisierter Individualverkehr 

Göllersdorf wird überörtlich durch die Weinviertler Bundesstraße erschlossen, die zur S 3 

Weinviertler Schnellstraße ausgebaut wurde, und seit 01.08.2009 in die Zuständigkeit der 

ASFINAG fällt. Diese unterteilt sich in drei Abschnitte, der südlichste von Stockerau bis Hol-

labrunn Süd führt an Göllersdorf vorbei und weist eine Länge von 21,5 km auf. Die schon 

bisher kreuzungsfreie Strecke der Landesstraße B 303 von Stockerau-Nord nach Hollab-

runn-Süd wurde zwischen 2008 und 2009 wechselweise auf 2+1 Fahrstreifen mit einer star-

ren Mitteltrennung mit Pannenbuchten und teilweisem Lärmschutz ausgebaut. Zwischen Göl-

lersdorf und Großstelzendorf existiert jedoch noch ein ca. 2 km langer unausgebauter Ab-

schnitt. 

Mit 1. August 2009 wurde der Abschnitt Knoten Stockerau-Hollabrunn Süd der bisherigen 

Autobahn A 22 bzw. Landesstraße B 303 zur S 3 Weinviertler Schnellstraße umgewandelt 

und in das Autobahnen- und Schnellstraßennetz der ASFINAG integriert. Der Neubau des 

Abschnitts von Hollabrunn Süd bis Guntersdorf ist von 2012 bis 2014 vorgesehen. 

Die Landesstraße B 19, auch Tullner Straße oder Hainfeld-Göllersdorfer Straße genannt, 

mündet bei Göllersdorf in die S 3 Weinviertler Schnellstraße. Sie überquert die Donau bei 

Tulln und stellt eine Verbindung in die Bezirke Korneuburg, Tulln und Sankt Pölten (Land) 

sowie zur S 5 Stockerauer Schnellstraße bei Tulln und zur A 1 Westautobahn bei 

St. Christophen dar. 

Zwischen den einzelnen Ortsteilen und den Nachbargemeinden besteht ein Netz aus Lan-

des- und Gemeindestraßen. Dazu zählen unter anderem die Landesstraßen L 27, L 1066, 

L 1085, L 1085-a, L 1086, L 1105, L 1137 und die L 1138. Gemäß Auskunft der Abteilung 

RU7 bestehen 4 Unfallhäufungspunkte im Gemeindegebiet. Jeweils drei Unfälle an den Lan-

desstraßen L 1066 und L 1086B stammen aus dem Jahr 2002. An der S 3 Weinviertler 

Schnellstraße (vormals Weinviertler Bundesstraße) sind aus den Jahren 2003 und 2004 

ebenfalls jeweils drei Unfälle bekannt. 

3.3.5.2 Öffentlicher Verkehr 

Im öffentlichen Verkehr ist die Gemeinde über die Nordwestbahn, die das Gemeindegebiet in 

Nord-Süd-Richtung quert und am Bahnhof Göllersdorf hält, an das Schnellbahn- und Regio-

nalzugnetz des nördlichen Wiener Umlandes angebunden. Es halten Züge der Schnellbahn-

linie S 3 beziehungsweise S 5 und S 6, die größtenteils im Stundentakt zwischen Wiener 

Neustadt über Wien Praterstern nach Hollabrunn und retour fahren. Darüber hinaus halten in 

unregelmäßigen Intervallen einige Regionalzüge, die im Morgenverkehr in Richtung Wien, im 

Abendverkehr in Richtung Retz verkehren.  

Weitere Bahnhaltestellen, die im Nahbereich einzelner Ortschaften der Marktgemeinde Göl-

lersdorf liegen, befinden sich in Schönborn-Mallebarn und Breitenwaida. 
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Zwischen Göllersdorf und den Nachbargemeinden verkehren verschiedene Regionalbusli-

nien, insbesondere auf den Strecken nach Hollabrunn, Tulln, Stockerau und Korneuburg. 

Seitens der ÖBB wird mitgeteilt, dass derzeit im Gemeindegebiet von Göllersdorf keine bau-

lichen Maßnahmen vorgesehen sind. Die Abteilung Gesamtverkehrsangelegenheiten des 

Landes Niederösterreich gibt weiters bekannt, dass keine Infrastrukturmaßnahmen im Be-

reich Bahn vorgesehen sind. Im Park&Ride Ausbauprogramm der ÖBB ist Göllersdorf ent-

halten, derzeit liegen jedoch keine konkreten Planungen vor. 

3.3.5.3 Nichtmotorisierter Individualverkehr 

Die bestehenden Rad- und Wanderwege werden im Kapitel Freizeit und Erholung, Touris-

mus beschrieben. 

 

ANALYSE VERKEHR: 

Die Erschließung der Gemeinde aus der Sicht des Motorisierten Individualverkehrs ist vor 

allem durch die Fertigstellung des Ausbaus der S 3 Weinviertler Schnellstraße als sehr gut 

anzusehen. Diese stellt die wichtigste Verbindung zwischen Hollabrunn und Stockerau dar 

und wird im Rahmen der Perspektiven für die Hauptregionen (w.i.N Strategie) als Entwick-

lungsachse in der Region festgelegt, entlang derer eine dynamische Entwicklung angestrebt 

werden soll.  

In weiterer Folge sind die Verbindungen der Gemeinde Göllersdorf von der S 3 ausgehend 

durch ein Netz aus Landesstraßen und Gemeindestraßen ergänzt. Der 3-stufige Ausbau der 

S 3 ist ausgehend von der Anschlussstelle Göllersdorf in Richtung Hollabrunn zukünftig vor-

gesehen, was in der weiteren Gemeindeentwicklung zu berücksichtigen ist.  

Die Erschließung durch den öffentlichen Verkehr ist durch die Nordwestbahn und regionale 

Buslinien gesichert. Beinahe das gesamte Siedlungsgebiet der einzelnen Ortschaften ist 

durch den Einzugsbereich der Bahn bzw. durch Buslinien abgedeckt. Lediglich nach Wischa-

thal besteht keine Verbindung im öffentlichen Verkehr. Im Falle von Siedlungserweiterungen 

ist der Bedarf zusätzlicher ÖV-Haltestellen bzw. der Bedarf eines Anrufsammeltaxi-Systems 

zu prüfen.  

Für den Güterverkehr besteht ebenfalls die Bahnanbindung am Bahnhof im Hauptort Göl-

lersdorf. Durch die Nahlage des Betriebsgebietes besteht das Potential die Betriebs- und 

Industriegebietsflächen verstärkt auf den Bahngüterverkehr auszurichten. 

Die Radwege sind derzeit hauptsächlich auf den Freizeitverkehr ausgerichtet. Eine Erweite-

rung der Nutzung der Wege als Wege in die Arbeit und für die Deckung der Fahrten für Ein-

käufe des täglichen Bedarfs ist mit begleitenden Maßnahmen sicherzustellen. 

 

 Siehe auch Plandarstellung „Grundlagenforschung Verkehr“ im Anhang 
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3.3.6 SOZIALE INFRASTRUKTUR 

3.3.6.1 Öffentliche Einrichtungen 

Zur sozialen Infrastruktur zählen unter anderem die öffentlichen Einrichtungen, die vorwie-

gend in den historischen Ortskernen der einzelnen Katastralgemeinden anzutreffen sind. Im 

Hauptort befinden sich etwa das Rathaus inkl. Polizeidienststelle, Justizanstalt, Kindergarten, 

Volks- und Hauptschule, Freiwillige Feuerwehr, Musikheim, Pfarrkirche und Kloster sowie ein 

Bauhof mit Altstoffsammelzentrum. 

In Göllersdorf befindet sich ein Postpartner. Die nächst gelegenen Postpartner sind in 

2011 Sierndorf, 2014 Breitenwaida, 3701 Großweikersdorf und 2002 Großmugl; die nächs-

ten Postfilialen liegen in 2020 Hollabrunn sowie in 3464 Hausleiten. 

In den Katastralgemeinden Bergau, Eitzersthal, Göllersdorf, Großstelzendorf, Obergrub, Por-

rau, Untergrub und Viendorf besteht jeweils eine Freiwillige Feuerwehr. Im Schloss Göllers-

dorf ist die Justizanstalt untergebracht. 

Die Erzdiözese Wien und die Katholische Jungschar betreiben ein Jugendzentrum in Groß-

stelzendorf. 

In den Katastralgemeinden Göllersdorf, Großstelzendorf und Bergau befindet sich jeweils ein 

Friedhof mit Aufbahrungshalle. 

3.3.6.2 Bildungseinrichtungen 

In der Marktgemeinde Göllersdorf besteht derzeit 1 Kindergarten mit insgesamt 6 Kinder-

gruppen (rd. 100 Kinder). Die Volksschule Göllersdorf und die Hauptschule Göllersdorf be-

finden sich im Hauptort. 

Die im Jahr 1978 als Filiale der Musikschule Hollabrunn gegründete Musikschule Göllersdorf 

befindet sich etwas außerhalb des Hauptortes an der Tullner Straße. 

Weiterführende Schulen (Mittelschule, Gymnasien, Polytechnische Schule, HAK, HBLA, 

HTL, Landwirtschaftliche Fachschule, etc.) befinden sich in der angrenzenden Bezirkshaupt-

stadt Hollabrunn und decken das Schulangebot ausreichend ab. 

Tabelle 20: Schulen in der Marktgemeinde Göllersdorf 

 Klassenanzahl Schüleranzahl 

Volksschule Göllersdorf 8 124 

Hauptschule Göllersdorf 
8 130  

1 Musikklasse 11 

Musikschule Göllersdorf  - 100 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF: Stand September 2010. 
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3.3.6.3 Gesundheitseinrichtungen 

In Göllersdorf praktizieren ein Arzt für Allgemeinmedizin, ein Zahnarzt und eine Fachärztin 

für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. Die nächst gelegenen Apotheken befinden sich 

in Hollabrunn, Ziersdorf, Großweikersdorf und Stockerau. Die beiden nächst gelegenen Lan-

deskrankenhäuser befinden sich in Hollabrunn und Stockerau. 

 

ANALYSE SOZIALE INFRASTRUKTUR: 

Die Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen weist in Göllersdorf einen an 

den Bedarf angepassten guten Stand auf. Mit einer Volks- und einer Hauptschule werden die 

Vorgaben des Schulraumordnungsprogramms im geforderten Ausmaß erfüllt. Entsprechend 

dem Zentrale Orte Raumordnungsprogramm sind, zusätzlich zum bereits abgedeckten An-

gebot an Einrichtungen, ein Freiluftbad, eine Tierarztpraxis, eine Apotheke und eine öffentli-

che Bücherei nach Möglichkeit anzusiedeln. Dadurch, dass der Bedarf an derartigen Einrich-

tungen durch das Angebot in den Nachbargemeinden gedeckt werden kann, besteht nicht 

die Notwendigkeit einer Aufstockung der sozialen Infrastruktur in diesem Bereich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siehe auch Plandarstellung „Grundlagenforschung Soziale und Technische Infra-

struktur“ im Anhang 
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3.3.7 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

3.3.7.1 Energieversorgung 

Die Stromversorgung der Marktgemeinde Göllersdorf erfolgt durch die EVN AG. 

Im Bereich der Marktgemeinde Göllersdorf sind dem Amt der Niederösterreichischen Lan-

desregierung, Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus keine bestehenden oder projektierten 

Windkraftanlagen oder Fernwärmeanlagen bekannt. Eine Potentialfläche für Windkraftanla-

gen besteht im Norden des Gemeindegebietes (siehe Punkt 3.3.7.6). Leitungsbauvorhaben 

von privaten Energieversorgern sind ebenfalls nicht bekannt. 

In der KG Großstelzendorf besteht eine kleine Nahwärmeanlage. 

3.3.7.2 Gasversorgung 

Die Gasversorgung der Marktgemeinde Göllersdorf erfolgt ebenfalls durch die EVN AG. Der-

zeit sind die Katastralgemeinden Eitzersthal, Furth, Göllersdorf, Großstelzendorf, Oberpar-

schenbrunn, Schönborn und Viendorf an die Gasversorgung angeschlossen. 

Die Marktgemeinde Göllersdorf kommt teilweise innerhalb eines OMV Aufsuchungsgebietes 

zu liegen. 

3.3.7.3 Wasserversorgung 

Die Marktgemeinde Göllersdorf wird in allen Katastralgemeinden von Wasserversorgungsan-

lagen der EVN Wasser bedient. Die Hauptwasserversorgung erfolgt über das Gemeindelei-

tungsnetz. Mit einigen Ausnahmen (Hausbrunnen) ist die öffentliche Wasserversorgung aller 

Haushalte in der Gemeinde gegeben. Die Anlagen der Wasserversorgungsanlage Göllers-

dorf wurden in den letzten Jahren erneuert und auf den Stand der Technik gebracht. Hand-

lungsbedarf ist laut der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft in den kommenden Jahren nicht 

gegeben. 

3.3.7.4 Abwasserentsorgung 

Die Marktgemeinde Göllersdorf ist Mitglied beim Abwasserverband Sierndorf-Göllersdorf und 

entsorgt ihre Abwässer sowohl über Mischkanalisation als auch im Trennsystem (getrennte 

Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation). Die Schmutzwässer werden in die Ver-

bandskläranlage in Sierndorf mit einer Ausbaugröße von 9.000 EW60 abgeleitet. Die Kapazi-

tät der Kläranlage beträgt daher insgesamt 9.000 Einwohnergleichwerte. Laut Auskunft der 

Abteilung Siedlungswasserwirtschaft entspricht die Verbandskläranlage dem Stand der 

Technik. Anpassungsbedarf besteht nicht. 

In der KG Wischathal erfolgt die Abwasserentsorgung derzeit noch über Senkgruben. Alle 

anderen Katastralgemeinden von Göllersdorf sind bereits an die Verbandskläranlage in 

Sierndorf angeschlossen. Für die KG Wischathal wurde im Rahmen der Erstellung des Ab-
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wasserplans als volkswirtschaftlich sinnvollste Lösung die Entsorgung der Abwässer über 

eine öffentliche Kanalisation nach Eitzersthal und weiter in die bestehende Verbandskläran-

lage ermittelt. Die Umsetzung dieses Vorhabens befindet sich derzeit in Vorbereitung. 

3.3.7.5 Müllbeseitigung 

In Göllersdorf erfolgt die Abfallbeseitigung gemäß dem Abfallwirtschaftskonzept des Verban-

des Hollabrunn, dessen Mitglied die Gemeinde ist. Restmüll, biogene Abfälle (ausgenommen 

Haushalte mit Eigenkompostierung) werden mittels Tonnen ab Haushalt abgeführt. Ebenso 

wird die Leichtfraktion mittels gelber Säcke bzw. mittels gelber Tonnen (bei Wohnhausanla-

gen) ab Haushalt abgeführt. Sperrmüll und Problemstoffe können im gemeindeeigenen Alt-

stoffsammelzentrum (Bauhof Göllersdorf) im Bringsystem entsorgt werden. 

Die Verbringung des Restmülls erfolgt über die Umladestation Hollabrunn zur thermischen 

Verwertung in die AVN Dürnrohr. 

Laut Auskunft des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Baudirektion, 

Abteilung Umwelttechnik sind im Gemeindegebiet von Göllersdorf keine abfallrelevanten 

Betriebsanlagen mit besonderem Gefährdungs- oder Störpotenzial bekannt. 

3.3.7.6 Erneuerbare Energieträger 

Der NÖ Energiefahrplan 2030 legt für Niederösterreich den Schwerpunkt in erneuerbaren 

Energieträgern mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen fest. Derzeit bestehen keinerlei Anla-

gen zur Energieversorgung mit erneuerbaren Energieträgern in der Gemeinde Göllersdorf.  

Im Rahmen einer Untersuchung der Planungsgemeinschaft Ost im Jahr 2008 wurden die 

Raum- und Energiepotentiale in der Ostregion ermittelt. Göllersdorf liegt darin in einer groß-

flächigen, zusammenhängenden Fläche, in der die Errichtung von Windkraftanlagen, ent-

sprechend der gesetzlichen Mindestabstände zu Siedlungsgebieten, möglich ist. Weiters 

ergeben sich aufgrund der topographischen Verhältnisse entlang des Erstbrunnerwaldes – 

exponierte Lage des Ernstbrunner Waldes in Richtung Westen und die tiefer gelegene, je-

doch bedeutende Erhebung des Glasweiner Waldes – nutzbare Windpotentiale. In der Ge-

meinde Göllersdorf wird dementsprechend eine Potentialfläche für Windkraftanlagen festge-

legt. Nähere Untersuchungen im Bereich Windkraft sind der Strategischen Umweltprüfung 

zum Örtlichen Entwicklungskonzept (11. Änderung ÖROP) zu entnehmen. 
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ANALYSE TECHNISCHE INFRASTRUKTUR: 

Das Gemeindegebiet ist im Bereich Strom, Wasserbereitstellung und Abfallentsorgung in 

allen Katastralgemeinden versorgt. Außerdem sind alle Katastralgemeinden bis auf die 

KG Wischathal ans Kanalnetz des Abwasserverbandes Sierndorf-Göllersdorf angeschlos-

sen. Die effiziente Nutzung der Kläranlage ist durch Mischkanalisation und Trennsysteme 

gegeben. 

Der Anschluss an das Gasnetz fehlt in den Katastralgemeinden Bergau, Obergrub, Porrau, 

Untergrub und Wischathal. 

Im Bereich der erneuerbaren Energieträger (v.a. Windkraft) bestehen Potentiale, die durch 

entsprechende Maßnahmen (Windkraft-, Biogas-, Biomasse-, Solaranlagen) zukünftig ge-

nutzt werden können und sollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siehe auch Plandarstellung „Grundlagenforschung Soziale und Technische Infra-

struktur“ im Anhang 
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4 BEVÖLKERUNGSPROGNOSE / BAULANDBEDARF 

4.1 PROGNOSE DER BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 

Die Prognose der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde erfolgt in Form dreier 

Szenarien, die auf unterschiedlichen Trends basieren. Als Zeithorizont wird der Zeitraum bis 

2025 gewählt. Die für die Berechnung verwendeten Einwohnerzahlen stammen von den 

Volkszählungen 1981 bis 2001 sowie den Meldedaten 2010. Auf Basis dieser Abschätzung 

wird im Anschluss eine Baulandbedarfsberechnung durchgeführt. 

Alle Szenarien gehen von einem Anstieg der Bevölkerungszahlen aus. Ein Rückgang der 

Einwohnerzahlen erscheint aufgrund des stetigen Wachstums in den vergangenen Jahren 

und Jahrzehnten und aufgrund des Siedlungsdrucks in den Wiener Umlandgemeinden nicht 

realistisch. 

Abbildung 24: Darstellung zur Berechnung des Baulandbedarfs bis zum Jahr 2025 
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4.1.1 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG - SZENARIO „STARKES WACHSTUM“ 

Die Bevölkerungszahlen in der gesamten Gemeinde sind seit der Volkszählung im Jahr 1991 

stark im Steigen begriffen. Die jährlichen Zuwachsraten waren im Zeitraum 1991 bis 2001 

größer als in den Jahrzehnten zuvor. Im Szenario „Starkes Wachstum“ wird davon ausge-

gangen, dass diese starke Bevölkerungszunahme bis ins Jahr 2025 andauern wird.  

Das Szenario folgt somit dem Trend 1991-2001. 

Tabelle 21: Bevölkerungsprognose 2025 - Szenario „Starkes Wachstum“ 

Jahr 1981 1991 2001 2010 Prognose 2025 

Hauptwohnsitze 2.427 2.614 2.939 2.991 3.479 

Nebenwohnsitze 324 354 480 527 716 

Gesamtbevölkerung 2.751 2.968 3.419 3.518 4.195 

durchschnittliches Wachstum der Gesamtbevölkerung: 1,2 % bzw. 45 Einwohner pro Jahr 

 

Gemäß diesem Szenario soll die Wohnbevölkerung im Jahr 2025 4.195 Einwohner 

(+677 EW) zählen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 45 Personen bzw. 1,2 %. 

4.1.2 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG - SZENARIO „MITTLERES WACHSTUM“ 

Beim Szenario „Mittleres Wachstum“ wird davon ausgegangen, dass der Zuwachs der 

Wohnbevölkerung geringer als im Zeitraum 1991 bis 2001 ausfallen wird. Es wird unterstellt, 

dass es ähnlich wie zwischen 2001 und 2010 Phasen schwächeren Wachstums geben wird. 

Aus diesem Grund wird der Trend 1981-1991 zur Berechnung der zukünftigen Einwohner-

zahl herangezogen. Das Szenario folgt somit dem Trend 1981-1991. 

Tabelle 22: Bevölkerungsprognose 2025 - Szenario „Mittleres Wachstum“ 

Jahr 1981 1991 2001 2010 Prognose 2025 

Hauptwohnsitze 2.427 2.614 2.939 2.991 3.272 

Nebenwohnsitze 324 354 480 527 572 

Gesamtbevölkerung 2.751 2.968 3.419 3.518 3.844 

durchschnittliches Wachstum der Gesamtbevölkerung: 0,6 % bzw. 22 Einwohner pro Jahr 

 

Gemäß diesem Szenario soll die Wohnbevölkerung im Jahr 2025 3.844 Einwohner 

(+326 EW) zählen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 22 Personen bzw. 0,6 %. 
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4.1.3 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG - SZENARIO „LINEARES WACHSTUM“ 

Beim Szenario „Lineares Wachstum“ wird davon ausgegangen, dass der Zuwachs konstant 

entsprechend der bisherigen Entwicklung bei 1,5 % pro Jahr liegt und über den Szenarien 

„Starkes Wachstum“ und „Mittleres Wachstum“ zu liegen kommt. Aus diesem Grund wird 

eine lineare Entwicklung in Form einer 1,5-prozentigen Steigerung pro Jahr zur Berechnung 

der zukünftigen Einwohnerzahl herangezogen. Das Szenario folgt somit dem Trend 1981-

1991. 

Tabelle 23: Bevölkerungsprognose 2025 - Szenario „Lineares Wachstum“ 

Jahr 1981 1991 2001 2010 Prognose 2025 

Hauptwohnsitze 2.427 2.614 2.939 2.991 3.739 

Nebenwohnsitze 324 354 480 527 659 

Gesamtbevölkerung 2.751 2.968 3.419 3.518 4.398 

durchschnittliches Wachstum der Gesamtbevölkerung: 1,5 % bzw. 59 Einwohner pro Jahr 

 

Gemäß diesem Szenario soll die Wohnbevölkerung im Jahr 2025 4.398 Einwohner 

(+880 EW) zählen. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 59 Personen bzw. 1,5 %. 

Abbildung 25: Bevölkerungsprognose 2025 - Gegenüberstellung der Szenarien 
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4.2 BAULANDBEDARF 

In der folgenden Prognose wird der Baulandbedarf der Marktgemeinde Göllersdorf bis zum 
Jahr 2025 ermittelt. Für die Abschätzung werden die Komponenten  

 bestehendes gewidmetes Wohnbauland  

 die Szenarien der Bevölkerungsentwicklung 

einander gegenübergestellt. 

Das Angebot an unbebautem Wohnbauland beträgt in der Gemeinde im Jahr 2010 rund 

38 ha. Es ist zu betonen, dass diese Reserven das unbebaute Bauland darstellen und weder 

auf ihre Verfügbarkeit noch auf die tatsächliche Bebaubarkeit überprüft wurden.  

Aus Erfahrungswerten in der Gemeinde muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 

Teilflächen des ermittelten unbebauten Baulandes aus folgenden Gründen nicht verfügbar 

sind und somit nicht in eine Baulandbedarfsberechnung bis zum Jahr 2025 mit einbezogen 

werden können: 

1. Ein Teil der Baulandreserven in der Gemeinde Göllersdorf ist zwar unbebautes Bau-

land im Sinne der Definition der Raumordnung, kann jedoch aufgrund von Grund-

stücksstruktur und Lage nicht ohne die angrenzenden Grundstücke verwertet wer-

den. 

2. Ein Teil der Baulandreserven in der Gemeinde Göllersdorf ist zwar unbebautes Bau-

land im Sinne der Definition der Raumordnung, wird jedoch von den Grundeigentü-

mern als Hausgärten, Grünflächen oder Freiraum anderweitig genutzt und steht nicht 

für eine Bebauung zur Verfügung. 

3. Ein weiterer Teil der Baulandreserven in der Gemeinde Göllersdorf ist aufgrund des 

fehlenden Interesses der Grundeigentümer an einer Verwertung dieser Flächen im 

Prognosezeitraum von 15 Jahren als nicht verfügbar zu bewerten. 

Aufgrund der oben angeführten Nutzungs-, Struktur- und Eigentumsproblematik kann für den 

gegenständlichen Prognosehorizont davon ausgegangen werden, dass bei unveränderter 

Gesetzeslage ca. 70 % der bestehenden Reserven in den nächsten 15 Jahren mobilisiert 

und genutzt werden können. Dementsprechend stehen in den nächsten 15 Jahren 26,35 ha 

Wohnbaulandreserven für eine Verwertung zur Verfügung. 
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Varianten des Baulandbedarfs in Abhängigkeit der angestrebten Einwohnerdichte: 

1. angestrebte Einwohnerdichte 30 EW/ha:  

Bei Annahme einer durchschnittlichen Wohndichte von 30 EW/ha Nettowohnbauland 

(= durchschnittliche Wohndichte lt. FWP für Baulandreserven) bedeutet dies: 

Tabelle 24: Bedarfsberechnung - Baulandreserven bei 30 EW/ha 

 EW 2025 Bauland-

bedarf in ha 

Flächenwidmung 

langfristig 

Anmerkung 

„Mittleres Wachstum“ + 326 EW 10,9 ha - 15,5* ha Baulandüberschuss 

„Starkes Wachstum“ + 677 EW 22,6 ha - 3,8 ha Baulandüberschuss 

„Lineares Wachstum“ + 880 EW 29,3 ha + 3,0 ha Baulandbedarf 

*326 EW / 30 EW/ha = 10,9 ha (Baulandbedarf); abzügl. 26,35 ha vorauss. verfügbaren Wohnbaulandreserven = rd. 15,5 ha 

„Baulandüberschuss“ bis 2025 

2. bestehende Einwohnerdichte 24 EW/ha:  

Eine hypothetisch angenommene volle Ausnutzung der verfügbaren Reserven würde bei der 

Beibehaltung der derzeit vorherrschenden Wohndichteklasse von 24 EW/ha eine theoreti-

sche Bevölkerungszunahme von rd. 632 EW (Gesamteinwohnerzahl von 4.150 EW) zulas-

sen. Bei Annahme dieser Einwohnerdichte, die der aktuellen Einwohnerdichte entspricht 

(24,13 EW/ha; überwiegend Einfamilienhausgebiete), bedeutet dies je nach Trendszenario 

für die künftige Flächenwidmung Folgendes: 

Tabelle 25: Bedarfsberechnung - Baulandreserven bei rd. 24 EW/ha 

 EW 2025 Bauland-

bedarf in ha 

Flächenwidmung 

langfristig 

Anmerkung 

„Mittleres Wachstum“ + 326 EW 13,5 ha - 12,9 ha Baulandüberschuss 

„Starkes Wachstum“ + 677 EW 28,0 ha  + 1,7 ha Baulandbedarf 

„Lineares Wachstum“ + 880 EW 36,5 ha + 10,1 ha Baulandbedarf 

 

Es besteht lediglich bei den Szenarien „Starkes Wachstum“ und „Lineares Wachstum“ ein 

über das voraussichtlich verfügbare Angebot an Wohnbaulandreserven hinausgehender Be-

darf. Bei sehr effizienter Baulandnutzung (30 EW/ha) wäre nach dem Szenario „Mittleres 

Wachstum“ sogar ein Baulandüberschuss bis zu rd. 15,5 ha die Folge. 

Baulandbedarf in Abhängigkeit der Zielvorstellungen: 

Nach Analyse der Entwicklungstrends, einem Vergleich mit dem aktuellen Angebot an 

Wohnbauland sowie der Abwägung des künftigen Widmungsbedarfes erscheint für die 

Marktgemeinde Göllersdorf als anzustrebendes Entwicklungsziel das Szenario „Mittleres 

Wachstum“ empfehlenswert. Mit Rücksicht auf einen sparsamen Baulandverbrauch bei Bei-
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behaltung der bestehenden Siedlungsstruktur soll als künftige Einwohnerdichte 30 EW/ha 

Nettowohnbauland angestrebt werden. 

Daraus ergibt sich bis zum Jahr 2025 eine Bevölkerungszunahme von + 326 EW (insg. 

~3.850 EW, siehe Abbildung 25). Somit kann bis zum Jahr 2025 von einem theoretischen 

Baulandüberhang von rd. 15,5 ha Nettowohnbauland ausgegangen werden. 

Dieser Baulandüberhang ist jedoch durch den erwartbaren Rückgang der durchschnittli-

chen Haushaltsgrößen (Rückgang im Bezirk Hollabrunn von derzeit 2,40 auf 2,28 bzw. 

2,24 Personen pro Haushalt im Jahr 2030), dem Zuzug aus den umgebenden Ortschaften 

und kurzfristiger Verwertung großflächiger Reserven zu relativieren, sodass die Marktge-

meinde Göllersdorf bis zum Jahr 2025 einen Bedarf an der Neuausweisung von Bauland 

haben kann. 

Die Baulandreserven sollten auf jeden Fall den Bedarf übersteigen, da dadurch eine bessere 

Flexibilität bei der Bebauung erreicht wird und außerdem die Baulandpreise in einem mode-

raten Rahmen gehalten werden können. Zu berücksichtigen ist hierbei auch der erforderliche 

Baulandbedarf im Hauptort durch die teils geringeren Erweiterungsmöglichkeiten in den klei-

neren Ortschaften, sodass die Bereitstellung leistbarer Bauplätze bzw. Wohnungen für die 

junge Bevölkerung entscheidend den erwartbaren Baulandbedarf beeinflusst und entspre-

chend erhöht. 

Die Gemeinde Göllersdorf strebt insgesamt ein Wachstum der Bevölkerung bei einer zukünf-

tig angestrebten Verdichtung auf dafür geeigneten Flächen an. Dementsprechend kann das 

oben angeführte Szenario „Mittleres Wachstum“ als Orientierungsrahmen für die künftige 

Entwicklung der Gemeinde betrachtet werden. 

 

Anmerkung: 

Über den Zeithorizont dieses Entwicklungskonzeptes hinaus muss noch mit einem hier unbe-

rücksichtigt gebliebenen Baulandbedarf gerechnet werden. Dieser ergibt sich aus einer Ver-

änderung der Haushaltsstrukturen. Die durchschnittlichen Haushaltsgrößen gehen bundes-

weit seit mehreren Jahrzehnten kontinuierlich zurück. Der prozentuelle Anstieg der Privat-

haushalte zwischen 1981 und 1991 lag in NÖ bei 9,2%, während die Wohnbevölkerung nur 

um 3,2% zugenommen hat. Der Anstieg der Privathaushalte in der Dekade 1991 bis 2001 

lag in NÖ bei 12,4%; die Bevölkerung wuchs hingegen nur um 4,8%. Das bedeutet, dass 

unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung ein Wohnungs- und damit Baulandbedarf be-

steht, der sich aus der Veränderung der Haushaltsstruktur ergibt (siehe bereits erwähnte 

Trendzahlen der „ÖROK-Regionalprognose“. 

Weiters wird hier noch einmal angemerkt, dass bei den oben durchgeführten Bedarfsberech-

nungen die Verfügbarkeit der Grundstücke nicht berücksichtigt ist. Nach Prüfung der Verfüg-

barkeit wäre die Berechnung des künftigen Baulandbedarfes zu relativieren. 
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5 ENTWICKLUNGSZIELE UND MASSNAHMEN 

Im nun folgenden Kapitel werden Ziele und Maßnahmen zur künftigen Gemeindeentwicklung 

definiert. Diese bauen vordergründig auf das bereits im 1996 erstellte Örtliche Entwicklungs-

konzept, ergänzt durch eine aktuelle Grundlagenforschung und -analyse sowie auf die Ziel-

festlegung bezüglich der zu erwartenden Einwohnerzahl (Bevölkerungsentwicklung), welche 

als Leitziel betrachtet werden kann, auf. Die konkreten Ziele und Maßnahmen sind in die 

Themenbereiche Funktionen/Funktionale Gliederung, Siedlungswesen, Arbeit und Wirt-

schaft, Naturraum und Umwelt, Freizeit, Erholung und Tourismus, Verkehr sowie Soziale und 

Technische Infrastruktur gegliedert. 

Sämtliche Ziele und Maßnahmen der Gemeinde Göllersdorf werden im Folgenden erläutert.  

Jene Ziele bzw. Maßnahmen, die einen konkreten Raumbezug besitzen, werden in den Kon-

zeptkarten planlich dargestellt. Diese Karten befinden sich im Anhang des Berichts (Entwick-

lungskonzept, Siedlungskonzept, Landschaftskonzept, Verkehrskonzept).  

Die Ziele und Maßnahmen werden am Ende dieses Kapitels in einer Tabelle zusammenge-

fasst. 

5.1 LEITZIEL 

Z.B1 

Durch Fortschreibung der positiven Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre und auf-

grund der verkehrsgünstigen Lage an der S 3 Weinviertler Schnellstraße, der Entwicklungen 

in der Region (geplanter Ausbau der S 3), deren Auswirkungen (Siedlungsentwicklung, Bau-

landnachfrage,...) auf die Gemeinde sowie die Lage im Nahbereich von Wien, ist von einer 

weiteren Bevölkerungszunahme bis zum Jahr 2025 auszugehen. Die Gemeinde strebt lang-

fristig, entsprechend dem Szenario „Mittleres Wachstum“, ein Bevölkerungswachstum bis 

ca. 3.850 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitzfälle) an. 

Die Gemeinde Göllersdorf profitiert durch den geplanten Ausbau der S 3 Weinviertler 

Schnellstraße sowie die Nähe zu Hollabrunn, Stockerau und Wien und ist daher als Wohn-

standort attraktiv. Zudem sind in den nächsten Jahren durch den geplanten Ausbau der S 3 

Betriebsansiedlungen in Göllersdorf nahe der Anschlussstellen an die überregionale Ver-

kehrsverbindung zu erwarten. Die Gemeinde strebt jedoch einen kontrollierten Zuzug an und 

vergibt Bauplätze vorwiegend an in der Region Ansässige. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Teil des zukünftigen Bedarfs an Wohnbauland nicht nur 

durch das Bevölkerungswachstum, sondern auch durch das Sinken der durchschnittlichen 

Haushaltsgrößen und den damit verbundenen höheren Flächenverbrauch bestimmt wird. 

Nach der Analyse der Entwicklungstrends wird als realistisches und angestrebtes Entwick-

lungsziel das Szenario „Mittleres Wachstum“ vorgeschlagen. Dieses Szenario entspricht ei-

ner linearen Steigerung der Bevölkerung von 0,6 % pro Jahr und soll für die Abschätzung 

des zukünftigen Baulandbedarfs bis zum Jahr 2025 herangezogen werden. 

Das Trendszenario „Mittleres Wachstum“ nimmt einen Bevölkerungszuwachs von 

rd. + 330 Einwohner (EW) bis zum Jahr 2025 an. Dies entspricht einer jährlichen Zunahme 

von + 22 EW. 
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Die Zieleinwohnerzahl (HWS+ZWS) für die Marktgemeinde Göllersdorf würde dementspre-

chend im Jahr 2025 bei rund 3.850 Einwohner liegen. Nach den derzeitig ermittelten Re-

serven wären rd. 4.300 Einwohner (Annahme 30 EW/ha) möglich. 

Bis zum Jahr 2025 und auch darüber hinaus sollen Maßnahmen gesetzt werden, die langfris-

tig die Einwohnerzahl von rund 3.850 EW gewährleisten. Die Bevölkerungsentwicklung soll 

auf die Entwicklung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie die Kapazitäten der sozia-

len Infrastruktur abgestimmt werden. 

M.B1 

Sämtliche raumrelevante Maßnahmen (Siedlungserweiterungen, Errichtung von Einrichtun-

gen der technischen und sozialen Infrastruktur, etc.) sind auf die zu erwartende bzw. ange-

strebte Bevölkerungszahl abzustimmen. 

Für die zukünftige Entwicklung der Marktgemeinde Göllersdorf wird das Szenario „Lineares 

Wachstum“ bei einer zukünftigen durchschnittlichen Einwohnerdichte von rd. 30 EW/ha als 

realistisch erachtet. Der Wert der Einwohnerdichte liegt über der derzeitigen durchschnittli-

chen Einwohnerdichte von rd. 24 EW/ha2 in Göllersdorf. 

Tabelle 26: Baulandbedarf 2025 - Szenario „Lineares Wachstum“ 

 

voraussichtlich           

verfügbare Wohnbau-

landreserven 

Baulandbedarf      

gesamt 
Baulandüberhang 

Szenario  

„Mittleres Wachstum“ 
26,35 ha 10,9 ha  ~ 15,5 ha 

Quelle: MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF: Flächenwidmungsplan, eigene Berechnungen. 

Die Analyse der Grundlagen ergab, dass die bereits gewidmeten Baulandreserven in Bezug 

auf die angestrebte Einwohnerzahl von rund 3.900 EW ausreichen werden und grundsätzlich 

keine Neufestlegung von Bauland notwendig ist. Es ist zu beachten, dass bei den durchge-

führten Bedarfsberechnungen die tatsächliche Verfügbarkeit der Grundstücke nicht berück-

sichtigt wird. Nach Prüfung der Verfügbarkeit wäre die Berechnung des künftigen Bauland-

bedarfes zu relativieren. 

Unter Berücksichtigung der Veränderung der Haushaltsgrößen und dem Baulandbedarf 

resultierend aus dem erwartbaren Zuzug aus den umgebenden Ortschaften ist jedenfalls 

mit einem weit höheren Bedarf an Wohnbauland zu rechnen.  

Die Wohnbaulandreserven sollten auf jeden Fall den Bedarf übersteigen, da dadurch eine 

bessere Flexibilität bei der Bebauung erreicht wird und außerdem die Wohnbaulandpreise in 

einem moderaten Rahmen gehalten werden. 

 

                                                
2
 Einwohner 2010 (HWS+NWS) / bebautes Wohnbauland; eigene Berechnung; 
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5.2 ZIELE UND MASSNAHMEN 

5.2.1 FUNKTIONEN / FUNKTIONALE GLIEDERUNG 

Z.F1 

Funktionale Gliederung der Katastralgemeinden bzw. Ortschaften (Hauptfunktionen): 

- KG Bergau: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Eitzersthal: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Furth: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Göllersdorf: Wohnen (W), Betriebe (B), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Großstelzendorf: Wohnen (W), Betriebe (B), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Obergrub: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Oberparschenbrunn: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Porrau: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Schönborn: Agrarische Nutzung (A)  

- KG Untergrub: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Viendorf: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Wischathal: Wohnen (W) 

Das Hauptzentrum der Gemeinde ist die Ortschaft Göllersdorf. Der Hauptort soll weiterhin 

als Zentrum der Sozialen Infrastruktur (Versorgung, Bildung) und der Öffentlichen Verwal-

tung gesichert und ausgebaut werden. Die Katastralgemeinden, Großstelzendorf, Viendorf 

und Bergau gelten als Nebenzentren. Siedlungs- bzw. Wohnschwerpunkte sind in den Ort-

schaften Bergau, Eitzersthal, Furth, Göllersdorf, Großstelzenhof, Obergrub, Oberpar-

schenbrunn, Porrau, Viendorf und Wischathal vorgesehen.  

Die betrieblichen Schwerpunkte sollen in der KG Göllersdorf an der S 3 Weinviertler 

Schnellstraße bzw. an den Landesstraßen L 1105 und L 1087 im Bereich des bestehenden 

Betriebsgebietes liegen. In der Ortschaft Großstelzendorf ist eine geringfügige Erweiterung 

des Betriebsgebietes angedacht. In der Katastralgemeinde Viendorf soll der bestehende Be-

triebsstrandort abgesichert werden. Zwischen Eitzersthal und Göllersdorf ist eine Fläche für 

die mögliche Entwicklung eines Betriebsstandortes geplant. 

Bestehende agrarische Nutzungen und Strukturen sollen entsprechend der geplanten Ent-

wicklung weiterhin in allen Ortschaften erhalten werden. 

Die Funktion Tourismus wird übergeordnet durch den Golfclub Schloß Schönborn abge-

deckt. Durch die weitläufigen bewaldeten Flächen im Norden der Marktgemeinde und die 

Weinbaugebiete besitzen die Orte einen wichtigen Stellenwert im Bezug auf Freizeit und 

Erholung. Weitere Freizeit- und Erholungseinrichtungen sind zwar für die Deckung des Be-

darfs der lokalen Bevölkerung vorhanden, besitzen jedoch keine wesentliche übergeordnete 

Bedeutung. 
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M.F1 

Abstimmen sämtlicher raumrelevanter Maßnahmen (Siedlungserweiterungen, Errichtung 

von Einrichtungen der technischen und sozialen Infrastruktur, etc.) auf die angestrebte funk-

tionale Gliederung nach Katastralgemeinden bzw. Ortschaften sowie die regionalen Entwick-

lungsziele. 

Eine Umsetzung der oben dargestellten Funktionen und Zielvorstellungen in räumlich kon-

krete Vorgaben für die künftige Flächenwidmung erfolgt im Rahmen des Örtlichen Entwick-

lungskonzeptes. Sämtliche Themenbereiche müssen auf das Ziel der funktionalen Gliede-

rung abgestimmt werden. Der Ausbau der Funktionen „Wohnen“, „Agrarische Nutzung“ und 

„Betrieblich/Gewerbliche Nutzung“ soll entsprechend der funktionalen Gliederung der Katast-

ralgemeinden angestrebt werden. Dabei ist jedoch auf die möglichst konfliktfreie Anordnung 

von unterschiedlichen Nutzungen (z.B. Wohnen vs. Betriebe) zu achten. 

5.2.2 SIEDLUNGSWESEN 

5.2.2.1 Allgemeine Grundsätze zur Siedlungsentwicklung 

Z.S1 Mobilisierung der bestehenden Baulandreserven in den einzelnen Ortsgebieten. 

Im Gemeindegebiet von Göllersdorf bestehen derzeit gewidmete Wohnbaulandreserven in 

einem Ausmaß von beinahe 38 ha. Hinzu kommt, dass große Teile dieser Flächen zwar 

nicht bebaut sind, aber von den Grundstückseigentümern durch eine andere Nutzung 

(Hausgarten, Landwirtschaft) genutzt oder für nachkommende Generationen aufgespart 

werden, sodass diese Flächen nicht als Reserveflächen zur Verfügung stehen.  

Ziel der Gemeinde ist es, diese Reserveflächen in den nächsten 10 - 15 Jahren einer wid-

mungskonformen Nutzung (Wohnbebauung) zuzuführen, wobei davon auszugehen ist, dass 

maximal 70 % der Flächen verfügbar sein werden. 

M.S1 
Prüfen der Verfügbarkeit der Baulandreserven bzw. der Rückwidmung von derzeit nicht ver-

fügbaren Baulandreserven. 

Durch eine gezielte Überprüfung der Verfügbarkeit (Gespräche mit den Grundeigentümern) 

oder der Möglichkeit einer Rückwidmung von derzeit nicht verfügbaren Reserven in dafür 

geeigneten Lagen (noch nicht aufgeschlossene Randlagen) soll die Aktivierung bzw. Reduk-

tion der Baulandreserven in den nächsten Jahren gezielt gefördert werden. Grundsätzlich ist 

Mobilisierungsmaßnahmen der Vorrang vor Baulandneuwidmungen zu geben, sofern durch 

diese Maßnahmen bereits gewidmetes Bauland verfügbar gemacht werden kann. Als kon-

krete Maßnahme wird dazu im Südwesten der KG Eitzersthal die Rückführung einer als Bau-

land-Wohngebiet gewidmeten Fläche in eine Aufschließungszone angestrebt, um eine Be-

bauung erst nach Vorliegen von den für eine Bebauung notwendigen Vorraussetzungen zu 

ermöglichen. 

Z.S2 
Nachverdichtung der Ortskerne; Mögliche Umnutzung der landwirtschaftlich geprägten 

Ortsstrukturen; Wahrung des Ortsbildes. 

In den Ortschaften der Gemeinde Göllersdorf bestehen großteils ehemals landwirtschaftlich 

genutzte Gebäude und entsprechende Strukturen, weshalb die Widmung Bauland-
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Agrargebiet dominiert. Durch den Rückgang der Landwirtschaft wird ein großer Teil der Ge-

bäude nicht mehr für die Landwirtschaft benötigt und wird nur mehr rein für Wohnen genutzt. 

Die Widmung Bauland-Agrargebiet ist daher nicht mehr als zeitgemäß anzusehen, da sie 

eine Umnutzung der bestehenden Gebäudestrukturen einschränkt.  

Es ist Ziel der Gemeinde, innerhalb der Ortskerne bauliche Nachverdichtung zu ermöglichen. 

Daher sind die Umnutzung von landwirtschaftlich geprägten Ortsstrukturen und die Adaptie-

rung der bestehenden Widmung zu prüfen.  

Da diese Nachverdichtungsmaßnahmen Auswirkungen auf den gewachsenen Ortskern ha-

ben können, ist zu prüfen inwieweit sich neue Bauvorhaben in das Ortsbild bzw. die umge-

benden Strukturen einfügen. Dabei sind auch die verkehrlichen Rahmenbedingungen im 

Vorfeld eines Vorhabens zu prüfen.  

M.S2 
Umwidmung von Bauland-Agrargebiet in Bauland-Wohngebiet prüfen; Umwandlung ehemals 

agrarisch geprägter Ortsstrukturen; Vermeidung von Nutzungskonflikten. 

Vor allem in jenen als Bauland-Agrargebiet gewidmeten Bereichen, in denen reine Wohnnut-

zung und Strukturen vorherrschen, die nicht mehr der Widmungsart entsprechen, soll eine 

Umwidmung in Bauland-Wohngebiet angestrebt werden. Weiters soll die Nachverdichtung 

durch Umwandlung von ehemals agrarisch geprägten Ortsstrukturen ermöglicht werden. 

Im Vorfeld von Maßnahmen zur Nachverdichtung ist zu klären, ob das geplante Bauvorha-

ben der Struktur des Umgebungsbereiches bzw. der geltenden Widmung entspricht, um Nut-

zungskonflikte zu vermeiden. Gegebenenfalls sind Nutzungserhebungen durchzuführen, die 

die Grundlage für eine Widmungsänderung bilden. 
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5.2.2.2 Siedlungserweiterungsgebiete 

Das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) baut auf das bereits im Jahr 1996 erstellte ÖEK 

und den darin enthaltenen Zielen und Maßnahmen auf. Die grundlegenden Ziele und Maß-

nahmen im Bereich der Siedlungserweiterung sind bereits darin enthalten und werden zur 

besseren Nachvollziehbarkeit pro Katastralgemeinde dargestellt. 

Die im ÖEK festgelegten Siedlungsgrenzen der Gemeinde resultieren ebenfalls aus den be-

reits im Jahr 1996 getroffenen Maßnahmen zur Einschränkung der Siedlungstätigkeit. Die im 

bestehenden ÖEK von der Gemeinde festgelegten Siedlungsgrenzen wurden auf ihre Gül-

tigkeit hin überprüft, gegebenenfalls aktualisiert und in das vorliegende Örtliche Entwick-

lungskonzept übernommen. 

Im Zuge der Zielfestlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes zum Bereich Siedlungs-

wesen werden – aufbauend auf das ÖEK aus dem Jahr 1996, die prognostizierte Einwoh-

nerzahl der Gemeinde und den daraus abgeleiteten Baulandbedarf – mögliche Siedlungser-

weiterungsgebiete in der Gemeinde Göllersdorf definiert. Die festgelegten Erweiterungsflä-

chen bilden somit einerseits den errechneten Bedarf von Bauland bis zum Jahr 2025 ab, 

andererseits sind auch jene Erweiterungsflächen enthalten, die über diesen Bedarf hinaus-

gehen. Somit wird bereits frühzeitig auf den möglichen Bedarf nach 2025 auf der Ebene des 

Örtlichen Entwicklungskonzeptes Vorsorge getroffen. 

Bei diesen Siedlungserweiterungsgebieten handelt es sich um die aufgrund der be-

stehenden Standort- und Lagefaktoren bevorzugten Baulanderweiterungsgebiete, die 

großteils schon im ÖEK aus dem Jahre 1996 festgelegt waren und damals bereits auf 

Basis eines vereinfachten Variantenvergleichs ausgewählt wurden. 

Umwidmungen in geringem Ausmaß (z.B. 2-3 Bauplätze, geringfügige Arrondierungen) au-

ßerhalb dieser Siedlungserweiterungsgebiete stellen prima vista keinen Widerspruch zum 

ÖEK dar, sofern sie den Festlegungen des ÖEK nicht widersprechen. Naheliegende Lücken-

schlüsse bzw. Baulandarrondierungen sind bereits im ÖEK in den Katastralgemeinden Por-

rau, Bergau, Großstelzendorf, Eitzersthal, Wischathal, Oberparschenbrunn und Viendorf 

festgelegt. Eine rechnerische Baulandbedarfsabschätzung kann in diesen Fällen in der Re-

gel zwar entfallen, eine qualitative Beurteilung der lokalen Bedarfsverhältnisse ist jedoch zu 

berücksichtigen. 

Außerhalb der Siedlungserweiterungsgebiete sind Umwidmungen auf Bauland nur zulässig 

 als Arrondierung oder Abrundung, 

 wenn kein Widerspruch zu einer Festlegung im Entwicklungskonzept besteht, 

 wenn ein (lokaler) Bedarf nachweislich vorliegt und die Verfügbarkeit sichergestellt ist. 

 

Bei den dargestellten Erweiterungsmöglichkeiten handelt es sich um Varianten, die nicht alle 

zeitgleich umgesetzt werden müssen, sondern deren Umsetzung je nach Eintreffen der not-

wendigen Voraussetzungen (z.B. Verfügbarkeit der Grundstücke) erfolgen soll. 
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Allgemein kann zu allen im Örtlichen Entwicklungskonzept ausgewiesenen Siedlungserwei-

terungsgebieten Folgendes festgestellt werden: 

 Die natürliche Baulandeignung ist grundsätzlich gegeben. Standortgefahren gemäß  

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch Hochwasser, Alt-

lasten, etc.) liegen nicht vor bzw. sind derzeit nicht bekannt. Allenfalls erforderliche 

Schutzmaßnahmen sind im konkreten Widmungsfall auf ihre Erforderlichkeit zu prüfen. 

 Es bestehen keine Naturschutzgebiete oder Natura 2000 Gebiete im Nahbereich der 

Erweiterungsflächen. 

 Ein Anschluss an die technische Ver- und Entsorgungsstruktur ist möglich.  

 Ein Widerspruch der gewählten Erweiterungsflächen zu überörtlichen Festlegungen 

besteht nicht. 

 

Alle Flächen sind nach dem erwartbaren Zeitraum mit einer Priorität versehen. Diese Ein-

schätzung des Realisierungszeitraumes erfolgte in Abstimmung mit der Gemeinde. Sofern 

die jeweilige Fläche nicht ausreichend über den errechneten Baulandbedarf oder die abseh-

bare Verfügbarkeit argumentierbar ist, erfolgt eine entsprechende Einstufung mit geringerer 

Priorität (siehe Erläuterungen zu Priorität III). Folgende Prioritäten wurden zu Grunde gelegt: 

 Priorität I ... kurzfristig (bis 5 Jahre, in Einzelfällen bis 10 Jahre) 

 Priorität II ... mittelfristig (10-15 Jahre) 

 Priorität III ... langfristig (über 15 Jahre)3 

 

Umgelegt auf die gewählten Prioritäten bedeutet dies, dass rd. 19,7 ha (Priorität I bzw. I, II) 

für die nächsten 10 bis max. 15 Jahre vorgesehen sind und vorrangig im Vergleich zu ande-

ren Flächen zu behandeln sind. In die Priorität II fallen in Summe 6,35 ha. Rund 11,18 ha 

Erweiterungsfläche sind mit Priorität II,III bzw. 12,07 ha mit Priorität III versehen und sind 

aller Voraussicht nach erst in über 15 Jahren für die Siedlungsentwicklung von Bedeutung. 

Diese Flächen sind aufgrund der derzeitigen Verfügbarkeitsproblematik oder fehlendem Be-

darf mit geringerer Priorität versehen. 

Die Baulandbedarfsberechnungen zeigen, dass in Göllersdorf im Planungszeitraum theore-

tisch keine Baulandwidmungen erforderlich wären. Dieser Wert wird durch die fehlende Ver-

fügbarkeit der Baulandreserven, die Veränderung der Haushaltsstrukturen und dem 

erwartbaren Zuzug aus den umliegenden Ortschaften relativiert. 

 

                                                
3
 Die mit Priorität III gekennzeichneten Erweiterungsflächen gehen in großen Teilen über den Planungshorizont 

des vorliegenden Örtlichen Entwicklungskonzeptes und den abschätzbaren Bedarf hinaus. Sie zeigen vielmehr 

künftige Möglichkeiten auf, wo aus heutiger Sicht Entwicklungen angedacht werden. 
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Zur Sicherung einer geordneten Siedlungsentwicklung sind Baulanderweiterungen in Auf-

schließungszonen zu unterteilen und sachgerechte Voraussetzungen für deren Freigabe 

festzulegen. Darüber hinaus ist bei größeren Baulanderweiterungen künftig grundsätzlich ein 

Baulandsicherungsvertrag zu unterzeichnen. 

Den Schwerpunkt zukünftiger Siedlungserweiterungen bildet der Hauptort Göllersdorf. 

In den benachbarten Ortschaften Bergau, Eitzersthal, Furth, Großstelzenhof, Oberpar-

schenbrunn, Obergrub, Viendorf und Wischathal sollen kleinflächige Erweiterungen im An-

schluss an bereits gewidmetes Bauland erfolgen. 

In den Orten Untergrub und Schönborn sollen keine wesentlichen Siedlungserweiterungen 

vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung der naturräumlichen Besonderheiten und der 

land- und forstwirtschaftlichen Flächen sind hier nur geringfügige Baulandabrundungen mög-

lich. 

Der weitläufige Bereich zwischen den Ortschaften und die Waldflächen sind vorrangig der 

Land- und Forstwirtschaft vorzubehalten. 

 

Kurz- bis mittelfristig soll die Siedlungserweiterung der Marktgemeinde Göllersdorf 

vorrangig im Bereich der vorhandenen Baulandreserven bzw. in den Erweiterungsge-

bieten mit Priorität I,II erfolgen. 

Die größeren Erweiterungsmöglichkeiten mit Priorität II, III bzw. III stellen die mittel- 

bis langfristigen Reserven für die Siedlungserweiterung der Marktgemeinde dar. Die 

Umsetzung soll bedarfsgerecht – je nach Eintreffen der notwendigen Voraussetzun-

gen (z.B. Verfügbarkeit der Grundstücke, Erschließung) – erfolgen. 
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5.2.2.2.1 Erweiterungsgebiete KG Göllersdorf 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Göllersdorf, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Göllersdorf, Stand: 2013 

 

Z.S3 

Z.S4 

Z.W9 

Z.W12 

Z.W11 
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Z.S3 
Erweiterungsgebiet 1: Siedlungserweiterung Göllersdorf West 

Baulanderweiterung für den mittel- bis langfristigen Bedarf (Priorität II, III). 

Im Nordwesten des Ortszentrums von Göllersdorf ist 

bereits im ÖEK aus dem Jahr 1996 eine Erweiterungs-

fläche für ein Wohngebiet vorgesehen. Dementspre-

chend ist weiterhin eine mittel- bis langfristige Sied-

lungsentwicklung bis knapp vor den Wischathaler Gra-

ben geplant. Das Gesamtflächenausmaß der Erweite-

rungsfläche beträgt rund 7,45 ha. 

Beim gegenständlichen Gebiet handelt es sich um eine 

Erweiterungsfläche, die aufgrund ihrer Größe schrittwei-

se umgesetzt werden kann. Die Fläche eignet sich so-

wohl für kleinstrukturierte Bebauungsformen, wie z.B. 

Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser, aber auch für mehrgeschoßige Wohnbauten. 

Lagegunst 

Die hohe Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei 

Seiten gewidmetes, zu einem großen Teil bebautes Siedlungsgebiet und 

entsprechende Erschließungsstraßen befinden. In diesem Sinne stellt die 

gegenständliche Erweiterung eine Abrundung des Siedlungsgebietes dar. 

Die Baulanderweiterung ist mit einem geringen Aufwand für zusätzliche 

Erschließungsstraßen herstellbar. Die Fläche befindet sich in fußläufiger 

Entfernung zum Ortszentrum und somit in unmittelbarer Nähe zu Versor-

gungs- und öffentlichen Einrichtungen. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal ist weitgehend eben und steigt ab einer Ent-

fernung von rd. 200 m von der Spitalgasse kontinuierlich Richtung S 3 

Weinviertler Schnellstraße an. Das Gebiet ist aus geologischer Sicht un-

problematisch. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Nutzungskonflikte wären 

lediglich ausgehend von der S 3 Weinviertler Schnellstraße bzw. der Ab-

fahrt Richtung Göllersdorf möglich, sind jedoch aufgrund der Einhaltung 

einer Abstandsfläche von rd. 200 m zur Bundesstraße nicht zu erwarten. 

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Lärmimmissio-

nen ausgehend von der S 3 Weinviertler Schnellstraße sind aufgrund des 

tiefer gelegenen Siedlungsgebietes sowie einer 200 m Abstandsfläche zur 

S 3 Weinviertler Schnellstraße als gering bzw. ortsüblich einzustufen. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist an zwei 

Seiten von der Linden- und Spitalgasse gegeben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist über die Linden- und 

Spitalgasse herstellbar. In Bezug auf die Kläranlage bestehen derzeit 

keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist herstellbar. 

Eine Anknüpfung der inneren Verkehrserschließung ist sowohl über die 

Lindengasse als auch teils über die Spitalgasse möglich. Weitere Verbin-

dungsstraßen zwischen den beiden genannten Gassen müssen erst er-
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richtet werden. Bei einer schrittweisen Entwicklung des Gebietes sollte 

schon zu Beginn ein Erschließungskonzept für die weiterführenden Erwei-

terungen erstellt werden. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 

Waldflächen ist nicht gegeben, da kein Baumbestand vorhanden ist. Ne-

gative Auswirkungen auf naturräumliche Besonderheiten sowie bedeu-

tende Erholungsräume können ebenfalls ausgeschlossen werden. Was-

serwirtschaftliche Schutzgebiete liegen nicht vor. Die Erweiterung grenzt 

im Norden an den Wischathaler Graben, der im Falle einer Bebauung zu 

berücksichtigen ist. 

Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit der Flächen ist derzeit noch nicht sichergestellt und soll 

mit den Grundstückseigentümern geklärt werden.  

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S3 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-

Freihaltefläche; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohn-

bauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch wei-

terhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). 

 

Z.S4 
Erweiterungsgebiet 2: Siedlungserweiterung Göllersdorf Südost 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Im Südosten der Ortschaft Göllersdorf erstreckt sich 

Richtung Schönborn ein Siedlungsarm. Bereits im ÖEK 

aus dem Jahr 1996 ist eine großflächige 

Siedungserweiterung im Bereich zwischen Schönborner 

Straße und der S 3 Weinviertler Schnellstraße im 

Abstand von 200 m zur Schnellstraße vorgesehen.  

Die Siedlungsentwicklung ist als Erweiterung der 

Fasangasse und beidseitigen Bebauung der 

Siedlungsstraße vorgesehen, wobei der dort befindliche 

bewaldete Bereich für die Naherholung erhalten und in 

ein Gesamtkonzept integriert werden soll.  
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Das Flächenausmaß der Erweiterungsflächen beträgt rund 3,30 ha (Priorität I,II), rund 

5,15 ha (Priorität II) und rund 7,28 ha (Priorität III). Eine Erweiterung soll etappenweise von 

kurz- bis mittelfristig im Norden bis zu einer über den Zeithorizont des vorliegenden ÖEK 

hinausgehende Siedlungserweiterung im Südosten erfolgen. Die Flächen eignen sich sowohl 

für kleinstrukturierte Bebauungsformen, wie z.B. Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser, aber 

auch für mehrgeschoßige Wohnbauten. 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei Seiten 

gewidmetes, bebautes Siedlungsgebiet und entsprechende Erschlie-

ßungsstraßen befinden. In diesem Sinne stellt die gegenständliche Erwei-

terung eine Abrundung des Siedlungsgebietes dar. Die Baulanderweite-

rung ist mit einem geringen Aufwand für zusätzliche Erschließungsstra-

ßen bzw. über die bestehende Schönborner Straße herstellbar.  

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal ist eben. Gemäß vorliegender geotechnischer 

Aussage der BD1 sind keine Anzeichen von Massenbewegungen festzu-

stellen. 100 m links und rechts des Göllersbaches ist im Falle einer Bau-

landwidmung ein geologisches Gutachten notwendig, um abzuklären, ob 

Grundwasser vorhanden ist. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Nutzungskonflikte wären 

lediglich ausgehend von der S 3 Weinviertler Schnellstraße möglich, sind 

jedoch aufgrund der Einhaltung einer Abstandsfläche von rd. 200 m zur 

Schnellstraße nicht zu erwarten. Im ggst. Bereich befinden sich teils Bo-

dendenkmale. Im Falle einer Umwidmung in Bauland ist Kontakt mit dem 

Bundesdenkmalamt aufzunehmen. 

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. 100 m beidseitig 

des Göllersbachs ist ein geologisches Gutachten notwendig (siehe Aus-

sagen BD1 oben). Lärmimmissionen ausgehend von der S 3 Weinviertler 

Schnellstraße sind aufgrund des tiefer gelegenen Siedlungsgebietes so-

wie einer 200 m Abstandsfläche zur S 3 Weinviertler Schnellstraße als 

gering bzw. ortsüblich einzustufen. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist an zwei 

Seiten von der Fasangasse und Siedlungsstraße gegeben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist herstellbar bzw. be-

reits durch die Siedlungsstraße gegeben. In Bezug auf die Kläranlage 

bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist bereits durch 

die Siedlungsstraße gegeben bzw. über bestehende Verkehrsflächen 

durch Anknüpfung von noch zu errichtenden, inneren Erschließungsstra-

ßen herstellbar. Bei einer schrittweisen Entwicklung des Gebietes ist 

schon zu Beginn das grobe Erschließungssystem für die weiterführenden 

Erweiterungen zu berücksichtigen. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Im Anschluss an die 

Fasangasse befindet sich eine Waldfläche im Ausmaß von rd. 0,84 ha. 

Diese soll im Rahmen einer Siedlungserweiterung in einem Gesamtkon-

zept berücksichtigt werden, um die Fläche für die Naherholung weiterhin 

sicherzustellen. Negative Auswirkungen können daher ausgeschlossen 
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werden. Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete liegen nicht vor. Die Erwei-

terungsflächen werden durch zwei schmale, wasserführenden Graben 

durchlaufen, die im Falle einer Bebauung zu berücksichtigen sind.  

Verfügbarkeit 

Die Verfügbarkeit der Flächen, welche kurz- bis mittelfristig für eine Erwei-

terung herangezogen werden sollen (Priorität I,II), ist gegeben. Die daran 

anschließenden, großflächigen Erweiterungsflächen (Priorität II und III) 

sind derzeit noch nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit soll mit den Grundei-

gentümern geklärt werden. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S4 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-

Freihaltefläche; Erarbeitung eines Erschließungs- und Parzellierungskonzeptes; Bedarfsprü-

fung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichti-

gung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf den gegenständlichen Flächen nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch wei-

terhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt.  

Vor Umwidmung im Anschluss an die Bebauung der Fasangasse und Siedlungsstraße ist ein 

Gesamtkonzept (Erschließungs- und Parzellierungskonzept) zu erarbeiten, welches die be-

stehende Waldflächen im Rahmen der Siedlungserweiterung mitberücksichtigt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes).  
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5.2.2.2.2 Erweiterungsgebiete KG Großstelzendorf 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Großstelzendorf, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Großstelzendorf, Stand: 2013 

 

Z.S6 

Z.S5 
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Z.S5 
Erweiterungsgebiet 3: Siedlungserweiterung Großstelzendorf West 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Entlang der Hauptstraße durch Großstelzendorf beste-

hen großteils ehemalige landwirtschaftliche Höfe auf 

schmalen Grundstücksparzellen. Die dahinter liegenden 

Hintausbereiche sind oft nicht mehr als solche genutzt 

und durch Wohngebäude bebaut. Am nordwestlichen 

Ortsrand besteht eine öffentliche Verkehrsfläche, wel-

che derzeit lediglich der einseitigen Erschließung des 

ehemaligen Hintausbereiches dient. Um eine ökonomi-

sche Ausnutzung des Infrastrukturnetzes zu erreichen, 

ist beidseitige Bebauung der Verkehrsfläche vorgese-

hen. 

Das Gesamtflächenausmaß der Erweiterungsfläche beträgt rund 0,99 ha. Die Fläche eignet 

sich vor allem für kleinstrukturierte Bebauungsformen wie z.B. Einfamilienhäuser oder Rei-

henhäuser. Mehrgeschoßige Wohnbauten sind projektabhängig zu prüfen (Ortsbild). 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei Seiten 

gewidmetes, zu einem großen Teil bebautes Siedlungsgebiet und ent-

sprechende Erschließungsstraßen befinden. Weiters dient die Erweite-

rung einer ökonomischen Ausnutzung der vorhandenen Infrastruktur 

(Verkehrsfläche, Ver- und Entsorgung). In diesem Sinne stellt die gegen-

ständliche Erweiterung eine Abrundung des Siedlungsgebietes dar. Zu-

sätzliche Erschließungsstraßen sind nicht notwendig. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt leicht in Richtung Nordwesten an. Im 

Vorfeld einer Baulandwidmung sind die geologischen Gegebenheiten zu 

überprüfen, derzeit sind keine Beeinträchtigungen bekannt. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Nordöstlich des Erweite-

rungsgebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb im Grünland. 

Nutzungskonflikte sind davon ausgehend aber nicht zu erwarten.  

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. 

Durch die leichte Geländeneigung und die nördlich anschließenden, groß-

flächigen Ackerflächen kann es im Bereich der Erweiterungsfläche zu 

Oberflächenwässern kommen. Vor Umwidmung sind daher gegebenen-

falls Wasserschutzmaßnahmen vorzusehen bzw. entsprechende Maß-

nahmen im Rahmen einer Bebauung zu setzen.  

Lärmimmissionen ausgehend von der S 3 Weinviertler Schnellstraße sind 

aufgrund der Entfernung als gering bzw. ortsüblich einzustufen. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist gege-

ben. 
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Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist bereits entlang der 

bestehenden Verkehrsfläche gegeben. In Bezug auf die Kläranlage be-

stehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist bereits durch 

die bestehende Verkehrsfläche gegeben. Die gegebenen Straßenbreiten 

sind ausreichend. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete oder naturräumliche Besonderheiten sowie 

wasserwirtschaftliche Schutzgebiete und Gewässer liegen nicht vor.  

Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit der Flächen ist gegeben. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S5 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-

Freihaltefläche; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohn-

bauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung und möglicher 

Oberflächenwässer. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch wei-

terhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). Weiters sind im 

Rahmen der Umwidmung die Oberflächenwässer im nördlichen Bereich zu berücksichtigen 

und erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu setzen. 

 

Z.S6 
Erweiterungsgebiet 4: Siedlungserweiterung Großstelzendorf Ost 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Im Nordosten des Ortszentrums von Großstelzendorf ist 

bereits im ÖEK aus dem Jahr 1996 eine Erweiterungs-

fläche für ein Wohngebiet vorgesehen. Ein Teil des Ge-

bietes ist bereits für Siedlungserweiterungen als Bau-

land-Wohngebiet gewidmet und durch Einfamilienhäu-

ser bebaut worden. Dementsprechend ist dort weiterhin 

eine kurz- bis mittelfristige Siedlungsentwicklung ge-

plant.  

Das Gesamtflächenausmaß der Erweiterungsfläche 

beträgt rund 3,2 ha. Die Fläche eignet sich vor allem für 



MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF  ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

  Örtliches Entwicklungskonzept 

 

MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF BÜRO DR. PAULA ZT-GmbH  

Stand: März 2013 Seite 91 

kleinstrukturierte Bebauungsformen wie z.B. Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser. 

Mehrgeschoßige Wohnbauten sind projektabhängig zu prüfen (Ortsbild). 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei Seiten 

gewidmetes, zu einem großen Teil bebautes Siedlungsgebiet und ent-

sprechende Erschließungsstraßen befinden. Die Baulanderweiterung ist 

mit einem geringen Aufwand für zusätzliche Erschließungsstraßen her-

stellbar. Die Fläche befindet sich in fußläufiger Entfernung zum Ortszent-

rum und somit in unmittelbarer Nähe zu Versorgungs- und öffentlichen 

Einrichtungen. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt leicht in Richtung Norden an. Im Rah-

men eines geologischen Lokalaugenscheins durch Vertreter der BD1 

wurde festgestellt, dass Massenbewegungen zu beobachten waren und 

ein lehmiger Mutterboden besteht. Im Falle einer Umwidmung ist daher 

ein geologisches Gutachten mit Baggerschürfen notwendig. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Nutzungskonflikte sind nicht 

gegeben.  

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Vor einer Um-

widmung sind geologische Untersuchungen notwendig. Beeinträchtigun-

gen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist gege-

ben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist durch Verlängerung 

der angrenzenden Infrastrukturleitungen herstellbar. In Bezug auf die 

Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist bereits durch 

die bestehende Verkehrserschließung berücksichtigt und durch Anknüp-

fung von noch zu errichtenden Erschließungsstraßen herstellbar.  

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete oder naturräumliche Besonderheiten sowie 

wasserwirtschaftliche Schutzgebiete und Gewässer liegen nicht vor.  

Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit der Flächen ist gegeben. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S6 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch wei-

terhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 
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Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes).  

 



MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF  ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

  Örtliches Entwicklungskonzept 

 

MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF BÜRO DR. PAULA ZT-GmbH  

Stand: März 2013 Seite 93 

5.2.2.2.3 Erweiterungsgebiete KG Viendorf 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Viendorf, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Viendorf, Stand: 2013 

 

Z.S7 
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Z.S7 
Erweiterungsgebiet 5: Siedlungserweiterung Viendorf Nordost 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Im Nordosten des Ortszentrums von Viendorf ist bereits 

im ÖEK aus dem Jahr 1996 eine Erweiterungsfläche 

geteilt in eine Baulandeignungszone für den mittelfristi-

gen und eine für den langfristigen Bedarf vorgesehen. 

Dementsprechend ist weiterhin eine Siedlungsentwick-

lung kurz- bis mittelfristig nach Osten und langfristig 

nach Norden bis zu einer von der Gemeinde festgeleg-

ten Siedlungsgrenze geplant. Das Gesamtflächenaus-

maß der Erweiterungsfläche beträgt rund 7,43 ha 

(2,46 ha (I,II), 1,60 ha (I,II) bzw. 3,37 ha (III)). 

Beim gegenständlichen Gebiet handelt es sich um eine 

Erweiterungsfläche, die aufgrund ihrer Größe schrittweise umgesetzt werden kann. Vor einer 

schrittweisen Entwicklung des Gebietes soll ein Gesamtkonzept für den gesamten Bereich 

vorliegen, um bereits zu Beginn die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten zu 

berücksichtigen. Die Fläche eignet sich sowohl für kleinstrukturierte Bebauungsformen, wie 

z.B. Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser, aber auch für mehrgeschoßige Wohnbauten.  

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei Seiten 

gewidmetes, zu einem großen Teil bebautes Siedlungsgebiet und ent-

sprechende Erschließungsstraßen befinden. In diesem Sinne stellt die 

gegenständliche Erweiterung eine Abrundung des Siedlungsgebietes dar. 

Die Baulanderweiterung ist mit einem geringen Aufwand für zusätzliche 

Erschließungsstraßen herstellbar. Die Fläche befindet sich in fußläufiger 

Entfernung zum Ortszentrum und somit in unmittelbarer Nähe zu Versor-

gungs- und öffentlichen Einrichtungen. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt leicht in Richtung Norden an. Das Ge-

biet ist aus geologischer Sicht unproblematisch.  

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständlichen Flächen werden derzeit zu einem geringen Teil 

landwirtschaftlich genutzt, liegen großteils brach bzw. weisen teils Baum- 

und Buschbestand auf. Nutzungskonflikte sind durch ausreichende Ab-

standsflächen zum nördlichen Bauland-Betriebsgebiet nicht zu erwarten. 

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Beeinträchtigun-

gen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist an zwei 

Seiten gegeben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist entlang der beste-

henden Verkehrsflächen bereits teilweise gegeben bzw. herstellbar. In 

Bezug auf die Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist teils über be-

stehende Verkehrsflächen gegeben bzw. herstellbar. Eine Anknüpfung 

der inneren Verkehrserschließung an die Landesstraße ist möglich. Bei 

einer schrittweisen Entwicklung des Gebietes ist schon zu Beginn das 
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grobe Erschließungssystem für die weiterführenden Erweiterungen zu 

berücksichtigen. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 

Waldflächen ist nicht gegeben. Negative Auswirkungen auf naturräumli-

che Besonderheiten sowie bedeutende Erholungsräume können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete oder Ge-

wässer liegen nicht vor.  

Verfügbarkeit 

Die Verfügbarkeit der 1,6 ha großen Fläche (Priorität I,II) im Anschluss an 

das Einfamilienhausgebiet ist gegeben. Die Verfügbarkeit der restlichen 

Erweiterungsflächen ist noch mit den Grundstückseigentümern zu klären  

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S7 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-

Freihaltefläche; Erarbeitung eines Erschließungs- und Parzellierungskonzeptes; Bedarfsprü-

fung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichti-

gung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch wei-

terhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Vor Umwidmung ist ein Gesamtkonzept (Erschließungs- und Parzellierungskonzept) zu erar-

beiten, welches die langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten und die Verkehrserschließung 

im Rahmen der Siedlungserweiterung mitberücksichtigt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes).  
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5.2.2.2.4 Erweiterungsgebiete KG Furth 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Furth, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Furth, Stand: 2013 

 

Z.S8 
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Z.S8 
Erweiterungsgebiet 6: Siedlungserweiterung Furth Südwest 

Baulanderweiterung für den mittelfristigen Bedarf (Priorität II). 

Im südöstlichen Bereich von Furth besteht eine Keller-

gasse. In einem Teilbereich südlich der Kellergasse 

wurde im ÖEK aus dem Jahr 1996 eine Erweiterungs-

fläche festgelegt, welche bereits in Anspruch genom-

men und zum Teil bebaut wurden. Im damals festgeleg-

ten nördlichen Erweiterungsgebiet bestehen noch groß-

flächige Baulücken, weshalb für eine kurzfristige Sied-

lungsentwicklung genügend Flächen in KG Furth zu 

Verfügung stehen.  

Um den vorhandenen Bedarf an Wohnbauland mittel-

fristig decken zu können, ist im Anschluss an das be-

reits im ÖEK 1996 vorgesehene Erweiterungsfläche für 

Wohnen im Südwesten der Ortschaft ein Erweiterungsgebiet vorgesehen. Das Gesamtflä-

chenausmaß der Erweiterungsfläche beträgt rund 1,20 ha. Die Fläche eignet sich vor allem 

für kleinstrukturierte Bebauungsformen, wie z.B. Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser. 

Mehrgeschoßige Wohnbauten sind projektabhängig zu prüfen (Ortsbild). 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei Seiten 

gewidmetes und zu einem großen Teil bereits bebautes Siedlungsgebiet 

befindet. Weiters ist auf Seiten der Kellergasse bereits eine Erschließung 

gegeben. In diesem Sinne stellt die gegenständliche Erweiterung eine 

Abrundung des Siedlungsgebietes dar. Die Fläche weist günstige An-

schlussmöglichkeiten an die S 3 Weinviertler Schnellstraße auf und liegt 

nahe des Nebenzentrums Großstelzendorf. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt gering in Richtung Süden an. Die Kel-

lergasse verläuft auf tieferem Niveau als das ggst. Gebiet, sodass sich 

eine Geländekante entlang der Verkehrsfläche ergibt. Das Gebiet ist aus 

geologischer Sicht unproblematisch. Vor Umwidmung ist jedoch die Trag-

fähigkeit der darunterliegenden Kellerröhren zu überprüfen. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständlichen Flächen werden derzeit zum Teil als landwirtschaft-

liche Fläche genutzt und liegen teils brach. Im östlichen Bereich befindet 

sich ein landwirtschaftliches Gebäude (Scheune). Nutzungskonflikte sind 

aufgrund der gegebenen Nutzungen nicht zu erwarten. 

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Beeinträchtigun-

gen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist an zwei 

Seiten gegeben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist entlang der beste-

henden Verkehrsfläche der Kellergasse bereits teils gegeben bzw. her-

stellbar. In Bezug auf die Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 
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Verkehr 

Der Verkehrsanschluss an das öffentliche Verkehrsnetz ist grundsätzlich  

herstellbar. Die Erschließung über die Verlängerung der östlich gelegenen 

Sackgasse ist derzeit aufgrund bereits bestehender Wohnhäuser nicht 

möglich, soll jedoch überprüft werden. Die Anknüpfung einer Stichstraße 

an die Kellergasse sowie die Erschließung von Westen stellen weitere 

Varianten der Verkehrserschließung dar. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 

Waldflächen ist nicht gegeben. Negative Auswirkungen auf naturräumli-

che Besonderheiten sowie bedeutende Erholungsräume können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete liegen 

nicht vor. Westlich des Gebietes grenzt ein wasserführender Graben an, 

der im Rahmen einer Widmung zu berücksichtigen ist. Beeinträchtigungen 

sind nicht zu erwarten. 

Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit der Flächen ist gegeben. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S8 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung, unter Berücksichtigung der 

Kellergasse und möglicher Erschließungsvarianten. 

Auf der gegenständlichen Fläche ist ein landwirtschaftliches Gebäude vorhanden. In einem 

ersten Schritt soll die Freihaltung der restlichen Fläche für die Zwecke der Siedlungsentwick-

lung gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes).  

Vor Umwidmung sind die Tragfähigkeit der Kellerröhren der angrenzenden Keller zu über-

prüfen und ggf. Maßnahmen zu setzen. Weiters ist im Rahmen der Umwidmung das Ziel, die 

angrenzende Kellergasse zu erhalten, zu beachten. Die bestehenden Kellergebäude sollen 

in einem Gesamtkonzept berücksichtigt werden. Dazu sind vor Umwidmung die unterschied-

lichen Erschließungsvarianten zu vergleichen und die Verkehrerschließung im Rahmen des 

Gesamtkonzeptes sicherzustellen (siehe Zufahrtsvarianten Abbildung 26). 
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Abbildung 26: Zufahrtsvarianten zu Erweiterungsgebiet 6 
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5.2.2.2.5 Erweiterungsgebiete KG Eitzersthal 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Eitzersthal, Stand: 2010 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Eitzersthal, Stand: 2013 

 

Z.S9 

Z.S10 
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Z.S9 
Erweiterungsgebiet 7: Siedlungserweiterung Eitzersthal Nord 

Baulanderweiterung für den mittel- bis langfristigen Bedarf (Priorität II, III). 

Ein Teil der im ÖEK 2010 vorgesehenen Erweiterungs-

flächen ist bereits für die Siedlungsentwicklung heran-

gezogen worden. Der ggst. Bereich im Norden der Ort-

schaft wurde ebenfalls bereits im Jahr 1996 als Bau-

landeignungszone festgelegt. Südöstlich davon liegen 

Grünlandbereiche, welche als kleinräumiger Lücken-

schluss bzw. zur Baulandarrondierung definiert sind. 

Sind jene Flächen einer Bebauung zugeführt worden, so 

dient das ggst. Erweiterungsgebiet einer mittel- bis lang-

fristigen Siedlungsentwicklung.  

Das Gesamtflächenausmaß der ggst. Erweiterungsflä-

che beträgt rund 0,85 ha. Die Fläche eignet sich vor allem für kleinstrukturierte Bebauungs-

formen wie z.B. Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser. Mehrgeschoßige Wohnbauten sind 

projektabhängig zu prüfen (Ortsbild). 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich angrenzend gewidme-

tes und zum Teil bereits bebautes Siedlungsgebiet befindet. Weiters be-

stehen von zwei Seiten Zufahrtsstraßen als Sackgassen, welche im Rah-

men einer Erweiterung verbunden werden könnten. In diesem Sinne stellt 

die gegenständliche Erweiterung eine Abrundung des Siedlungsgebietes 

dar.  

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal fällt leicht in Richtung Süden ab, wodurch 

Oberflächenwässer zu berücksichtigen sind. Das Gebiet ist aus geologi-

scher Sicht unproblematisch. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Nutzungskonflikte sind nicht 

zu erwarten.  

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor.  

Durch die leichte Geländeneigung und die nördlich anschließenden, groß-

flächigen Ackerflächen kann es in dem Bereich zu Oberflächenwässern 

kommen. Vor Umwidmung sind daher gegebenenfalls Wasserschutz-

maßnahmen vorzusehen bzw. entsprechende Maßnahmen im Rahmen 

einer Bebauung zu setzen.  

Beeinträchtigungen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwar-

ten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist gege-

ben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist herstellbar. In Bezug 

auf die Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 
Die Verkehrserschließung kann durch Verlängerung zweier Sackgassen 

erfolgen. 
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Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete oder naturräumliche Besonderheiten sowie 

wasserwirtschaftliche Schutzgebiete und Gewässer liegen nicht vor.  

Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit der Flächen ist teilweise gegeben.  

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S9 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung und unter Berücksichtigung von 

Wasserschutzmaßnahmen (Oberflächenwässer). 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung der restlichen Fläche für die Zwecke der Siedlungs-

entwicklung gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). Weiters sind im 

Rahmen der Umwidmung mögliche Oberflächenwässer zu berücksichtigen und gegebenen-

falls Maßnahmen zu setzen. 

 

Z.S10 
Erweiterungsgebiet 8: Siedlungserweiterung Eitzersthal West 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Ein Teil der im ÖEK 2010 vorgesehenen Erweiterungs-

flächen ist bereits für die Siedlungsentwicklung heran-

gezogen worden. Der ggst. Bereich innerhalb des Tal-

bodens von Eitzersthal im Westen der Ortschaft ist be-

reits im ÖEK 2010 als geplante Entwicklungszone fest-

gelegt. Dementsprechend sind die Flächen weiterhin als 

Erweiterungsgebiet für die kurz- bis langfristige Sied-

lungsentwicklung bis hin zur westlich festgelegten Sied-

lungsgrenze der Gemeinde vorgesehen. 

Das Flächenausmaß der ggst. Erweiterungsfläche beträgt rund 0,70 ha für den kurz- bis mit-

telfristigen Bedarf und rund 0,41 ha für den mittel- bis langfristigen Bedarf. Die Fläche eignet 

sich vor allem für kleinstrukturierte Bebauungsformen wie z.B. Einfamilienhäuser oder Rei-

henhäuser. Mehrgeschoßige Wohnbauten sind projektabhängig zu prüfen (Ortsbild). 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich angrenzend gewidme-

tes und zum Teil bereits bebautes Siedlungsgebiet befindet. Weiters ist 

durch die L 1137 (Hauptstraße durch den Ort) bereits eine Erschließung 

gegeben. Weiters dient die Erweiterung einer ökonomischen Ausnutzung 
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der vorhandenen Infrastruktur (Verkehrsfläche, Ver- und Entsorgung) 

durch beidseitige Bebauung entlang der L 1137. In diesem Sinne stellt die 

gegenständliche Erweiterung eine Abrundung des Siedlungsgebietes dar.  

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal fällt leicht in Richtung Südosten bzw. 

Eitzersthaler Bach ab. Das Gebiet ist aus geologischer Sicht unproblema-

tisch. Im Rahmen eines geologischen Lokalaugenscheins wurde festge-

stellt, dass vor Umwidmung die Lage und Ausdehnung des Grundwassers 

in dem Bereich durch Baggerschürfen oder an bestehenden Brunnen zu 

prüfen ist. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Nutzungskonflikte sind nicht 

zu erwarten.  

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Beeinträchtigun-

gen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist gege-

ben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist herstellbar. In Bezug 

auf die Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 
Die Verkehrserschließung kann einerseits durch die Landesstraße L 1137 

bzw. weiterführend über die Anknüpfung von Stichstraßen erfolgen. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete oder naturräumliche Besonderheiten sowie 

wasserwirtschaftliche Schutzgebiete und Gewässer liegen nicht vor. Beid-

seitig des Eitzersthaler Baches verlaufen Waldstreifen, welche durch die 

ggst. Erweiterung jedoch nicht berührt werden. 

Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit der Flächen ist derzeit noch nicht sichergestellt und soll 

mit den Grundstückseigentümern geklärt werden. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S10 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Prüfen des Grundwasserstandes; 

Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisie-

rung. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung der restlichen Fläche für die Zwecke der Siedlungs-

entwicklung gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). Weiters sind im 

Rahmen der Umwidmung die Grundwasserverhältnisse zu prüfen. 
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5.2.2.2.6 Erweiterungsgebiete KG Wischathal 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Wischathal, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Wischathal, Stand: 2013 

 

Z.S11 
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Z.S11 
Erweiterungsgebiet 9: Siedlungserweiterung Wischathal Nordwest 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Im ÖEK aus dem Jahr 1996 sind bestandsorientierte 

Baulanderweiterungen festgelegt, welche bereits erfolgt 

sind. Ansonsten weist die Ortschaft keine festgelegten 

Erweiterungsgebiete auf. Im Rahmen der Neuerstellung 

des ÖEK werden daher Flächen für eine kurz- bis mittel-

fristige Siedlungserweiterung in Wischathal vorgesehen.  

Dabei handelt es sich um eine Fläche im Ausmaß von 

rund 1,06 ha im Nordwesten der Ortschaft, wobei ein 

Teil des Bereichs bereits durch ein erhaltenswertes Ge-

bäude im Grünland (Geb 25) bebaut ist. Durch die ge-

plante Baulanderweiterung soll der Baulandbedarf der ansässigen Bevölkerung gedeckt 

werden. Die Fläche eignet sich vor allem für Einfamilienhäuser, da bereits ein Einfamilien-

haus auf der Fläche besteht. 

Lagegunst 

Die Fläche ist bereits an zwei Seiten durch gewidmete und in der Natur 

bestehende Verkehrsflächen erschlossen. Das Gebiet grenzt direkt an 

bereits gewidmetes und bebautes Wohnbauland an. Ein Teil der Fläche 

ist durch ein erhaltenswertes Gebäude im Grünland (Geb 25) bebaut. Die 

gegenständliche Erweiterung stellt eine Abrundung und eine geringfügige 

Erweiterung des Siedlungsgebietes dar. Die Baulanderweiterung ist mit 

einem geringen Aufwand für zusätzliche Erschließungsstraßen herstell-

bar.  

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt Richtung Nordwesten an und liegt über 

10 m höher als das Straßenniveau der L 1137. Das Gebiet ist aus geolo-

gischer Sicht unproblematisch. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche liegt brach und weist vereinzelt Baum- und 

Buschbestand auf. In einem Teilbereich besteht ein Einfamilienhaus, die 

direkt angrenzenden Flächen werden Teils als Garten genutzt.  

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Beeinträchtigun-

gen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist gege-

ben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Abwasserentsorgungsnetz ist derzeit noch nicht 

möglich, da die Katastralgemeinde Wischathal lediglich über Senkgruben 

verfügt. Die Entsorgung über eine öffentliche Kanalisation nach Eit-

zersthal und weiter in die bestehende Verbandskläranlage befand sich 

zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden ÖEK in Vorbereitung. In 

Bezug auf die Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. Ein An-

schluss an das Abwasserentsorgungsnetz ist erst nach Umsetzung des 

Vorhabens möglich. Der Anschluss an sonstige Versorgungsleitungen ist 

über die südlich angrenzende Verkehrsfläche herstellbar. 
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Verkehr 
Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist von Süden 

herstellbar. Nördlich ist ebenfalls eine öffentliche Verkehrsfläche gegeben. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 

Waldflächen ist nicht gegeben. Negative Auswirkungen auf bedeutende 

Erholungsräume können ebenfalls ausgeschlossen werden. Im Süden 

des ggst. Erweiterungsgebietes ist auf dem Grdstk. Nr. 19 ein Natur-

denkmal (Mispelbaum) festgelegt, dessen Bestand im Rahmen einer Um-

nutzung bzw. Widmung des Bereiches zu berücksichtigten ist. Wasser-

wirtschaftliche Schutzgebiete liegen nicht vor.  

Verfügbarkeit 

Die Verfügbarkeit der Flächen ist teilweise gegeben. Die Fläche ist in 

einem Bereich bereits durch ein erhaltenswertes Gebäude im Grünland 

bebaut. Die Verfügbarkeit der restlichen Flächen soll mit den Grund-

stückseigentümern geklärt werden. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S11 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Entsprechende Berücksichtigung 

des Naturdenkmals vor Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen 

der Baulandmobilisierung. 

Auf der gegenständlichen Fläche ist bereits ein erhaltenswertes Gebäude im Grünland 

(Geb 25) vorhanden, welches durch eine Umwidmung ins Wohnbauland integriert werden 

kann. In einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung 

auch weiterhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Rahmen einer geplanten Baulandwidmung soll das bestehende Naturdenkmal berück-

sichtigt und ein entsprechender Schutzabstand eingehalten werden. Im Widmungsfall muss 

der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt werden. Zu diesem 

Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden (z.B. Vertragsraum-

ordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes).  
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5.2.2.2.7 Erweiterungsgebiete KG Oberparschenbrunn 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Oberparschenbrunn, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Oberparschenbrunn, Stand: 2013 

 

Z.S12 



MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF  ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSPROGRAMM 

  Örtliches Entwicklungskonzept 

 

MARKTGEMEINDE GÖLLERSDORF BÜRO DR. PAULA ZT-GmbH  

Stand: März 2013 Seite 108 

Z.S12 
Erweiterungsgebiet 10: Siedlungserweiterung Oberparschenbrunn West 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Anschließend an die Haupterschließungsstraße durch 

die Ortschaft Oberparschenbrunn und im westlichen 

Anschluss des Baulandes liegen großflächige Grün-

landbereiche, welche bereits im ÖEK aus dem Jahr 

1996 als mittel- bis langfristige Baulandeignungszonen 

festgelegt sind. Da die Bereiche in den vergangenen 

Jahren noch nicht für die Siedlungsentwicklung heran-

gezogen wurden, sollen diese weiterhin im ÖEK als 

Entwicklungszonen festgelegt werden.  

Aufgrund der Größe der gegenständlichen Gebiete kann eine Erweiterung schrittweise um-

gesetzt werden. Dabei sollen im Sinne einer ökonomischen Ausnutzung vorhandener Res-

sourcen zunächst jene Gebiete für Siedlungserweiterungen herangezogen werden, die be-

reits eine teilweise Erschließung aufweisen. Das Gesamtflächenausmaß der kurz- bis mittel-

fristigen Erweiterungsflächen beträgt rund 1,85 ha. Mittel- bis langfristig stehen rund 0,94 ha 

für eine Erweiterung zu Verfügung. Über den Zeithorizont des vorliegenden ÖEK hinaus ist 

eine Siedlungserweiterung südlich des wasserführenden Grabens (Flächenausmaß 

rund 1,42 ha) vorgesehen.  

Die Flächen eignen sich für kleinstrukturierte Bebauungsformen wie z.B. Einfamilienhäuser 

oder Reihenhäuser, aber auch für mehrgeschoßige Wohnbauten. 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Flächen besteht darin, dass sich bereits an mehreren 

Seiten gewidmetes und zum Teil bereits bebautes Siedlungsgebiet und 

entsprechende Erschließungsstraßen befinden. Weiters dienen die kurz- 

bis mittelfristigen Erweiterungen einer ökonomischen Ausnutzung der 

vorhandenen Infrastruktur (Verkehrsfläche, Ver- und Entsorgung). In die-

sem Sinne stellt die gegenständliche Erweiterung eine Abrundung des 

Siedlungsgebietes dar. Zusätzliche Erschließungsstraßen sind großteils 

erst bei den mittel- bis langfristig angedachten Erweiterungen notwendig. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt leicht in Richtung Nordwesten an. Die 

Bereiche der einzelnen Erweiterungsstufen sind geländemäßig in sich 

homogen bzw. steigen leicht in Richtung Westen an. Da das Gelände der 

Ortschaft grundsätzlich nach Süden abfällt und im Norden großflächige 

Ackerflächen bestehen, sind Erosionsspuren von Oberflächenwässern zu 

beobachten.  

Im Zuge eines geologischen Lokalaugenscheins wurde festgestellt, dass 

im Falle einer Umwidmung die Grundwasserverhältnisse im Talbodenbe-

reich durch Baggerschürfe oder anhand von vorhandenen Brunnen zu 

prüfen sind. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständlichen Flächen werden derzeit – ebenso wie in der Ver-

gangenheit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Östlich des Erweite-

rungsgebietes an der Hauptverkehrsstraße besteht ein landwirtschaftli-

cher Betrieb im Bauland-Agrargebiet. Nutzungskonflikte sind davon aus-

gehend nicht zu erwarten.  
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Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf dem Großteil der Flächen nicht vor.  

Durch die leichte Geländeneigung und die nördlich anschließenden, groß-

flächigen Ackerflächen kann es im Bereich der kurz- bis mittelfristig ange-

dachten Erweiterungsflächen zu Oberflächenwässern kommen. Vor Um-

widmung sind daher gegebenenfalls Wasserschutzmaßnahmen vorzuse-

hen bzw. entsprechende Maßnahmen im Rahmen einer Bebauung zu 

setzen.  

Im südlichen Erweiterungsbereich (Priorität III) ist gemäß dem Hochwas-

serrisikoplan der eHORA (BMLFUW) in einem geringfügigen Teil die Ge-

fährdung durch 30-jährliches Hochwasser möglich.  

Beeinträchtigungen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwar-

ten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist gege-

ben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist bereits entlang der 

bestehenden Verkehrsflächen gegeben bzw. herstellbar. In Bezug auf die 

Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für Teile der neuen Siedlungsgebiete ist bereits 

großteils durch die bestehenden Verkehrsflächen gegeben. Für die mittel- 

bis langfristig vorgesehenen Erweiterungen ist die Anknüpfung von Er-

schließungsstraßen an das bestehende Straßennetz möglich. 

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete oder naturräumliche Besonderheiten sowie 

wasserwirtschaftliche Schutzgebiete liegen nicht vor. Auf einem Teilbe-

reich des Erweiterungsgebietes ist eine kleinräumige Waldfläche gege-

ben, deren Bestand im Falle einer Baulandwidmung zu berücksichtigen 

ist. Das südlichste Erweiterungsgebiet mit der Fristigkeit III liegt in direk-

tem Anschluss an einen wasserführenden Graben, der im Falle einer Be-

bauung zu berücksichtigen ist.  

Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit der Flächen ist derzeit noch nicht sichergestellt und soll 

mit den Grundstückseigentümern geklärt werden. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S12 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Prüfen des Grundwasserstandes; 

Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisie-

rung und unter Berücksichtigung von Wasserschutzmaßnahmen (Oberflächenwässer). 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung der restlichen Fläche für die Zwecke der Siedlungs-

entwicklung gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 
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(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). Weiters sind im 

Rahmen der Umwidmung die Grundwasserverhältnisse sowie Oberflächenwässer im nördli-

chen Bereich zu prüfen und erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zu setzen.  
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5.2.2.2.8 Erweiterungsgebiete KG Obergrub 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Obergrub, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Obergrub, Stand: 2013 

 

Z.S13 
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Z.S13 
Erweiterungsgebiet 11: Siedlungserweiterung Obergrub Süd 

Baulanderweiterung für den mittel- bis langfristigen Bedarf (Priorität II, III). 

Angrenzend an die L 1085 (Haupterschließungsstraße 

durch die Ortschaft Obergrub) und die östlich parallel 

dazu verlaufende Straße bestehen Flächen, welche 

bereits im ÖEK aus dem Jahr 1996 als Baulandeig-

nungszonen festgelegt sind. Da die Bereiche in den 

vergangenen Jahren noch nicht für die Siedlungsent-

wicklung herangezogen wurden, sollen diese weiterhin 

im ÖEK als Entwicklungszonen festgelegt werden. Die 

bereits 1996 festgelegte Erweiterungsfläche im Süd-

westen soll im Zuge dessen geringfügig nach Norden 

vergrößert werden. Ein geringfügiger Teil der Erweite-

rungsfläche im Süden wurde bereits umgewidmet. 

Die Flächen eignen sich besonders für eine Erweiterung, da diese großteils bereits erschlos-

sen sind. Das Gesamtflächenausmaß der südwestlichen Erweiterung beträgt rund 0,85 ha, 

das der südlichen Fläche rund 0,68 ha. Die Flächen eignen sich für kleinstrukturierte Be-

bauungsformen wie z.B. Einfamilienhäuser oder Reihenhäuser. Mehrgeschoßige Wohnbau-

ten sind projektabhängig zu prüfen (Ortsbild). 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Flächen besteht darin, dass sie an bereits gewidmetes, 

zum Großteil bebautes Siedlungsgebiet anschließen und bereits großteils 

durch geeignete Verkehrsflächen erschlossen sind. Zusätzliche Erschlie-

ßungsstraßen sind lediglich in geringem Ausmaß notwendig. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal der Ortschaft fällt leicht in Richtung des Gru-

ber-Baches ab. Die Bereiche der einzelnen Erweiterungsflächen sind 

geländemäßig in sich homogen bzw. fallen nur gering ab.  

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständlichen Flächen werden derzeit – ebenso wie in der Ver-

gangenheit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Am südlichen Ortsan-

fang von Obergrub befindet sich eine Mariensäule auf dem Grdstk. 

Nr. 570, die unter Denkmalschutz steht. Der Bereich der Mariensäule ist 

aus dem Erweiterungsgebiet ausgenommen, wodurch der Bestand des 

Denkmals gesichert wird. Nutzungskonflikte sind nicht zu erwarten.  

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Beeinträchtigun-

gen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist gege-

ben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist bereits entlang der 

bestehenden Verkehrsflächen gegeben bzw. herstellbar. In Bezug auf die 

Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 
Die Verkehrserschließung ist bereits großteils durch die bestehenden 

Verkehrsflächen gegeben.  
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Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete oder naturräumliche Besonderheiten sowie 

wasserwirtschaftliche Schutzgebiete liegen nicht vor.  

Im Bereich des südwestlichen Erweiterungsbereiches verläuft ein schma-

ler Graben, der der Entwässerung dient. Auf den Graben bzw. davon 

ausgehend sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Weiters verläuft 

ein Wanderweg entlang der geplanten südwestlichen Erweiterung, dessen 

Verlauf jedoch nicht gestört wird und somit die Erholungsfunktion nicht 

beeinträchtigt wird. 

Das südliche Erweiterungsgebiet liegt in direktem Anschluss an den Gru-

ber-Bach bzw. die begleitende Waldfläche. Im Falle einer Baulandwid-

mung ist ausreichend Abstand zum Bach bzw. zum Wald einzuhalten. 

Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

Verfügbarkeit 

Die Verfügbarkeit der südlicheren Flächen ist gegeben. Die Verfügbarkeit 

der südwestlichen Flächen ist noch mit den Grundstückseigentümern zu 

klären. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S13 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung der restlichen Fläche für die Zwecke der Siedlungs-

entwicklung gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes).  
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5.2.2.2.9 Erweiterungsgebiete KG Bergau 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Bergau, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Bergau, Stand: 2013 

 

Z.S14 
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Z.S14 
Erweiterungsgebiet 12: Siedlungserweiterung Bergau West 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Im Westen des Ortszentrums von Bergau sind bereits 

im ÖEK aus dem Jahr 1996 Baulandeignungszonen 

vorgesehen. Dementsprechend ist weiterhin eine kurz- 

bis mittelfristige Siedlungsentwicklung Richtung Westen 

beidseitig des bestehenden Brunnenschutzgebietes 

geplant. Das Gesamtflächenausmaß der Erweiterungs-

flächen beträgt rund 2,75 ha nördlich und rund 0,86 ha 

südlich des Brunnenschutzgebietes. 

Beim nördlichen Gebiet handelt es sich um eine Erwei-

terungsfläche, die aufgrund ihrer Größe schrittweise 

umgesetzt werden kann. Die Flächen eignen sich vor 

allem für kleinstrukturierte Bebauungsformen, wie z.B. Einfamilienhäuser oder Reihenhäu-

ser. Mehrgeschoßige Wohnbauten sind projektabhängig zu prüfen (Ortsbild). 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei Seiten 

gewidmetes, zu einem großen Teil bebautes Siedlungsgebiet und ent-

sprechende Erschließungsstraßen befinden. Die Baulanderweiterung ist 

teils mit einem geringen Aufwand für zusätzliche Erschließungsstraßen 

herstellbar. Die Fläche befindet sich in fußläufiger Entfernung zum Orts-

zentrum und somit in unmittelbarer Nähe zu Versorgungs- und öffentli-

chen Einrichtungen. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt zunächst Richtung Nordwesten an und 

fällt nördlich des Brunnenschutzgebietes wieder Richtung Nordosten ab. 

Das Gebiet ist aus geologischer Sicht unproblematisch, da es gemäß 

geologischer Karte außerhalb der feinkörnigen Laa Sedimente liegt. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Nutzungskonflikte sind nicht 

zu erwarten. 

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor. Beeinträchtigun-

gen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist an zwei 

Seiten gegeben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist entlang der angren-

zenden Straßen bzw. Baulandbereiche gegeben bzw. herstellbar. In Be-

zug auf die Kläranlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist südlich des 

Brunnenschutzgebietes gegeben. Nördlich des Brunnenschutzgebietes ist 

die Erschließung nur teils gegeben bzw. in weiterer Folge herstellbar. 

Eine Anknüpfung der inneren Verkehrserschließung ist möglich. Bei einer 

schrittweisen Entwicklung des nördlichen Gebietes istschon zu Beginn 

das grobe Erschließungssystem für die weiterführenden Erweiterungen zu 

berücksichtigen. 
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Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 

Waldflächen ist nicht gegeben. Negative Auswirkungen auf naturräumli-

che Besonderheiten sowie bedeutende Erholungsräume können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Zwischen den Erweiterungsflächen besteht ein 

Brunnenschutzgebiet, welches durch die Erweiterung nicht berührt wird. 

Die ggst. Flächen grenzen nicht direkt an Gewässerflächen an. Beein-

trächtigungen sind nicht zu erwarten. 

Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit der Flächen ist derzeit nicht gegeben und soll mit den 

Grundstückseigentümern geklärt werden. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S14 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 

(Landwirtschaftliche) Gebäude sind auf der gegenständlichen Fläche nicht vorhanden. In 

einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch wei-

terhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes).  
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5.2.2.2.10 Erweiterungsgebiete KG Porrau 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Porrau, Stand: 1996 

 

Örtliches Entwicklungskonzept KG Porrau, Stand: 2013 

 

Z.S15 
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Z.S15 
Erweiterungsgebiet 13: Siedlungserweiterung Porrau West 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Westlich anschließend an die Hauptverkehrsstraße von 

Porrau (L 1066) besteht ein großflächiges, unbebautes 

Gebiet im Anschluss an die dort befindliche Kellergasse. 

Südlich davon grenzt Bauland-Agrargebiet an. An-

schließend an den Bereich ist ein Erweiterungsgebiet 

vorgesehen. 

Es bestehen zwar Baulandreserven in der Ortschaft, 

deren Verfügbarkeit ist jedoch mittelfristig nicht gege-

ben. Es wird daher ein Erweiterungsgebiet mit einem 

Gesamtflächenausmaß von rund 0,93 ha zur Sicherstel-

lung des kurz- bis mittelfristigen Bedarfs für Siedlungs-

erweiterungsflächen festgelegt. Die Flächen eignen sich 

vor allem für kleinstrukturierte Bebauungsformen, wie z.B. Einfamilienhäuser oder Reihen-

häuser, aber auch für mehrgeschoßige Wohnbauten. 

Lagegunst 

Die Lagegunst der Fläche besteht darin, dass sich bereits an zwei Seiten 

(südlich und östlich) gewidmetes, bebautes Siedlungsgebiet befindet und 

südwestlich eine Erschließungsstraßen anschließt. In diesem Sinne stellt 

die gegenständliche Erweiterung eine Abrundung des Siedlungsgebietes 

dar. Die Baulanderweiterung ist mit einem geringen Aufwand für zusätzli-

che Erschließungsstraßen herstellbar.  

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt Richtung Norden an, wo weitläufige 

Ackerflächen anschließen, weshalb Oberflächenwässer zu berücksichti-

gen sind. Das Gebiet ist aus geologischer Sicht unproblematisch.  

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Am südöstlichen Rand der 

Fläche besteht ein landwirtschaftliches Gebäude, welches ins Bauland 

integriert werden kann. Im östlich anschließenden Baulandbereich besteht 

eine Kapelle, welche unter Denkmalschutz steht. Im Falle einer Bauland-

widmung im direkt angrenzenden Bereich sind entsprechende Abstände 

einzuhalten. Daher sind Nutzungskonflikte nicht zu erwarten. 

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf den Flächen nicht vor.  

Durch die leichte Geländeneigung und die nördlich anschließenden, groß-

flächigen Ackerflächen kann es in dem Bereich zu Oberflächenwässern 

kommen. Vor Umwidmung sind daher gegebenenfalls Wasserschutz-

maßnahmen vorzusehen bzw. entsprechende Maßnahmen im Rahmen 

einer Bebauung zu setzen.  

Beeinträchtigungen durch Emissionen/Immissionen sind nicht zu erwar-

ten. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 

Der Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet (Bauland) ist an zwei 

Seiten gegeben. 
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Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Ver- und Entsorgungsnetz ist entlang der angren-

zenden Verkehrsfläche gegeben bzw. herstellbar. In Bezug auf die Klär-

anlage bestehen derzeit keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das neue Siedlungsgebiet ist von südwestli-

cher Seite gegeben bzw. ist eine Anknüpfung einer weiteren Verkehrser-

schließung möglich.  

Naturschutz, 

Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 

Waldflächen ist nicht gegeben. Negative Auswirkungen auf naturräumli-

che Besonderheiten sowie bedeutende Erholungsräume können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete oder Ge-

wässer liegen nicht vor. 

Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit der Flächen ist gegeben. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.S15 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter 

Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung und unter Berücksichtigung von 

Wasserschutzmaßnahmen (Oberflächenwässer). 

Auf der gegenständlichen Fläche ist ein landwirtschaftliches Gebäude vorhanden. In einem 

ersten Schritt soll die Freihaltung der restlichen Fläche für die Zwecke der Siedlungsentwick-

lung gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grün-

land-Freihaltefläche wird daher angestrebt. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). Weiters sind im 

Rahmen der Umwidmung mögliche Oberflächenwässer zu berücksichtigen und gegebenen-

falls Maßnahmen zu setzen. 
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5.2.2.3 Potentialflächen zur Absicherung langfristiger Entwicklungen 

Z.S16 

Potentialflächen für Baulanderweiterung KG Großstelzendorf, 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Umwidmung im nördlichen Anschluss an 

das Siedlungsgebiet. 

Im Norden des Zentrums von Großstelzendorf besteht westlich des Friedhofareals eine Flä-

che, welche bereits durch eine Verkehrsfläche erschlossen ist. Da auf östlicher Seite des 

Friedhofs ebenfalls eine Baulandfläche besteht, die noch Baulücken aufweist und die ggst. 

Flächen derzeit nicht verfügbar sind sowie die einzuhaltenden Abstandsflächen zum Friedhof 

in Abstimmung mit der Entwicklung des Friedhofareals noch zu prüfen sind, werden diese 

zunächst als Potentialfläche vorgesehen.  

Stehen in der Gemeinde zukünftig keine anderen Flächen für eine beabsichtige Siedlungs-

erweiterung zu Verfügung, soll diese Potentialfläche in Anspruch genommen werden. 

M.S16 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobili-

sierung. 

In einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch 

weiterhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt.  

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). 

 

Z.S17 

Potentialflächen für Baulanderweiterung KG Viendorf, 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Umwidmung im Anschluss an das Sied-

lungsgebiet. 

Die ggst. Fläche befindet sich südwestlich des Zentrums von Viendorf. Die Flächen stellen 

eine sinnvolle Erweiterung des südlich und westlich angrenzenden Wohnbaulandes der 

KG Viendorf dar. Der Bereich wäre durch bestehende Verkehrsflächen einfach zu erschlie-

ßen. Derzeit besteht in der Ortschaft Viendorf kein entsprechender Bedarf an Siedlungser-

weiterungsflächen in diesem Ausmaß. Übrige für eine Bebauung mögliche Flächen zwischen 

der Bahn und dem Siedlungskörper wurden vorerst freigehalten, um sie nach Bebauung der 

Erweiterungsflächen für eine Umstrukturierung heranzuziehen.  

Gemäß dem Hochwasserrisikoplan der eHORA (BMLFUW) ist bei der westlichen Potential-

fläche zwischen der Bahn und dem Siedlungsrand bzw. im südöstlichen Bereich eine Über-

flutung bei 30-jährlichem bzw. bei 100-jährlichem Hochwasser möglich. Die Hochwassersi-

cherheit ist vor Inanspruchnahme der Fläche zu prüfen. Stehen in der Gemeinde zukünftig 

keine anderen Flächen für eine beabsichtige Siedlungserweiterung zu Verfügung, soll diese 

Potentialfläche in Anspruch genommen werden. 
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M.S17 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobili-

sierung und unter Berücksichtigung der Hochwassersicherheit. 

In einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch 

weiterhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt. Im Falle der Realisierung einer Bauland-

widmung soll eine entsprechende Verkehrsanbindung ermöglicht werden. In weiterer Folge 

sind die erforderlichen Flächen zu sichern. 

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). Vor einer mögli-

chen Inanspruchnahme der Potentialfläche ist die Hochwassersicherheit im Bereich der 

westlichen bzw. südöstlichen Fläche zu prüfen. 

 

Z.S18 

Potentialflächen für Baulanderweiterung KG Porrau, 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Umwidmung im nördlichen Anschluss an 

das Siedlungsgebiet. 

Im Nordwesten der Ortschaft Porrau ist eine Fläche als Baulandarrondierung vorgesehen. 

Darüber hinaus bestehen derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen, die als Potentialfläche 

vorgesehen sind, falls keine anderen Flächen in der Ortschaft mehr zur Deckung des Be-

darfs an Siedlungsflächen gegeben sind. Da eine Erweiterung südlich der L 27 und nach 

Osten bzw. Westen nicht vorgesehen ist (siehe Siedlungsgrenzen der Gemeinde) und im 

Norden derzeit eine landwirtschaftliche Hofstelle besteht, bietet sich die ggst. Fläche als 

langfristig vorgesehene Potentialfläche für Baulanderweiterungen an. Der Bereich wäre 

durch die Erweiterung bestehender Verkehrsflächen einfach zu erschließen. Da derzeit kein 

weiterer Bedarf an Erweiterungsflächen absehbar ist, soll diese Fläche für eine Siedlungs-

entwicklung über den Zeithorizont des vorliegenden ÖEKs vorgesehen werden. 

Stehen in der Gemeinde zukünftig keine anderen Flächen für eine beabsichtige Siedlungs-

erweiterung zu Verfügung, soll diese Potentialfläche in Anspruch genommen werden. 

M.S18 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobili-

sierung. 

In einem ersten Schritt soll die Freihaltung für die Zwecke der Siedlungsentwicklung auch 

weiterhin gesichert werden. Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in 

Grünland-Freihaltefläche wird daher angestrebt.  

Im Widmungsfall muss der Bedarf geprüft und die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt 

werden. Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden 

(z.B. Vertragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). 
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5.2.2.4 Siedlungsgrenzen der Gemeinde 

Z.S19 

Siedlungsgrenzen im Gemeindegebiet Göllersdorf 

Vermeidung von Nutzungskonflikten und Sicherung des Landschaftsbildes bzw. naturräumli-

cher Gegebenheiten durch Siedlungsgrenzen in den Ortschaften der Gemeinde Göllersdorf. 

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Göllersdorf aus dem Jahr 1996 enthält für 

jede Ortschaft Festlegungen über Siedlungsgrenzen der Gemeinde. Diese wurden auf ihre 

Gültigkeit hin überprüft, gegebenenfalls aktualisiert und im vorliegenden Örtlichen Entwick-

lungskonzept übernommen. 

Siedlungsgrenzen der Gemeinde sind vor allem in jenen Bereichen festgelegt, die aufgrund 

ihrer naturräumlichen oder nutzungstechnischen Anforderungen freigehalten werden sollen. 

Dabei spielen die Land- und Forstwirtschaft (Wein-, Ackerbau, Waldflächen) aber auch die 

Erholung bzw. der Schutz von Beeinträchtigungen der Wohnnutzung durch Betriebsnutzung 

eine Rolle. Gleichzeitig sollen die Ortschaften in ihrer Kompaktheit sowie das Landschafts-

bild erhalten bleiben. 

M.S19 

Keine Baulandwidmung außerhalb der Siedlungsgrenze; Bei geänderten Grundlagen ist eine 

Erweiterung nur mit entsprechender Begründung zulässig; Sondernutzungen sind mit ent-

sprechender Begründung zulässig. 

Zur Sicherung der geordneten Entwicklung darf über die festgelegten Siedlungsgrenzen hin-

aus kein Bauland gewidmet werden, solange die Flächen der Siedlungserweiterungsgebiete 

nicht bereits genutzt sind und im Gemeindegebiet Bedarf für eine weitere Siedlungsentwick-

lung begründbar ist. Sondernutzungen sind von dieser Festlegung mit entsprechender Be-

gründung ausgenommen, wenn in den Ortschaften keine geeigneten Flächen zur Verfügung 

stehen.  

5.2.2.5 Umnutzungs- und Rückwidmungsbereiche 

Z.S20 

Umnutzung von Bauland-Agrargebiet, KG Eitzersthal Süd 

Immissionen der Landwirtschaftlichen Hofstelle auf das nördlich befindliche Wohnbauland 

widmungstechnisch prüfen. 

Im Süden der Ortschaft Eitzersthal bestehen Hintausbereiche der agrarisch geprägten Struk-

tur des Bereiches. Die anschließenden Flächen werden intensiv agrarisch bewirtschaftet. 

Weiter südlich befindet sich eine Landwirtschaftliche Hofstelle, die auch als solche gewidmet 

ist. Inmitten des im ÖEK als Hintausbereich festgelegten Gebietes besteht eine 0,29 ha gro-

ße Fläche, welche als Bauland-Agrargebiet im Flächenwidmungsplan festgelegt ist und nur 

zu einem Teil bebaut ist. Die restliche Fläche wird agrarisch genutzt.  

Ziel ist es, die Immissionen der südlich anschließenden Landwirtschaftlichen Hofstelle auf 

das ggst. unbebaute Wohnbauland zur prüfen. 
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M.S20 

Prüfen der Möglichkeit zur Umwidmung gemeinsam mit den Eigentümern.  

Bei Bedarf Herstellung eines entsprechenden Schutzes vor Immissionen der Landwirtschaft-

lichen Hofstelle bzw. Prüfung einer möglichen Umwidmung. 

Die Möglichkeiten einer Umwidmung soll gemeinsam mit den Eigentümern geprüft werden. 

Im Bedarfsfall soll zur Sicherstellung der vorgesehenen Nutzung (Wohnbauland) die Herstel-

lung erforderlicher Schutzmaßnahmen hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen durch die 

Landwirtschaftliche Hofstelle erfolgen (z.B. Widmung einer entsprechenden Abstandfläche). 

Werden die Flächen nicht für eine Nutzung im Sinne der Widmung benötigt, ist eine Rück-

widmung anzudenken. 

 

Z.S21 
Rückwidmung von Bauland-Agrargebiet, KG Bergau Südwest 

Mögliche Rückwidmung des Bauland-Agrargebietes an der Landesstraße L 1085a prüfen. 

Der Teilbereich des Grundstückes Nr. 830 (KG Bergau) ist bereits seit längerem als Bau-

land-Agrargebiet gewidmet. An diesem Standort wäre die Errichtung eines größeren land-

wirtschaftlichen Produktionsbetriebes vorgesehen gewesen. Da dieses Projekt mittlerweile 

nicht mehr weiterverfolgt wird und die ggst. Fläche eine größere Baulandreserve darstellt, 

soll eine Rückwidmung geprüft werden. 

M.S21 
Prüfen der Möglichkeit zur Umwidmung/Rückwidmung gemeinsam mit den Eigentümern; 

Rückwidmung in Grünland-Land- und Forstwirtschaft. 

Die Möglichkeiten einer Umwidmung bzw. Rückwidmung soll gemeinsam mit den Eigentü-

mern geprüft werden. Im Bedarfsfall sollen die Flächen entsprechend den angrenzenden 

Bereichen in Grünland-Land- und Forstwirtschaft rückgewidmet werden. 
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5.2.3 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 

5.2.3.1 Allgemeine Grundsätze zur Wirtschaftsentwicklung 

Z.W1 
Erhalten und Sichern bestehender Betriebe; Erweiterung bestehender Betriebe im Ortsgebiet 

bei Vereinbarkeit mit umgebenden Nutzungen. 

Im Gemeindegebiet von Göllersdorf bestehen zahlreiche Betriebe unterschiedlicher Bran-

chen (siehe Grundlagenforschung). Ziel der Gemeinde ist die Förderung, Erhaltung und der 

Ausbau bestehender Betriebe an ihrem Standort unter der Berücksichtigung der Vermeidung 

von potentiellen Nutzungskonflikten (z.B. Betriebsgebiet nahe Wohngebiet). 

M.W1 

Ausnutzen der vorhandenen Betriebsbaulandreserven; Berücksichtigen betrieblicher Erfor-

dernisse in der Flächenwidmungsplanung unter Vermeidung von Konflikten mit angrenzen-

den Nutzungen. 

Bei Bedarf sollen bestehende Betriebe durch eine entsprechende Berücksichtigung in der 

Örtlichen Raumplanung unter Bedachtnahme auf mögliches Konfliktpotential mit angrenzen-

den Nutzungen in ihrem Bestand gesichert werden. 

 

Z.W2 
Sichern der agrarischen Produktion; 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Produktionsvoraussetzungen. 

In jenen Bereichen, in denen eine landwirtschaftliche Nutzung stattfindet und auch in Zukunft 

als vorrangige Nutzung festgelegt ist, soll der Bestand gesichert und Flächenreserven zur 

Adaptierung der Betriebe im Flächenwidmungsplan berücksichtigt werden. Die Ansprüche 

dieser Betriebe sollen auch vor heranrückender Wohnbebauung in Form von Siedlungser-

weiterungen geschützt werden. Dadurch sollen Nutzungskonflikte vermieden werden. 

M.W2 

Prüfen von Nutzungsprioritäten; Freihalten der Hintausbereiche und der bevorzugten land-

wirtschaftlichen Produktionsflächen von anderen Nutzungen durch entsprechende Festle-

gungen im Entwicklungskonzept und Flächenwidmungsplan (Landwirtschaftlicher Hintausbe-

reich, Freihaltefläche). 

In den Bereichen, in denen landwirtschaftliche Betriebsstätten bestehen (siehe Plandarstel-

lung zur Grundlagenforschung des ÖEK), soll die Widmung Grünland-Land- und Forstwirt-

schaft abgesichert werden. Dort, wo Siedlungserweiterungen vorgenommen werden, soll ein 

ausreichender Abstand als Pufferfläche zu den landwirtschaftlichen Betriebsstätten, welche 

insbesondere im Hintausbereich vorherrschend sind, oder zu emittierenden und somit beein-

trächtigenden landwirtschaftlichen Nutzungen vorgesehen werden.  

Auf Flächen, auf denen eine landwirtschaftliche Nutzung mit landwirtschaftlichen Gebäuden 

gewünscht ist, kann die Widmung Grünland-Land- und forstwirtschaftliche Hofstelle errichtet 

werden, sofern die Kriterien für eine Hofstellenwidmung erfüllt sind. Auf den bereits gewid-

meten Hofstellen im Norden von Porrau und Süden von Eitzersthal soll entsprechend der 

Widmung die landwirtschaftliche Produktion unbeeinträchtigt bleiben. 
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In der Plandarstellung zum Entwicklungskonzept wurde die Sicherung von landwirtschaftli-

chen Hintausbereichen flächig dargestellt. Diese Bereiche sind bereits im Bestand als Hin-

tausbereiche (landwirtschaftliche Betriebsgebäude) genutzt bzw. werden intensiv agrarisch 

bewirtschaftet. Auf den gekennzeichneten Flächen soll grundsätzlich auch in Zukunft die 

Nutzung als Hintausbereich und als agrarisch bewirtschaftete Flächen Vorrang vor anderen 

Nutzungen haben. 

 

Z.W3 
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Versorgungsqualität (v.a. kurzfristiger Güter- und 

Dienstleistungen), insbesondere in den Haupt- und Nebenzentren. 

Ein wichtiges Ziel im Hinblick auf die Wirtschaft der Gemeinde ist die Aufrechterhaltung und 

Verbesserung der Versorgungsqualität. Diese ist, neben vereinzelten Einrichtungen in den 

Ortschaften, vor allem im Hauptort Göllersdorf gegeben und stellt eine Mindestversorgung 

für die dort ansässige Bevölkerung dar.  

M.W3 Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich. 

Mit klassischen Instrumenten der Raumplanung sind der Förderung von Nahversorgungsbe-

trieben Grenzen gesetzt. Es sind Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft zu setzen. 

 

Z.W4 Abgestimmte Betriebs- bzw. Industriegebietsentwicklung mit den Nachbargemeinden. 

Gemeinsam mit den Nachbargemeinden soll im Bedarfsfall eine abgestimmte Entwicklung 

von Betriebs- bzw. Industriegebieten erfolgen, sofern die positiven Rahmenbedingungen 

überwiegen und ökonomische Vorteile im Vordergrund stehen. Die Schaffung interkommuna-

ler Betriebs- oder Industriegebiete soll durch dieses Ziel möglich sein. Gemäß den Perspek-

tiven für die Hauptregionen (w.i.N-Strategie) liegt Göllersdorf an einer Entwicklungsachse, in 

der eine dynamische Entwicklung anzustreben ist und welche multifunktional weiterzuentwi-

ckeln ist. Gemäß dieser überörtlichen Vorgaben besitzt Göllersdorf ein hohes Potential für 

einen regionalen Betriebsstandort. 

M.W4 

Abstimmung und Berücksichtigung der Widmungsvorhaben im Bereich Industrie- und Ge-

werbe mit den Nachbargemeinden; Allenfalls abgestimmte Widmungsvorhaben unter Be-

rücksichtung der verkehrlichen Erschließbarkeit und Erstellung abgestimmter Nutzungskon-

zepte (interkommunale Betriebsgebiete). 

Im Bereich Industrie- und Betriebsgebietsentwicklung sollen Widmungsvorhaben mit den 

Nachbargemeinden abgestimmt werden, um ggf. positive Effekte für künftige Gewerbenut-

zungen zu erzielen. Dies könnte vor allem im Rahmen der Kleinregion „Land um Hollabrunn“ 

beispielsweise durch interkommunale Betriebsgebiete erfolgen. Eine Mitgliedschaft der Ge-

meinde Göllersdorf im Verein „Land um Hollabrunn“ ist dafür nicht zwingend erforderlich. 

Das Potential durch die Lage an einer Entwicklungsachse mit direktem Anschluss an die S 3 
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soll für die Entwicklung eines regionalen bzw. interkommunalen Betriebsstandortes genutzt 

werden. 

 

Z.W5 Stärkung des Branchenmix durch Ansiedlung von derzeit unterrepräsentierten Betrieben. 

Der Hauptort Göllersdorf bildet einen wichtigen Standort für Handel, Dienstleistung und Ge-

werbe. Um eine Durchmischung der Betriebsstruktur und ein vielfältiges Angebot anbieten zu 

können, sollen jene Betriebe angesiedelt werden, deren Branche in der Gemeinde unterrep-

räsentiert ist. 

M.W5 Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich. 

Mit klassischen Instrumenten der Raumplanung sind der Förderung der Ansiedlung von Be-

trieben unterschiedlicher Branchen Grenzen gesetzt. Es sind Maßnahmen im Bereich der 

Wirtschaft zu setzen.  

 

Z.W6 Mobilisierung von Betriebsbaulandreserven; räumliche Konzentration von Betrieben. 

Soweit möglich sind Betriebe von kommunaler bzw. regionaler Bedeutung auf bereits beste-

hendem Betriebsbauland (Betriebsbaulandreserven) anzusiedeln, wobei Erweiterungen im 

direkten Anschluss stattfinden sollen, um eine größtmögliche räumliche Konzentration inner-

halb des Gemeindegebietes zu erreichen.  

Betriebe, welche direkt im Ortsgebiet situiert sind, sollen in ihrem Bestehen gesichert, aber 

auch gegenüber der angrenzenden Wohnbevölkerung in ihrem Störpotential gering gehalten 

werden.  

M.W6 
Prüfen der Verfügbarkeit der Baulandreserven. 

Prüfen der Rückwidmung von derzeit nicht verfügbaren Baulandreserven. 

Durch eine gezielte Überprüfung der Verfügbarkeit (Gespräche mit den Grundeigentümern) 

oder der Möglichkeit einer Rückwidmung von derzeit nicht verfügbaren Reserven in dafür 

geeigneten Lagen (noch nicht aufgeschlossene Randlagen) soll die Aktivierung bzw. Reduk-

tion der Baulandreserven in den nächsten Jahren gezielt gefördert werden. 
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5.2.3.2 Stärkung des Hauptortes als Zentrum 

Z.W7 

Stärkung der Zentrumsfunktion von Göllersdorf; 

Attraktivierung, Verdichtung und Förderung von Handelseinrichtungen im Zentrum bzw. des-

sen Nahbereich. 

Die Funktion des Hauptortes Göllersdorf als Zentrum der Gemeinde soll gestärkt werden. 

Dies soll durch Beibehaltung und Forcierung von verdichteten Bauformen sowie durch wirt-

schaftliche Maßnahmen erreicht werden. Es ist beabsichtigt die zentralen Einrichtungen und 

Betriebe zu erhalten und zu stärken sowie die Ansiedlung von Handelseinrichtungen im 

Ortszentrum bzw. in Zentrumsnähe zu forcieren.  

M.W7 
Verdichtete Bauformen forcieren; Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich; Über-

legung einer Zentrumszone. 

Anzeige- und bewilligungspflichtige bauliche Veränderungen im Zentrum sollen möglichst in 

Abstimmung mit dem Ziel der Nachverdichtung geschehen. Mit klassischen Instrumenten der 

Raumplanung sind der Förderung der Ansiedlung von Betrieben unterschiedlicher Branchen 

Grenzen gesetzt. Es sind Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft zu setzen. Jegliche Maß-

nahmen sind im Hinblick auf eine mögliche Festlegung einer Zentrumszone zu treffen. 

 

Z.W9 

Nutzungsverflechtung zwischen dem Zentrum von Göllersdorf und geplantem Betriebsgebiet 

an der S 3 Weinviertler Schnellstraße; 

Vernetzung von Zentrum und Betriebsgebiet als Standort von Betrieben, Abstimmung der 

Nutzungen. 

Mit dem Ziel der Stärkung der Zentrumsfunktion des Hauptortes Göllersdorf und Überlegun-

gen einer Zentrumszone soll die Betriebsansiedelung in Abstimmung mit dem geplanten Be-

triebsgebiet an der S 3 Weinviertler Schnellstraße und dessen Standortentwicklung gesche-

hen. D.h. die Ansiedlung von Handelsbetrieben mit Angeboten des täglichen Bedarfs soll 

vermehrt im Zentrum erfolgen. Betriebe mit größeren Verkaufsflächen sollen Standorte im 

nördlichen Betriebsgebiet vorziehen. Traditionelle Betriebe im Zentrum sollen, soweit wirt-

schaftlich sinnvoll, erhalten werden. 

M.W8 
Nutzungsstruktur prüfen; vernetzte Maßnahmen zwischen Zentrum und geplantem Betriebs-

gebiet. 

Im Rahmen von Betriebsansiedelungen soll es zu vernetzten Maßnahmen zwischen Zentrum 

und geplantem Betriebsgebiet kommen. Die Ansiedelung soll entsprechend geplanter Nut-

zungen abgestimmt und forciert werden. 
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5.2.3.3 Betriebserweiterungsgebiete 

Im Zuge der Zielfestlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes zum Bereich Arbeit und 

Wirtschaft werden, aufbauend auf die Festlegungen im bereits seit 1996 rechtskräftigen Ört-

lichen Entwicklungskonzept, auf die Grundlagenforschung und die Zielfestlegungen der Ge-

meinde, Betriebserweiterungsgebiete in der Marktgemeinde Göllersdorf festgelegt.  

Bei diesen Erweiterungsgebieten handelt es sich um bevorzugte Erweiterungsgebiete auf-

grund der bestehenden Standort- und Lagefaktoren. 

Umwidmungen außerhalb dieser Erweiterungsgebiete stellen prima vista keinen Wider-

spruch zum ÖEK dar, sofern sie den Festlegungen des ÖEK nicht widersprechen. 

Allgemein kann zu allen im Örtlichen Entwicklungskonzept ausgewiesen Erweiterungsgebie-

ten Folgendes festgestellt werden: 

- Die natürliche Baulandeignung ist grundsätzlich gegeben. Standortgefahren gemäß 
§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch Hochwasser, 
Altlasten, etc.) liegen nicht vor bzw. sind derzeit nicht bekannt. Allenfalls erforderliche 
Schutzmaßnahmen sind im konkreten Widmungsfall auf ihre Erforderlichkeit zu prü-
fen. 

- Es bestehen keine Naturschutzgebiete oder Natura 2000 Gebiete im Nahbereich der 
Erweiterungsflächen (siehe dazu auch den Umweltbericht). 

- Ein Anschluss an die technische Ver- und Entsorgungsstruktur ist möglich.  

- Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht. 

 

Z.W9 

Erweiterungsfläche 1: Erweiterung Betriebsgebiet Göllersdorf: 

Erweiterungsgebiet östlich des bestehenden Betriebsgebietes nördlich des Ortszentrums 

zwischen Bahntrasse und L 1086; Vorrangig für mittel- bis großflächige, nicht zentrumsrele-

vante Nutzungen mit Konzentration auf ÖV-Verbindungen (Bahnanschluss). 

Nordöstlich der Bahntrasse im Anschluss des Bahnho-

fes befindet sich ein gewidmetes und bestehendes Be-

triebsgebiet, welches an ein großflächiges Industriege-

biet im Nordwesten anschließt. Ein großer Teil der Be-

triebsgebietsparzellen ist bebaut, es gibt jedoch noch 

einige Baulandreserven.  

Aufgrund der Lage des Gebietes (Bahnanschluss mög-

lich) und des geringen Konfliktpotentials mit anderen 

Nutzungen ist geplant, eine Erweiterung des Betriebs-

gebietes am gegenständlichen Standort durchzuführen. 

Es ist dies derzeit der einzige bestehende, erweite-
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rungsfähige Betriebsstandort in der Marktgemeinde Göllersdorf in dem Ausmaß. Eine Erwei-

terung ist in erster Linie in Richtung Südosten möglich. Das Gesamtausmaß der Flächen, die 

hier theoretisch zur Verfügung stehen, beträgt mehr als 11 ha. 

Beim gegenständlichen Gebiet handelt es sich um eine Erweiterungsfläche, die aufgrund 

ihrer Größe schrittweise umgesetzt werden kann. Das Entwicklungspotential der Fläche 

ergibt sich aus der funktionalen Zielsetzung für den Ortsteil (Betriebe) sowie der Lagegunst 

(Bahnanschluss, Betriebs-/Industriegebiet). Westlich von Göllersdorf ist im Anschluss an die 

S 3 Weinviertler Schnellstraße die Entwicklung eines Betriebsstandortes vorgesehen (siehe 

Z.W11). Die ggst. Erweiterung soll in Abstimmung damit erfolgen. Dabei soll am ggst. Stand-

ort vorrangig die Ansiedlung von mittel- bis großflächigen, nicht zentrumsrelevanten Nutzun-

gen und bahnaffinen Betrieben forciert werden. 

Lagegunst 

Die Erweiterungsfläche schließt direkt an das größte bestehende Be-

triebs- und Industriegebiet der Marktgemeinde Göllersdorf an. Durch die 

Nähe zum Bahnhof ist die Konzentration von bahnaffinen Betrieben mög-

lich. Es handelt sich hierbei um das einzige Betriebsgebiet mit möglichem 

Bahnanschluss in Randlage der Gemeinde. Die Verkehrsanbindung ist 

daher als sehr gut zu bezeichnen. Die L 1086 befindet sich in direktem 

Anschluss. Über diese ist in kurzer Distanz die S 3 Weinviertler 

Schnellstraße zu erreichen. Primär wird jedoch eine ÖV-Nutzung (Bahn-

anschluss) angestrebt. 

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt leicht in Richtung Nordosten an und ist 

aus geologischer Sicht unproblematisch. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Von Konflikten mit anderen 

Nutzungen ist nicht auszugehen. Die nächstgelegenen Wohngebiete sind 

durch die Bahntrasse von der Erweiterungsfläche getrennt. Durch das 

bestehende wie auch durch das geplante Betriebsgebiet verläuft eine 

unterirdische Erdgasleitung, die im Falle einer Widmung bzw. Bebauung 

zu berücksichtigen ist.  

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf der Fläche nicht vor. Beeinträchtigun-

gen auf umliegendes Wohnbauland können durch die räumliche Trennung 

des Betriebsgebietes von Wohngebieten durch die Bahn ausgeschossen 

werden. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 
Der Anschluss an bestehendes Bauland Betriebsgebiet ist gegeben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Kanalnetz und die Wasserleitung ist anschließend 

an den Bestand herstellbar. In Bezug auf die Kläranlage bestehen derzeit 

keine Engpässe. 

Verkehr 

Die Verkehrserschließung für das erweiterte Betriebsgebiet ist gegeben 

bzw. herstellbar, die Anbindung erfolgt zunächst über die L 1086. Weitere 

Anschlussstraßen sind im Bedarfsfall herzustellen, 

Naturschutz, Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 
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Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Waldflächen ist nicht gegeben, da kein Baumbestand gegeben ist. Nega-

tive Auswirkungen auf naturräumliche Besonderheiten können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Durch das bestehende Industrie- bzw. Betriebs-

gebiet und in weiterer Folge durch das geplante Betriebsgebet verläuft ein 

Wanderweg, dessen Verlauf jedoch nicht gestört wird und somit die Erho-

lungsfunktion nicht beeinträchtigt wird. 

Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete liegen nicht vor. Zwischen dem be-

stehenden Betriebsgebiet und der Erweiterungsfläche besteht ein wasser-

führender Graben, der im Falle einer Baulandwidmung zu berücksichtigen 

ist und gegebenenfalls Abstandsflächen bzw. eine Verrohrung vorzuse-

hen ist.  

Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit der Flächen ist derzeit noch nicht sichergestellt und soll 

mit den Grundstückseigentümern geklärt werden. 

Überörtliche Planungen 

Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht. Die Ent-

wicklung des Betriebsstandortes ist mit der geplanten Standortentwick-

lung eines Betriebsgebietes im Anschluss an die S 3 Weinviertler 

Schnellstraße (Z.W11) abzustimmen. 

 

M.W9 

Berücksichtigen betrieblicher Erfordernisse in der Flächenwidmungsplanung; Ökonomische 

Ausnutzung des Baulandes; Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Wid-

mungsart Grünland-Freihaltefläche; Widmen des Betriebsgebietes unter Berücksichtigung 

von Maßnahmen der Baulandmobilisierung; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfüg-

barkeit. 

Um die Ansiedlung von Betrieben zu begünstigen, sollen die betrieblichen Erfordernisse bei 

der Flächenwidmungsplanung wie bereits in der Vergangenheit berücksichtigt werden. Wei-

tere Maßnahmen, die nicht unmittelbar in den Bereich der Raumordnung fallen, können 

ebenfalls eingesetzt werden, um die Ansiedlung von Betrieben zu begünstigen (z.B. Informa-

tion, Beratung). Die ökonomische und flächensparende Ausnutzung des Baulandes soll be-

achtet werden.  

Der Baulandbedarf und die Verfügbarkeit der Flächen muss im Vorfeld sichergestellt werden. 

Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden (z.B. Ver-

tragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). 

Im Rahmen der Änderung des Flächenwidmungsplanes sind die erforderlichen Nachweise 

zur technischen Infrastruktur (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Ableitung der Ober-

flächenwässer) vorzulegen, um mögliche Kapazitätsengpässe schon im Vorfeld vermeiden 

zu können.  
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Z.W10 

Erweiterungsfläche 2: Erweiterung Betriebsgebiet Viendorf (Priorität I,II): 

Erweiterung nördlich des bestehenden Betriebsgebietes nördlich des Ortszentrums von 

Viendorf für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf; Vorrangig für bestehende Betriebe. 

Nördlich der Ortschaft von Viendorf besteht eine als 

Bauland-Betriebsgebiet gewidmete Fläche, welche 

durch einen Gewerbebetrieb bebaut ist. Um den Stand-

ort des Betriebes zu sichern und kurz- bis mittelfristig 

Erweiterungen des Gewerbestandortes zu ermöglichen, 

ist eine Vergrößerung des Betriebsgebietes nach Nor-

den vorgesehen. 

Die Erweiterungsfläche ist vorrangig für bestehende 

Betriebe in einem geringen Flächenausmaß (rund 

3,38 ha) vorgesehen. Großflächige Betriebsansiedlun-

gen sollen im Hauptort sowie langfristig an einem neu 

zu entwickelnden Betriebsstandort zwischen Göllersdorf und Eitzersthal erfolgen.  

Lagegunst 

Die Erweiterungsfläche schließt direkt an ein Betriebsgebiet der Ortschaft 

Viendorf an und liegt in großzügigem Abstand zu Wohngebieten im Sü-

den. Die Verkehrsanbindung ist bereits durch die L 1066 gegeben. Die 

Fläche dient vorrangig der Erweiterung und Ansiedlung bestehender Be-

triebe im Ort.  

Topographie, Boden, 

Untergrund 

Das gegenständliche Areal steigt gering in Richtung Nordwesten an und 

ist aus geologischer Sicht unproblematisch. 

Nutzungsvergangenheit, 

Nutzungskonflikte 

Die gegenständliche Fläche wird derzeit – ebenso wie in der Vergangen-

heit – als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Von Konflikten mit anderen 

Nutzungen ist nicht auszugehen. Die nächstgelegenen Wohngebiete sind 

über 350 m entfernt. Im Örtlichen Entwicklungskonzept ist zwischen den 

bestehenden bzw. geplanten Wohngebieten und dem ggst. Betriebsgebiet 

eine Siedlungsgrenze der Gemeinde festgelegt. Diese soll das Heranrü-

cken von Wohnbebauung in Richtung Betriebsgebiet verhindern, stellt 

jedoch keinen Widerspruch zur geplanten Erweiterung dar. 

Natürliche Bauland-

eignung, Emissionen / 

Immissionen 

Die natürliche Baulandeignung ist gegeben. Standortgefahren gemäß 

§ 15 Abs. 3 des NÖ Raumordnungsgesetzes (z.B. Gefährdung durch 

Hochwasser, Altlasten) liegen auf der Fläche nicht vor. Beeinträchtigun-

gen auf umliegendes Wohnbauland können durch die räumliche Trennung 

des Betriebsgebietes von Wohngebieten ausgeschossen werden. 

Anschluss an Sied-

lungsgebiet 
Der Anschluss an bestehendes Bauland Betriebsgebiet ist gegeben. 

Anschluss an techni-

sche Infrastruktur 

Ein Anschluss an das Kanalnetz und die Wasserleitung ist anschließend 

an den Bestand herstellbar. In Bezug auf die Kläranlage bestehen derzeit 

keine Engpässe. 

Verkehr 
Die Verkehrserschließung für das erweiterte Betriebsgebiet ist bereits 

über die L 1066 gegeben. 

Naturschutz, Ein Natura 2000 Gebiet ist nicht betroffen. Andere Naturschutz- oder 
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Landschaftsschutz, 

Gewässerschutz 

Landschaftsschutzgebiete liegen nicht vor. Die Beeinträchtigung von 

Waldflächen ist nicht gegeben, da kein Baumbestand gegeben ist. Nega-

tive Auswirkungen auf naturräumliche Besonderheiten können ebenfalls 

ausgeschlossen werden. Der entlang der L 1066 verlaufende Wanderweg 

wird nicht beeinträchtigt. Wasserwirtschaftliche Schutzgebiete liegen nicht 

vor. Gewässer werden nicht berührt. 

Verfügbarkeit Die Verfügbarkeit der Flächen ist gegeben. 

Überörtliche Planungen Ein Widerspruch zu überörtlichen Festlegungen besteht nicht.  

 

M.W10 

Berücksichtigen betrieblicher Erfordernisse in der Flächenwidmungsplanung; Ökonomische 

Ausnutzung des Baulandes; Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Wid-

mungsart Grünland-Freihaltefläche; Widmen des Betriebsgebietes unter Berücksichtigung 

von Maßnahmen der Baulandmobilisierung; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfüg-

barkeit. 

Um die Ansiedlung von Betrieben zu begünstigen, sollen die betrieblichen Erfordernisse bei 

der Flächenwidmungsplanung wie bereits in der Vergangenheit berücksichtigt werden. Wei-

tere Maßnahmen, die nicht unmittelbar in den Bereich der Raumordnung fallen, können 

ebenfalls eingesetzt werden, um die Ansiedlung von Betrieben zu begünstigen (z.B. Informa-

tion, Beratung). Die ökonomische und flächensparende Ausnutzung des Baulandes soll be-

achtet werden.  

Der Baulandbedarf und die Verfügbarkeit der Flächen muss im Vorfeld sichergestellt werden. 

Zu diesem Zweck sollen Maßnahmen der Baulandmobilisierung getroffen werden (z.B. Ver-

tragsraumordnung gemäß § 16a des NÖ Raumordnungsgesetzes). 

Im Rahmen der Änderung des Flächenwidmungsplanes sind die erforderlichen Nachweise 

zur technischen Infrastruktur (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Ableitung der Ober-

flächenwässer) vorzulegen, um mögliche Kapazitätsengpässe schon im Vorfeld vermeiden 

zu können. 
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5.2.3.4 Standortentwicklung Betriebsgebiet 

Z.W11 

Standortentwicklung Betriebsgebiet an der Anschlussstelle der S 3 Weinviertler Schnellstra-

ße, KG Göllersdorf West 

Ausnutzung der Standortgunst durch Ansiedlung von Betrieben mit Konzentration auf den 

MIV (Anschlussstelle S 3 Weinviertler Schnellstraße). Schaffung von Anreizen für die Ansied-

lung und Verwertung der Flächen durch Umwidmung in ein Betriebsgebiet im Rahmen eines 

konkreten Projektes. 

Im Westen von Göllersdorf bestehen im Anschluss an 

die Anbindung an die S 3 Weinviertler Schnellstraße 

weitläufige Flächen, welche derzeit landwirtschaftlich 

genutzt sind. Durch die Lage an der S 3 Weinviertler 

Schnellstraße und der Landesstraße B 19 sowie die 

direkte Anbindung an das überregionale Straßennetz 

ergibt sich für die Flächen eine besondere Lagegunst, 

die langfristig für einen Betriebsstandort genutzt werden 

soll. 

Im Rahmen der Perspektiven für die Hauptregionen (w.i.N-Strategie) wird der Bereich ent-

lang der S 3 als Entwicklungsachse festgelegt. Diese soll auch zukünftig eine dynamische 

Entwicklung erfahren und die Achse multifunktional weiterentwickelt werden. Der ggst. Be-

reich liegt direkt an dieser Entwicklungsachse und im direkten Anschluss an die Anschluss-

stelle der S 3. Das ggst. Ziel verfolgt daher die Zielsetzungen überörtlicher Planungen. 

Da sich die Flächen daher grundsätzlich durch ihre Lage gut für eine Betriebsgebietsentwick-

lung eignen und der verkehrliche Anschluss der Flächen durch den Ausbau der 

Schnellstraße S 3 Weinviertler Schnellstraße zukünftig noch verbessert wird, soll der Stand-

ort langfristig für die Betriebsansiedlung entwickelt werden. Es ist dies die einzige Anbindung 

an die S 3 Weinviertler Schnellstraße und Kreuzung mit einer weiteren regional bedeutenden 

Straße (B 19) in der Gemeinde, an der ein derartiges Flächenpotential gegeben ist. Das Ge-

samtausmaß der Flächen, die hier theoretisch zur Verfügung stehen, beträgt knapp 13 ha. 

Beim gegenständlichen Gebiet handelt es sich um eine Fläche, die aufgrund ihrer Größe 

schrittweise umgesetzt werden kann. Das Entwicklungspotential der Fläche ergibt sich aus 

der Lagegunst (im Anschluss an die S 3 Weinviertler Schnellstraße, beidseitig Landesstraße 

B 19, Entfernung zu Wohngebieten). Die Entwicklung des Standortes soll in Abstimmung mit 

den bestehenden Betriebsgebieten (vor allem im Nordosten von Göllersdorf) erfolgen. Dabei 

soll am ggst. Standort vorrangig die Ansiedlung von Betrieben mit Konzentration auf den 

Individualverkehr forciert werden, wohingegen im nordöstlichen Betriebsgebiet die bahnaffi-

nen Betriebe anzusiedeln sind. 

Da im Vorfeld einer möglichen Entwicklung eines Betriebsstandortes im ggst. Gebiet der Be-

darf an Betriebsgebietsflächen an der S 3 Weinviertler Schnellstraße, die Ansiedlungsbereit-

schaft von Betrieben sowie die Verfügbarkeit der Flächen sichergestellt werden soll, wird im 

Örtlichen Entwicklungskonzept hierfür die „Standortentwicklung Betriebsgebiet“ vorgesehen.  
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M.W11 

Anreize für Betriebsansiedelung schaffen; Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Be-

reich; Erarbeitung eines Erschließungs- und Parzellierungskonzeptes; Schrittweise Umset-

zung durch bedarfsabhängige Widmung. 

Mit klassischen Instrumenten der Raumplanung sind der Förderung von Betriebsansiedelun-

gen Grenzen gesetzt. Maßnahmen, die nicht unmittelbar in den Bereich der Raumordnung 

fallen, sollen eingesetzt werden, um die Ansiedlung von Betrieben zu begünstigen (z.B. In-

formation, Beratung). 

Die vorgesehene Betriebsentwicklung ist im Rahmen eines Gesamtkonzeptes (Erschlie-

ßungs- und Parzellierungskonzept) zu erarbeiten. Demgemäß kann eine schrittweise Umset-

zung der Entwicklung des Betriebsstandortes erfolgen. Eine Umwidmung ist bedarfsabhän-

gig entsprechend dem Gesamtkonzept vorzunehmen. 
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5.2.3.5 Umnutzungsgebiet 

Z.W12 

Umnutzung der als Altstoffsammelzentrum gewidmeten Fläche in Bauland-Betriebsgebiet, 

KG Göllersdorf West 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Einbeziehung der als Ga-ASZ gewidmeten 

Fläche ins angrenzende Betriebsgebiet an der Tullner Straße. 

Im Bereich des Sportplatzes im Südwesten des Ortszentrums von Göllersdorf an der S 3 

Weinviertler Schnellstraße war die Errichtung eines Altstoffsammelzentrums geplant. Daher 

ist beim Grundstück Nr. 653/2 eine rund 0,32 ha große Fläche als Grünland-

Abfallbehandlungsanlagen-Altstoffsammelzentrum (Ga-ASZ) gewidmet.  

Im Zuge der Neuerrichtung des Bauhofes im Bereich des Industriegebietes nördlich des 

Zentrums wurde, um Synergieeffekte auszunutzen, das Allstoffzentrum am Bauhof an der 

Industriestraße situiert. Die ehemals für ein Altstoffsammelzentrum vorgesehene Fläche im 

Südwesten blieb daher ungenutzt und soll nun einer Nutzung zugeführt werden. 

Die ggst. Fläche wird im Norden durch eine öffentliche Verkehrsfläche vom dort befindlichen 

Betriebsgebiet getrennt. Im Westen grenzt die S 3 Weinviertler Schnellstraße an. Im Nordos-

ten befindet sich der Sportplatz (Grünland-Sportstätten) und im Süden Grünland-Land- und 

Forstwirtschaft. Der südliche Rand des Sportplatzes liegt in einer Senke und weist eine star-

ke Geländekante mit Bäumen und Büschen auf, die eine Abschirmung zur ggst. Fläche dar-

stellt und somit eine räumliche Trennung der beiden Bereiche bewirken. Eine Erweiterung 

des Sportplatzes ist daher nicht vorgesehen. 

Das Areal ist grundsätzlich für eine Bebauung geeignet, ist eben und die Verfügbarkeit ist 

sichergestellt. Das nördlich befindliche Betriebsgebiet ist bereits zum Großteil bebaut. Da die 

für das Altstoffsammelzentrum vorgesehene Fläche in unmittelbarem Anschluss daran liegt, 

ist die Einbeziehung der ggst. Fläche ins Betriebsgebiet geplant. Es wird eine Umnutzung 

des Altstoffsammelzentrums in Bauland-Betriebsgebiet angestrebt. 

M.W12 
Prüfen der Möglichkeit zur Umwidmung gemeinsam mit den Eigentümern.  

Bei Bedarf Umwidmung entsprechend der geplanten Nutzung (Bauland-Betriebsgebiet). 

Die Möglichkeiten einer Umwidmung soll gemeinsam mit den Eigentümern geprüft werden. 

Im Bedarfsfall soll die Umwidmung der Flächen entsprechend der geplanten neuen Nutzung 

(Bauland-Betriebsgebiet) unter Berücksichtigung erforderlicher Schutzmaßnahmen hinsicht-

lich möglicher Beeinträchtigungen auf den Sportplatz erfolgen.  
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5.2.4 NATURRAUM UND UMWELT 

5.2.4.1 Landschaftsbild 

Z.N1 Erhalten der das Landschaftsbild prägenden Weinbauflächen. 

Die das Landschaftsbild bestimmenden großflächig zusammenhängenden Weinbauflächen 

sollen als prägende Elemente erhalten werden. Hierbei sind insbesondere Sichtbeziehungen 

von Siedlungsentwicklung in Richtung Weinbauflächen freizuhalten und der Zugang zu den 

Grünlandbereichen zu sichern. 

M.N1 Freihalten der Flächen von jeglicher Bebauung. 

Vor allem die großflächig zusammenhängenden Weinbauflächen nördlich von Göllersdorf 

bzw. Großstelzendorf Richtung Hunds- und Hochberg und wichtige Sichtachsen sollen von 

jeglicher Verbauung freigehalten werden.  

5.2.4.2 Ökologisch wertvolle Flächen 

Z.N2 Aufrechterhaltung der Leitfunktionen des Waldes und allgemeine Erhaltung der Waldflächen. 

Im Norden des Gemeindegebietes von Göllersdorf erstrecken sich Waldflächen, welche ihrer 

Waldfunktion nach im Waldentwicklungsplan (WEP) mit einer Nutzfunktion festgelegt sind. 

Die Waldflächen sollen in ihrer Nutzfunktion zukünftig erhalten werden.  

M.N2 Vermeidung flächenintensiver Beanspruchung der Forstflächen. 

Die Waldflächen im Norden des Gemeindegebietes sollen nachhaltig gesichert werden. Da-

her soll es zu keiner flächenintensiven Beanspruchung der Forstflächen kommen und das 

Gebiet weiterhin von großflächiger Bebauung freigehalten werden.  

Im Bereich der Waldflächen ist teilweise Potential für Energiegewinnung aus Windkraft ge-

geben. Eine Nutzung alternativer Energieträger im speziellen durch Windräder steht grund-

sätzlich nicht im Widerspruch zur Festlegung des WEP als Nutzwaldflächen, da es hierbei zu 

keiner flächenintensiven Beanspruchung des Waldes kommt. Im Rahmen eines konkreten 

Projektes ist Kontakt mit der Bezirksforstinspektion aufzunehmen. 

 

Z.N3 
Nachnutzung der Materialgewinnungsstätte in der KG Göllersdorf definieren, mögliche Rekul-

tivierung prüfen. 

Nördlich des Betriebs- bzw. Industriegebietes von Göllersdorf befindet sich ein Material-

Abbaugebiet. Nach erfolgtem Abbau ist eine Nachnutzung zu definieren bzw. die Rekultivie-

rung der Flächen zu prüfen und anzustreben. 
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M.N3 Rekultivierung und Nutzung als Teil des Naherholungsraumes anstreben. 

Die abgebauten Materialstätten sollen rekultiviert und als Teil des Naherholungsraumes in 

Verbindung mit den umliegenden Grünbereichen (Weinbauflächen) genutzt werden. Die Be-

reiche könnten somit der Erholung der Bevölkerung zugänglich gemacht werden bzw. der 

Abschirmung des südlich angrenzenden Betriebs- bzw. Industriegebietes dienen. 

5.2.4.3 Freihaltebereiche und Grünraumvernetzung 

Z.N4 
Freihaltung und Vernetzung der landschaftsbildprägenden und ökologisch wertvollen Flä-

chen. 

Wie bereits in den Zielen betreffend das Landschaftsbild und die ökologisch wertvollen Flä-

chen formuliert, ist das Ziel der Gemeinde, weite Teile des Gebietes von Bebauung freizuhal-

ten und für die Bevölkerung zugänglich zu machen. Diese Bereiche sollen zukünftig erhalten 

und miteinander vernetzt werden. Dazu werden im ÖEK Grünzüge zur Freihaltung und Grün-

raumvernetzung festgelegt. Die Erhaltung bzw. Verbesserung der Grünzüge zwischen den 

Ortschaften soll vor allem zur Wahrung der Lebensqualität und zur Abschirmung gegenüber 

möglicher Störeinflüsse dienen. 

M.N4 
Freihalten von Bebauung (Wohnnutzung); Sichern spezieller Grünlandbereiche durch das 

Festlegen entsprechender Widmungen (z.B. Grüngürtel). 

Die Bereiche sind von Bebauung freizuhalten. Die bestehenden landschaftlichen Strukturen 

sind durch Festlegung einer entsprechenden Widmung zu sichern und nach Möglichkeit zu 

vernetzen. 

 

Z.N5 
Vernetzung von innerörtlichen mit umliegenden Frei- und Grünräumen durch Grünachsen 

und die Gestaltung von Straßenzügen und Wegeverbindungen.. 

Das Ziel ist eine Vernetzung der innerörtlichen Grünräume mit den umliegenden Freihaltebe-

reichen durch Grünachsen und durch die Gestaltung von Straßenzügen und Wegeverbin-

dungen.  

M.N5 
Lückenschluss bestehender Straßenraumgestaltung; Grünraumgestaltung in Siedlungserwei-

terungsgebieten. 

Auf Basis vorhandener Alleen, Baumreihen und sonstigen Grünstreifen entlang von Straßen-

zügen ist bei (zukünftigen) Straßenraumgestaltungen die Begrünung von Straßenzügen an-

zustreben. Eine Straßenraumgestaltung ist besonders entlang der Ortsdurchfahrt des 

Hauptortes Göllersdorf sowie an der südöstlichen Ortseinfahrt von Großstelzendorf zu forcie-

ren. Weiters soll bei Siedlungserweiterungsgebieten der Grünraumgestaltung und  

-vernetzung Rechnung getragen werden.  
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Z.N6 
Freihaltebereiche zum Schutz angrenzender Nutzungen  

Vermeidung von Intensivnutzung bzw. Intensivtierhaltung bei möglicher Umwidmung. 

Die ggst. Fläche befindet sich im Nahbereich von Nut-

zungen, die im Falle einer Umwidmung geschützt wer-

den sollen. Der Freihaltebereich liegt in der KG Porrau 

am nördlichen Siedlungsrand zwischen dem gewidme-

ten Wohnbauland und einer landwirtschaftlichen Hof-

stelle. Die Flächen stellen langfristig gesehen mögliche 

Erweiterungsflächen des landwirtschaftlichen Betriebes 

dar, auf denen jedenfalls eine Intensivnutzung bzw. In-

tensivtierhaltung vermieden werden soll, um angren-

zende Nutzungen zu schützen. 

M.N6 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihalteflä-

che und Vermeidung von Widmungen für Intensivnutzungen bzw. Intensivtierhaltung; Prü-

fung der Auswirkungen geplanter Nutzungen im Falle einer Umwidmung unter verstärkter 

Berücksichtigung möglicher Nutzungskonflikte. 

Die Freihaltung der Flächen von jeglicher Bebauung soll auch weiterhin gesichert werden. 

Die Umwidmung von Grünland-Land- und Forstwirtschaft in Grünland-Freihaltefläche wird 

daher angestrebt. Im Falle der Realisierung einer Umwidmung sind auf den Flächen ver-

stärkt mögliche Nutzungskonflikte zu prüfen. 
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5.2.5 FREIZEIT UND ERHOLUNG, TOURISMUS 

Da die Teilbereiche Naturraum und Umwelt sowie Freizeit und Erholung, Tourismus in vielen 

Bereichen sehr eng miteinander verbunden sind, sind die festgelegten Ziele nur unter Rück-

sichtnahme auf den Teilbereich Naturraum und Umwelt und die dort formulierten Entwick-

lungsziele realisierbar. Somit stehen nachfolgende Zielformulierungen in starkem Konnex 

zum Thema Naturraum und Umwelt. 

5.2.5.1 Sport-, Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

Z.E1 
Sicherung der Funktion der Wald- und Weinbauflächen als Naherholungsraum, Erhaltung 

und Pflege vorhandener Freizeit- und Erholungseinrichtungen. 

Die Weinbauflächen und Waldflächen von Göllersdorf sind Bestandteil des Freizeit- und Er-

holungsraums in der Gemeinde. Daher sollen diese neben der Sicherstellung ihrer Nutzfunk-

tion auch für die Naherholung durch Bestandssicherung der Wanderwege gesichert werden. 

Überdies sollen die vorhandenen Freizeit- und Erholungseinrichtungen erhalten und gepflegt 

werden. 

M.E1 
Pflege der bestehenden Freizeit- und Erholungseinrichtungen; Vermeidung anderwärtiger 

Beanspruchung der Flächen. 

Die bestehenden Sport- und Freizeiteinrichtungen sind entsprechend zu warten und zu pfle-

gen. Weiters soll es zu keiner flächenintensiven Beanspruchung der Flächen entgegen ihrer 

Funktion als Sport-, Freizeit- und Erholungsraum kommen und das Gebiet weiterhin von 

großflächiger Bebauung freigehalten werden. 

Im Bereich der Waldflächen ist teilweise eine Potentialfläche für Windkraftanlagen gegeben. 

Eine Nutzung alternativer Energieträger im speziellen durch Windräder steht grundsätzlich 

nicht im Widerspruch zur Naherholungsfunktion des Waldes, da es hierbei zu keiner flächen-

intensiven Beanspruchung des Waldes kommt.  

 

Z.E2 

Erhaltung und Ausbau des bestehenden Sport- und Freizeitangebots. 

Erhaltung der Sporteinrichtungen im Haupt- und in den Nebenzentren sowie in der 

KG Eitzersthal; Erhaltung touristischer Einrichtungen. 

Aufgrund des angestrebten Bevölkerungs- und Siedlungswachstums in Göllersdorf ist mit 

einem erhöhten Bedarf an Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Einzugsbereich der Gemein-

de zu rechnen. Das bestehende Freizeit- und Sportangebot soll daher in Verbindung mit tou-

ristischen Einrichtungen erhalten und ausgebaut werden.  

M.E2 

Erhaltung der Sportplätze; Erhaltung des Golfclubs Schönborn, der Pferdehaltung Deninger; 

Im Bedarfsfall Festlegung einer entsprechenden Fläche für die Erweiterung der Sportstätten; 

Konfliktträchtige Nutzungen im Nahbereich vermeiden. 

Die Erhaltung und der Ausbau des bestehenden Golfclubs Schönborn als multifunktionaler 

Standort für Tourismus, Sport und Kultur soll durch Vermeidung flächenintensiver Beanspru-
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chung im Nahbereich und Förderung der Entwicklung entsprechender Einrichtungen am 

Standort erreicht werden.  

Die Erhaltung und Entwicklung des Standorts des Reitstalls bzw. der Pferdekoppel der Pfer-

dehaltung Deninger südlich von Göllersdorf soll durch Schaffung notwendiger Erweiterungs-

flächen und Vermeidung von gegensätzlichen Nutzungen gewährleistet werden. Eine mögli-

che Erweiterung des Angebots an Sport- und Freizeiteinrichtungen soll auf der bestehenden 

Fläche bzw. im Anschluss der Einrichtungen erfolgen. Bei Bedarf soll die entsprechende 

Widmung Grünland-Sportstätten bzw. Bauland-Sondergebiet erweitert/festgelegt werden. 

 

Z.E3 
Erhalten und Ausbauen von innerörtlichen Freizeit- und Erholungsräumen in bestehenden 

Siedlungsgebieten bzw. in Siedlungserweiterungsgebieten. 

Das Angebot an Spiel- Sport- und Freiflächen soll in einem ersten Schritt an den bestehen-

den Standorten gesichert werden. Neue Standorte sind durch Sicherung von entsprechen-

den Freiflächen und die Gestaltung des öffentlichen Raumes nach Bedarf und Möglichkeit zu 

entwickeln. 

M.E3 
Bei Bedarf Erweiterung des bestehenden Angebots an Kinderspielplätzen und Sportplätzen; 

Sichern von entsprechenden Flächen. 

Ausweitung und Anpassung des Angebotes vorrangig auf den bereits bestehenden Standor-

ten. Bestehende Einrichtungen sind entsprechend zu warten und zu pflegen. Weiters soll bei 

Siedlungserweiterungsgebieten dem ausreichenden Angebot an Kinderspiel- und Sportplät-

zen Rechnung getragen werden. Bei Kapazitätsengpässen sind neue Standorte auf ihre Eig-

nung entsprechend zu prüfen und abzusichern. 

5.2.5.2 Freizeitgebundenes Wegenetz 

Z.E4 
Erhalten und Ausbauen des bestehenden Rad- und Wanderwegenetzes; Lückenschluss im 

Radwegenetz. 

Das freizeitgebundene Rad- und Wanderwegenetz hat für den Naherholungsraum der Ge-

meinde eine besondere Bedeutung. Daher sind die Erhaltung und der Ausbau dieser Struk-

turen ein wesentliches Ziel der Gemeinde. 

M.E4 
Erhalten von Wegstrukturen; Ausbau fehlender Rad- und Wanderwege bzw. Radrouten; Be-

schildern der Routen. 

Fußwege und Radwege/Radrouten zwischen den Katastralgemeinden bzw. zwischen den 

Weinbau- und Waldflächen und wichtigen Freizeit- und Tourismuseinrichtungen sind ent-

sprechend zu warten und zu pflegen bzw. auszubauen, um zur Verbesserung der Wohl-

fahrtsfunktion beizutragen. 
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5.2.5.3 Tourismus 

Z.E5 
Vermarktung und Abstimmung auf das regionale Tourismusangebot. Sichern der touristi-

schen Potentiale. 

Der regionale Tourismus soll forciert und das kommunale touristische Angebot daran ange-

passt werden. Gleichzeitig sind die örtlichen touristischen Einrichtungen (Golfclub Schloss 

Schönborn, Reitstall, Kreisgraben, Kellergassen) zu sichern und auszubauen. Im ÖEK der 

Gemeinde Göllersdorf sind daher die wichtigsten touristischen Einrichtungen als solche defi-

niert. 

M.E5 
Ausbau der touristischen Freizeit- und Erholungsfunktion in Abstimmung mit den Nachbar-

gemeinden. Stärken der kommunalen touristischen Potentiale. 

Der Ausbau der touristischen Freizeit- und Erholungsfunktion (Wandern, Rad fahren, Reiten, 

Golfen, etc.) soll in Kooperation mit den Nachbargemeinden geschehen. Dazu ist weiters die 

Stärkung der eigenen touristischen Potentiale (Golfclub Schloss Schönborn, Reitstall, Kreis-

graben, Kellergassen) zu verfolgen. Die Erhaltung der Einrichtungen ist besonders im Bezug 

auf die Kellergassen zu forcieren.  

Das Schloss Schönborn soll gemeinsam mit dem Golfclub als multifunktionaler Standort für 

Tourismus, Sport und Kultur weiterentwickelt werden. Der Reitsportbetrieb Deninger hat mit 

seiner Funktion als Standort für Freizeit und Sport ebenfalls touristische Bedeutung. Die 

Kreisgrabenanlage Gfletzgraben zwischen der KG Bergau und der KG Porrau gilt als touris-

tisches Potential und ist vor allem als solches zu vermarkten. 
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5.2.6 VERKEHR 

5.2.6.1 Allgemeine Grundsätze zur Verkehrsentwicklung 

Z.V1 Entwicklungen im Individualverkehr mit dem Ziel der Vermeidung von Nutzungskonflikten. 

Bei der Planung von Maßnahmen zur Entwicklung des Individualverkehrs soll die Vermei-

dung von Nutzungskonflikten im Vordergrund stehen. 

M.V1 Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch Immissionen vermeiden. 

Entwicklungsmaßnahmen im Individualverkehr sollen in einer Art und Weise erfolgen, dass 

Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch Immissionen auszuschließen sind.  

5.2.6.2 Individualverkehr 

Z.V2 

Verbesserung der verkehrlichen Erschließung im Bereich der S 3 Weinviertler Schnellstraße; 

Berücksichtigung überörtlicher Verkehrsplanungen; Einhaltung von Abständen zur S 3 Wein-

viertler Schnellstraße. 

Das Gemeindegebiet von Göllersdorf wird durch die überregionale Verkehrsachse der S 3 

Weinviertler Schnellstraße durchzogen. Diese unterteilt sich in drei Abschnitte. Der südlichs-

te von Stockerau bis Hollabrunn Süd führt an Göllersdorf vorbei. Die S 3 Weinviertler 

Schnellstraße wurde zwischen 2008 und 2009 wechselweise auf 2+1 Fahrstreifen ausge-

baut. Zwischen Göllersdorf und Großstelzendorf existiert jedoch noch ein ca. 2 km langer 

unausgebauter Abschnitt, für welchen jedoch ein 3-stufiger Straßenausbau vorgesehen ist.  

Die Landesstraße B 19 mündet bei Göllersdorf in die S 3 Weinviertler Schnellstraße und 

stellt eine Verbindung in die Bezirke Korneuburg, Tulln und Sankt Pölten (Land) sowie zur 

S 5 Stockerauer Schnellstraße bei Tulln und zur A 1 Westautobahn bei St. Christophen dar.  

Es ergibt sich somit ein wichtiger Knotenpunkt in der Gemeinde, dessen Funktion erhalten 

und ausgebaut werden soll. Dabei sollen die überörtlichen sowie örtlichen Interessen be-

rücksichtigt werden. 

M.V2 
3-stufiger Straßenausbau der S 3 Weinviertler Schnellstraße; Freihalten der Flächen beidsei-

tig der S 3 als Abstandsfläche. 

Im nördlichen Teilstück der S 3 Weinviertler Schnellstraße in der Gemeinde Göllersdorf ist 

bereits ein 3-stufiger Straßenausbau geplant. Um die örtlichen Interessen zu wahren und 

Beeinträchtigungen auf umliegende Siedlungsgebiete zu vermeiden, wird im Örtlichen Ent-

wicklungskonzept eine Abstandsfläche zu unbebauten Flächen (im Bereich des Ausbaus 

beidseitig) entlang der S 3 Weinviertler Schnellstraße festgelegt. Diese Bereiche sind frei von 

Wohnbaulandwidmungen zu halten.  

Weiters soll unter Einbeziehung von örtlichen und überörtlichen Interessen (Lage entlang 

einer Entwicklungsachse der S 3 gemäß Perspektiven für die Hauptregionen) auf den Flä-
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chen im Bereich der Anschlussstelle der S 3 Weinviertler Schnellstraße und Kreuzungsstelle 

mit der Landesstraße B 19 ein Betriebsstandort entwickelt werden. Der Standort erweist sich 

aufgrund der hohen Qualität des Verkehrsanschlusses, aber auch aufgrund von ausreichen-

den Abständen zu Wohnbauland und des gegebenen Flächenausmaßes als am besten ge-

eignet. Mögliche neue Anschlüsse sowie ein Ausbau der vorhandenen Kreuzung sind zu 

prüfen. Erforderlichenfalls sind entsprechende Flächen durch Berücksichtigung in der Flä-

chenwidmung zu sichern. 

5.2.6.3 Öffentlicher Verkehr 

Z.V3 Erhaltung und nach Möglichkeit Verbesserung des Angebots im öffentlichen Verkehr (ÖV). 

Die bestehenden ÖV-Verbindungen der Bahn und der regionalen Buslinien sollen gesichert 

und nach Möglichkeit verbessert werden. Möglichkeiten dazu sind zu prüfen. 

M.V3 

Erhaltung und potentieller Ausbau des Bahnhofes und der Park&Ride-Anlage; Sicherung von 

Eisenbahn- und Busverbindungen zu wichtigen Zentren; Mögliche Maßnahmen zur Verbes-

serung setzen. 

Die Versorgungsqualität der Gemeinde im öffentlichen Verkehr soll aufrecht erhalten und 

möglichst ausgebaut werden. Dazu soll die Gemeinde nach Möglichkeit die Erhaltung des 

Takts der ÖV-Verbindungen vor allem am Bahnhof Göllersdorf sicherstellen.  

Weiters sind die bestehenden innerörtlichen Busverbindungen und Bushaltestellen möglichst 

aufrechtzuerhalten. Durch Prüfen der Möglichkeiten zur Verbesserung des ÖV-Angebots 

sollen geeignete Maßnahmen gesetzt werden. Die Möglichkeiten eines Ausbaus der 

Park&Ride-Anlage am Bahnhof soll geprüft werden. 

Ziele und Maßnahmen betreffend den (nicht motorisierten) Verkehr werden ebenfalls im Ka-

pitel „Naturraum und Umwelt“ bzw. „Freizeit und Erholung, Tourismus“ thematisiert. 
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5.2.7 SOZIALE INFRASTRUKTUR 

Z.I1 
Erweitern der Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in Abstimmung mit dem zu erwarten-

den Bedarf gemäß der angestrebten Bevölkerungsentwicklung und der Gemeindefunktion. 

Das gegenständliche Ziel ist eng mit dem Leitziel zur Bevölkerung (Z.B1) verknüpft. Durch 

das angestrebte Bevölkerungswachstum kann es in gewissen Bereichen zu Engpässen und 

daher zur Notwendigkeit von Ausbau- oder Neubaumaßnahmen im Bereich der sozialen Inf-

rastruktureinrichtungen kommen, auch wenn derzeit keine Engpässe absehbar sind. Es sind 

daher Bildungseinrichtungen im Gemeindegebiet auf den bestehenden Bedarf und die Funk-

tion der Gemeinde als Allgemeiner Standort für zentrale Einrichtungen anzupassen und ggf. 

auszubauen. 

M.I1 
Herstellen der benötigten sozialen Infrastruktur, sobald der Bedarf gegeben ist und ein öko-

nomischer Betrieb gewährleistet werden kann; Sichern der benötigten Flächen. 

In Anpassung an den tatsächlichen Bedarf sind die bestehenden Einrichtungen im Gemein-

degebiet auszubauen oder neue Einrichtungen zu schaffen. Soweit möglich werden Ge-

meindekooperationen angestrebt, z.B. für Einrichtungen der Altersvorsorge (betreutes Woh-

nen). 

 

Z.I2 
Sicherung der lokalen Nahversorgung in ihrem Bestand (Lebensmittelgeschäfte für den tägli-

chen Bedarf). 

Die bestehende Nahversorgung soll in ihrem Bestand gesichert werden. Vor allem Lebens-

mittelgeschäfte und Geschäfte für den täglichen Bedarf sollen in den Ortschaften erhalten 

werden bzw. sollen im Bedarfsfall neue Konzepte zur Nahversorgung geprüft werden. 

M.I2 Setzen von Maßnahmen zur Sicherung der lokalen Nahversorgung im Bereich der Wirtschaft. 

Mit klassischen Instrumenten der Raumplanung sind der Förderung von Nahversorgungsbe-

trieben Grenzen gesetzt. Es sind Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft zu setzen. 

 

5.2.8 TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 

Z.I3 

Bedarfsgerechte Anpassung der Ver- und Entsorgungsnetze (Strom, Gas, Wasser, Entsor-

gungseinrichtungen) an zukünftige Siedlungserweiterungen und in Abstimmung mit dem zu 

erwartenden Bedarf gemäß der angestrebten Bevölkerungsentwicklung. 

Im Falle von Siedlungserweiterungen müssen die benötigten Leitungen für die Ver- und Ent-

sorgung hergestellt werden. Das Vorhandensein bzw. die Machbarkeit einer geeigneten Ab-

wasserentsorgung sowie Wasserversorgung ist jedenfalls Voraussetzung für die Erweiterung 

des Baulandes. 
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Durch eine geordnete Siedlungsentwicklung mit einer hohen Baulandmobilität sollen Infra-

struktureinrichtungen auf eine möglichst ökonomische Art und Weise genutzt werden. 

M.I3 

Im Bedarfsfall Herstellen der benötigten technischen Infrastruktur (Versorgungs-, Entsor-

gungs- und sonstige Infrastruktureinrichtungen); 

Bedachtnehmen auf eine möglichst ökonomische Errichtung und Nutzung der Einrichtungen 

der technischen Infrastruktur im Zuge der Baulanderweiterung. 

Die Einrichtungen der technischen Ver- und Entsorgung sind nach Maßgabe des Bedarfs 

herzustellen. Dabei ist auf eine möglichst ökonomische Erweiterung und Nutzung der techni-

schen Infrastruktur zu achten. 

 

Z.I4 
Nutzung der bestehenden Potentiale im Bereich erneuerbarer Energieträger (vor allem hin-

sichtlich Windkraft), verstärkter Einsatz von Alternativenergien. 

Gemäß NÖ Energiefahrplan 2030 will sich Niederösterreich in Richtung „Energieaufbringung: 

Mehr erneuerbare Energie aus unseren Regionen“ entwickeln. Dazu bietet sich vor allem die 

Energiegewinnung im Bereich Windkraft und Photovoltaik an.  

Ziel der Gemeinde ist es, entsprechend dem NÖ Energiefahrplan 2030 Maßnahmen vor al-

lem verbunden mit Windkraft zu forcieren, um die Energiegewinnung aus erneuerbaren 

Energieträgern (Windenergie, Biomasse, Solarenergie) verstärkt zu verfolgen. 

Zum Thema Windkraft wurden seitens der NÖ Landesregierung grundlegende Planungs-

richtlinien verfasst: In einem generellen Untersuchungsrahmen für die strategische Umwelt-

prüfung bei der Planung von Bereichen bzw. Standorten für Windkraftanlagen sind im Rah-

men des Örtlichen Entwicklungskonzeptes unterschiedliche Schutzgüter wie Naturschutzge-

biete, Landschaftsbild prägende Elemente, das „regionale Gesamtbild“, Erholungseinrichtun-

gen etc. zu prüfen. Detaillierte, projektbezogene Schutzgüter wie Flächenverbrauch, Wald, 

Standsicherheit, Schutz vor Naturgefahren etc. sind erst im Rahmen der Flächenwidmung 

eines konkreten Projektes zu untersuchen. 

M.I4 

Setzen von entsprechenden Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit; Darstellung der 

Potentialfläche für Windkraftanlagen; Sicherung von Flächen im nordwestlichen Gemeinde-

gebiet; Detaillierte Prüfung von Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Schutzgüter im 

Rahmen einer Festlegung im Flächenwidmungsplan. 

Um den Ausbau von erneuerbaren Technologien und langfristig den Umstieg auf Alternativ-

energiequellen in der Gemeinde zu forcieren, sollen entsprechende Maßnahmen wie ver-

stärkte Öffentlichkeitsarbeit und Informationsmöglichkeiten zu Förderungen betreffend er-

neuerbare Energieträger wie Windenergie, Biomasse, Solarenergie, Photovoltaik etc. gesetzt 

werden. 

Eine kurzfristige Maßnahme besteht darin, die Potentialflächen für grundsätzlich mögliche 

Standorte von Windkraftanlagen auszuloten und diese langfristig von Bebauung freizuhalten. 

Zur Erreichung des Ziels ist im ÖEK die Potentialfläche für Windkraftanlagen mit den gesetz-

lichen Mindestabständen zu den Siedlungsgebieten gemäß §19 NÖ ROG unter Berücksich-

tigung der Erweiterungsgebiete bereits ausgewiesen. Auf diesen Flächen kann die Wid-
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mungsart Grünland-Windkraftanlagen grundsätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Rah-

menbedingungen festgelegt werden. Eine Untersuchung der Auswirkungen auf Schutzgüter 

gemäß dem Untersuchungsrahmen der NÖ Landesregierung wurde im Umweltbericht zur 

11. Änderung ÖROP vorgenommen. 

Im Falle eines konkreten Projektes sind jedoch allfällige Auswirkungen geplanter Windkraft-

anlagen auf Schutzgüter, die zum Zeitpunkt der Erstellung des ÖEK noch nicht bekannt wa-

ren bzw. gemäß dem Untersuchungsrahmen der NÖ Landesregierung detaillierter zu unter-

suchen sind, zu prüfen und im Widmungsverfahren zu berücksichtigen. Weiters sind Ab-

stimmungen mit der Nachbargemeinde Hollabrunn bezüglich möglicher Windkraftanlagen 

vorzunehmen. 

Die nach Einhaltung der gesetzlichen Mindestabstände von möglichen Windkraftanlagen zu 

bestehenden und geplanten Siedlungsgebieten von Göllersdorf definierte Potentialfläche 

verläuft entlang der nördlichen und Teilen der nordwestlichen Gemeindegrenze. Die Potenti-

alfläche Windkraft liegt großteils im Bereich von den dort befindlichen Waldflächen, die ge-

mäß Waldentwicklungsplan (WEP) als Nutzwald festgelegt sind. Eine Nutzung alternativer 

Energieträger im speziellen durch Windräder steht grundsätzlich nicht im Widerspruch zur 

Festlegung des WEP als Nutzwald, da es hierbei zu keiner flächenintensiven Beanspru-

chung des Waldes kommt. Im Rahmen eines konkreten Projektes ist Kontakt mit der Bezirks-

forstinspektion aufzunehmen.  

Entsprechend einer Studie der Universität für Bodenkultur verläuft nördlich von Porrau zwi-

schen Osten und Westen ein Wildtierkorridor, der sich somit mit der Potentialfläche für 

Windkraftanlagen kreuzt. Durch Windkraftanlagen ist grundsätzlich keine Barrierewirkung 

gegeben. Beeinträchtigungen auf die Habitatvernetzung von Wildtieren können jedoch erst 

im Rahmen eines konkreten Projektes und entsprechend den dabei festgelegten Standorten 

von Windkraftanlagen an festgelegten Standorten beurteilt werden. 

Eine entsprechende Flächenwidmung soll unter Beiziehung allenfalls erforderlicher Gutach-

ten im Widmungsverfahren festgelegt werden. Die Gewinnungsanlagen erneuerbarer Ener-

gieformen (Photovoltaikanlagen, Kleinwindräder und dgl.) sollen inner- als auch außerorts 

zulässig sein. Innerorts ist im Falle einer Errichtung die Verträglichkeit mit dem Ortsbild zu 

prüfen. Seitens der Gemeinde sollen auch zukünftig Möglichkeiten zum Ausbau von erneu-

erbaren Technologien geboten werden. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Das vorliegende Entwicklungskonzept (siehe Karte „Örtliches Entwicklungskonzept“ im An-

hang) für die Marktgemeinde Göllersdorf zeigt, dass die Gemeinde über ein großes Entwick-

lungspotential verfügt (attraktiver Wohn- und Betriebsstandort, Freizeit- und Erholungsein-

richtungen mit regionaler Bedeutung, gute IV und ÖV Anbindung).  

Die Ziele und Maßnahmen des Örtlichen Entwicklungskonzepts zielen darauf ab, dieses Po-

tential zu nutzen und die wichtigsten Funktionen der Gemeinde zu stärken. Eine Zusammen-

fassung der formulierten Ziele und Maßnahmen ist der Tabelle 27 zu entnehmen. Alle Inhalte 

mit einem konkreten Raumbezug sind in den Konzeptkarten (Entwicklungskonzept, Sied-

lungskonzept, Landschaftskonzept, Verkehrskonzept) im Anhang des Berichts dargestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den dargestellten Entwicklungsmöglichkeiten 

(Siedlungswesen) um Varianten handelt, die nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden sollen, 

sondern deren Umsetzung je nach Eintreffen der notwendigen Voraussetzungen schrittweise 

erfolgen soll. 

 

ENTWICKLUNGSZIELE 

 „Mittleres Wachstum“; Bevölkerungszuwachs von rund + 330 EW bis zum Jahr 2025. 

 Funktion als Wohn- und Betriebsstandort weiterhin ausbauen bei gleichzeitiger Sicherung 
der agrarischen Produktionsvoraussetzungen. 

 Siedlungstätigkeit bzw. Bevölkerungsentwicklung vorrangig im Bereich der bestehenden 
Baulandreserven und in Abstimmung mit der Kapazität bzw. dem Ausbau der sozialen 
und technischen Infrastruktur. 

 Ansiedlung von Betrieben für den örtlichen bzw. regionalen Bedarf vorrangig im Nahbe-
reich der bestehenden Betriebsgebiete bzw. Betriebsgebietsentwicklung an der S 3 
Weinviertler Schnellstraße. 

 Zentrumsfunktion des Hauptortes Göllersdorf stärken. 

 Landschaftliches Potential (Wald, Wein), Sport- und Kulturangebot langfristig als 
Schwerpunkte der Freizeitgestaltung, Erholung und des Fremdenverkehrs sichern. 

 Sicherstellung einer abgestimmten Verkehrsinfrastruktur unter besonderer Berücksichti-
gung der Verkehrsverlagerung auf ÖV und nicht motorisierten Individualverkehr. 

 Forcierung von erneuerbaren Energien und Nutzung von Potentialen im Bereich Wind-
kraft.  

 

Die Umsetzung der o.a. Ziele besteht - aus raumordnerischer Sicht - in der Anpassung des 

Örtlichen Raumordnungsprogrammes an das vorliegende Entwicklungskonzept und einer 

Ausrichtung des Planungsinstruments Flächenwidmung an die o.a. Zielvorgaben.  

Künftige Planungsentscheidungen sollen sich somit an den Zielvorgaben des Entwicklungs-

konzeptes orientieren. 
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Tabelle 27: Zusammenfassung der Ziele und Maßnahmen 

 Ziele Maßnahmen  

 Aufgrund der Leitziele des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes 1976 und der Ergebnisse der Grundlagenforschung und -analyse  werden nachstehende Ziele und Maßnahmen festgelegt:  

 BEVÖLKERUNG  

Z.B1 

Durch Fortschreibung der positiven Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre und aufgrund der verkehrs-

günstigen Lage an der S 3 Weinviertler Schnellstraße, der Entwicklungen in der Region (geplanter Ausbau 

der S 3), deren Auswirkungen (Siedlungsentwicklung, Baulandnachfrage,...) auf die Gemeinde sowie die 

Lage im Nahbereich von Wien, ist von einer weiteren Bevölkerungszunahme bis zum Jahr 2025 auszuge-

hen. Die Gemeinde strebt langfristig, entsprechend dem Szenario „Mittleres Wachstum“, ein Bevölke-

rungswachstum bis ca. 3.850 Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitzfälle) an. 

Sämtliche raumrelevante Maßnahmen (Siedlungserweiterungen, Errichtung von Einrichtungen der techni-

schen und sozialen Infrastruktur, etc.) sind auf die zu erwartende bzw. angestrebte Bevölkerungszahl ab-

zustimmen. 
M.B1 

 FUNKTIONEN / FUNKTIONALE GLIEDERUNG  

Z.F1 

Funktionale Gliederung der Katastralgemeinden bzw. Ortschaften (Hauptfunktionen): 

- KG Bergau: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Eitzersthal: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Furth: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Göllersdorf: Wohnen (W), Betriebe (B), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Großstelzendorf: Wohnen (W), Betriebe (B), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Obergrub: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Oberparschenbrunn: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Porrau: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Schönborn: Agrarische Nutzung (A)  

- KG Untergrub: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Viendorf: Wohnen (W), Agrarische Nutzung (A) 

- KG Wischathal: Wohnen (W) 

Abstimmen sämtlicher raumrelevanter Maßnahmen (Siedlungserweiterungen, Errichtung von Einrichtun-

gen der technischen und sozialen Infrastruktur, etc.) auf die angestrebte funktionale Gliederung nach Ka-

tastralgemeinden bzw. Ortschaften sowie die regionalen Entwicklungsziele. 
M.F1 

 SIEDLUNGSWESEN  

Z.S1 Mobilisierung der bestehenden Baulandreserven in den einzelnen Ortsgebieten. 
Prüfen der Verfügbarkeit der Baulandreserven bzw. der Rückwidmung von derzeit nicht verfügbaren Bau-

landreserven. 
M.S1 

Z.S2 
Nachverdichtung der Ortskerne; Mögliche Umnutzung der landwirtschaftlich geprägten Ortsstrukturen; 

Wahrung des Ortsbildes. 

Umwidmung von Bauland-Agrargebiet in Bauland-Wohngebiet prüfen; Umwandlung ehemals agrarisch 

geprägter Ortsstrukturen; Vermeidung von Nutzungskonflikten. 
M.S2 

Z.S3 
Erweiterungsgebiet 1: Siedlungserweiterung Göllersdorf West 

Baulanderweiterung für den mittel- bis langfristigen Bedarf (Priorität II, III). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S3 

Z.S4 
Erweiterungsgebiet 2: Siedlungserweiterung Göllersdorf Südost 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-Freihaltefläche; Erarbeitung 

eines Erschließungs- und Parzellierungskonzeptes; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; 

Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S4 

Z.S5 
Erweiterungsgebiet 3: Siedlungserweiterung Großstelzendorf West 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung und möglicher Oberflächenwässer. 
M.S5 
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Z.S6 
Erweiterungsgebiet 4: Siedlungserweiterung Großstelzendorf Ost 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S6 

Z.S7 
Erweiterungsgebiet 5: Siedlungserweiterung Viendorf Nordost 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-Freihaltefläche; Erarbeitung 

eines Erschließungs- und Parzellierungskonzeptes; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; 

Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S7 

Z.S8 
Erweiterungsgebiet 6: Siedlungserweiterung Furth Südwest 

Baulanderweiterung für den mittelfristigen Bedarf (Priorität II). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung, unter Berücksichtigung der Kellergasse und möglicher Erschlie-

ßungsvarianten. 

M.S8 

Z.S9 
Erweiterungsgebiet 7: Siedlungserweiterung Eitzersthal Nord 

Baulanderweiterung für den mittel- bis langfristigen Bedarf (Priorität II, III). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung und unter Berücksichtigung von Wasserschutzmaßnahmen (Ober-

flächenwässer). 

M.S9 

Z.S10 
Erweiterungsgebiet 8: Siedlungserweiterung Eitzersthal West 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Prüfen des Grundwasserstandes; Widmen von Wohnbau-

land unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S10 

Z.S11 
Erweiterungsgebiet 9: Siedlungserweiterung Wischathal Nordwest 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Entsprechende Berücksichtigung des Naturdenkmals vor 

Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S11 

Z.S12 
Erweiterungsgebiet 10: Siedlungserweiterung Oberparschenbrunn West 

Baulanderweiterung für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf (Priorität I, II, III). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Prüfen des Grundwasserstandes; Widmen von Wohnbau-

land unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung und unter Berücksichtigung von 

Wasserschutzmaßnahmen (Oberflächenwässer). 

M.S12 

Z.S13 
Erweiterungsgebiet 11: Siedlungserweiterung Obergrub Süd 

Baulanderweiterung für den mittel- bis langfristigen Bedarf (Priorität II, III). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S13 

Z.S14 
Erweiterungsgebiet 12: Siedlungserweiterung Bergau West 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S14 

Z.S15 
Erweiterungsgebiet 13: Siedlungserweiterung Porrau West 

Baulanderweiterung für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf (Priorität I, II). 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Bedarfs-

prüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit; Widmen von Wohnbauland unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen der Baulandmobilisierung und unter Berücksichtigung von Wasserschutzmaßnahmen (Ober-

flächenwässer). 

M.S15 

Z.S16 

Potentialflächen für Baulanderweiterung KG Großstelzendorf, 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Umwidmung im nördlichen Anschluss an das Sied-

lungsgebiet. 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Widmen 

von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S16 

Z.S17 
Potentialflächen für Baulanderweiterung KG Viendorf, 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Umwidmung im Anschluss an das Siedlungsgebiet. 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Widmen 

von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung und unter Berück-

sichtigung der Hochwassersicherheit. 
M.S17 

Z.S18 

Potentialflächen für Baulanderweiterung KG Porrau, 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Umwidmung im nördlichen Anschluss an das Sied-

lungsgebiet. 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche; Widmen 

von Wohnbauland unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobilisierung. 
M.S18 
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Z.S19 

Siedlungsgrenzen im Gemeindegebiet Göllersdorf 

Vermeidung von Nutzungskonflikten und Sicherung des Landschaftsbildes bzw. naturräumlicher Gegeben-

heiten durch Siedlungsgrenzen in den Ortschaften der Gemeinde Göllersdorf. 

Keine Baulandwidmung außerhalb der Siedlungsgrenze; Bei geänderten Grundlagen ist eine Erweiterung 

nur mit entsprechender Begründung zulässig; Sondernutzungen sind mit entsprechender Begründung 

zulässig. 
M.S19 

Z.S20 

Umnutzung von Bauland-Agrargebiet, KG Eitzersthal Süd 

Immissionen der Landwirtschaftlichen Hofstelle auf das nördlich befindliche Wohnbauland widmungstech-

nisch prüfen. 

Prüfen der Möglichkeit zur Umwidmung gemeinsam mit den Eigentümern.  

Bei Bedarf Herstellung eines entsprechenden Schutzes vor Immissionen der Landwirtschaftlichen Hofstelle 

bzw. Prüfung einer möglichen Umwidmung. 

M.S20 

Z.S21 
Rückwidmung von Bauland-Agrargebiet, KG Bergau Südwest 

Mögliche Rückwidmung des Bauland-Agrargebietes an der Landesstraße L 1085a prüfen. 

Prüfen der Möglichkeit zur Umwidmung/Rückwidmung gemeinsam mit den Eigentümern; Rückwidmung in 

Grünland-Land- und Forstwirtschaft. 
M.S21 

 ARBEIT UND WIRTSCHAFT  

Z.W1 
Erhalten und Sichern bestehender Betriebe; Erweiterung bestehender Betriebe im Ortsgebiet bei Verein-

barkeit mit umgebenden Nutzungen. 

Ausnutzen der vorhandenen Betriebsbaulandreserven; Berücksichtigen betrieblicher Erfordernisse in der 

Flächenwidmungsplanung unter Vermeidung von Konflikten mit angrenzenden Nutzungen. 
M.W1 

Z.W2 
Sichern der agrarischen Produktion; 

Vermeidung von Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Produktionsvoraussetzungen. 

Prüfen von Nutzungsprioritäten; Freihalten der Hintausbereiche und der bevorzugten landwirtschaftlichen 

Produktionsflächen von anderen Nutzungen durch entsprechende Festlegungen im Entwicklungskonzept 

und Flächenwidmungsplan (Landwirtschaftlicher Hintausbereich, Freihaltefläche). 
M.W2 

Z.W3 
Beibehaltung bzw. Verbesserung der Versorgungsqualität (v.a. kurzfristiger Güter- und Dienstleistungen), 

insbesondere in den Haupt- und Nebenzentren. 
Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich. M.W3 

Z.W4 Abgestimmte Betriebs- bzw. Industriegebietsentwicklung mit den Nachbargemeinden. 

Abstimmung und Berücksichtigung der Widmungsvorhaben im Bereich Industrie- und Gewerbe mit den 

Nachbargemeinden; Allenfalls abgestimmte Widmungsvorhaben unter Berücksichtung der verkehrlichen 

Erschließbarkeit und Erstellung abgestimmter Nutzungskonzepte (interkommunale Betriebsgebiete). 
M.W4 

Z.W5 Stärkung des Branchenmix durch Ansiedlung von derzeit unterrepräsentierten Betrieben. Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich. M.W5 

Z.W6 Mobilisierung von Betriebsbaulandreserven; räumliche Konzentration von Betrieben. 
Prüfen der Verfügbarkeit der Baulandreserven. 

Prüfen der Rückwidmung von derzeit nicht verfügbaren Baulandreserven. 
M.W6 

Z.W7 

Stärkung der Zentrumsfunktion von Göllersdorf; 

Attraktivierung, Verdichtung und Förderung von Handelseinrichtungen im Zentrum bzw. dessen Nahbe-

reich. 

Verdichtete Bauformen forcieren; Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich; Überlegung einer 

Zentrumszone. 
M.W7 

Z.W8 

Nutzungsverflechtung zwischen dem Zentrum von Göllersdorf und geplantem Betriebsgebiet an der S 3 

Weinviertler Schnellstraße; 

Vernetzung von Zentrum und Betriebsgebiet als Standort von Betrieben, Abstimmung der Nutzungen. 

Nutzungsstruktur prüfen; vernetzte Maßnahmen zwischen Zentrum und geplantem Betriebsgebiet. M.W8 

Z.W9 

Erweiterungsfläche 1: Erweiterung Betriebsgebiet Göllersdorf: 

Erweiterungsgebiet östlich des bestehenden Betriebsgebietes nördlich des Ortszentrums zwischen Bahn-

trasse und L 1086; Vorrangig für mittel- bis großflächige, nicht zentrumsrelevante Nutzungen mit Konzent-

ration auf ÖV-Verbindungen (Bahnanschluss). 

Berücksichtigen betrieblicher Erfordernisse in der Flächenwidmungsplanung; Ökonomische Ausnutzung 

des Baulandes; Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-

Freihaltefläche; Widmen des Betriebsgebietes unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobi-

lisierung; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit. 

M.W9 

Z.W10 

Erweiterungsfläche 2: Erweiterung Betriebsgebiet Viendorf (Priorität I,II): 

Erweiterung nördlich des bestehenden Betriebsgebietes nördlich des Ortszentrums von Viendorf für den 

kurz- bis mittelfristigen Bedarf; Vorrangig für bestehende Betriebe. 

Berücksichtigen betrieblicher Erfordernisse in der Flächenwidmungsplanung; Ökonomische Ausnutzung 

des Baulandes; Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland-

Freihaltefläche; Widmen des Betriebsgebietes unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Baulandmobi-

lisierung; Bedarfsprüfung und Sicherstellung der Verfügbarkeit. 

M.W10 
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Z.W11 

Standortentwicklung Betriebsgebiet an der Anschlussstelle der S 3 Weinviertler Schnellstraße, 

KG Göllersdorf West 

Ausnutzung der Standortgunst durch Ansiedlung von Betrieben mit Konzentration auf den MIV (Anschluss-

stelle S 3 Weinviertler Schnellstraße). Schaffung von Anreizen für die Ansiedlung und Verwertung der Flä-

chen durch Umwidmung in ein Betriebsgebietes im Rahmen eines konkreten Projektes. 

Anreize für Betriebsansiedelung schaffen; Setzen von Maßnahmen im wirtschaftlichen Bereich; Erarbei-

tung eines Erschließungs- und Parzellierungskonzeptes; Schrittweise Umsetzung durch bedarfsabhängige 

Widmung. 
M.W11 

Z.W12 

Umnutzung der als Altstoffsammelzentrum gewidmeten Fläche in Bauland-Betriebsgebiet, KG Göllersdorf 

West 

Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Einbeziehung der als Ga-ASZ gewidmeten Fläche ins 

angrenzende Betriebsgebiet an der Tullner Straße. 

Prüfen der Möglichkeit zur Umwidmung gemeinsam mit den Eigentümern.  

Bei Bedarf Umwidmung entsprechend der geplanten Nutzung (Bauland-Betriebsgebiet). 
M.W12 

 NATURRAUM UND UMWELT  

Z.N1 Erhalten der das Landschaftsbild prägenden Weinbauflächen. Freihalten der Flächen von jeglicher Bebauung. M.N1 

Z.N2 Aufrechterhaltung der Leitfunktionen des Waldes und allgemeine Erhaltung der Waldflächen. Vermeidung flächenintensiver Beanspruchung der Forstflächen. M.N2 

Z.N3 
Nachnutzung der Materialgewinnungsstätte in der KG Göllersdorf definieren, mögliche Rekultivierung prü-

fen. 
Rekultivierung und Nutzung als Teil des Naherholungsraumes anstreben. M.N3 

Z.N4 Freihaltung und Vernetzung der landschaftsbildprägenden und ökologisch wertvollen Flächen. 
Freihalten von Bebauung (Wohnnutzung); Sichern spezieller Grünlandbereiche durch das Festlegen ent-

sprechender Widmungen (z.B. Grüngürtel). 
M.N4 

Z.N5 Vernetzung von innerörtlichen mit umliegenden Frei- und Grünräumen durch Grünachsen und Grünzüge. 
Lückenschluss bestehender Straßenraumgestaltung; Grünraumgestaltung in Siedlungserweiterungsgebie-

ten. 
M.N5 

Z.N6 
Freihaltebereiche zum Schutz angrenzender Nutzungen  

Vermeidung von Intensivnutzung bzw. Intensivtierhaltung bei möglicher Umwidmung. 

Freihalten der benötigten Flächen durch Festlegen der Widmungsart Grünland- Freihaltefläche und Ver-

meidung von Widmungen für Intensivnutzungen bzw. Intensivtierhaltung; Prüfung der Auswirkungen ge-

planter Nutzungen im Falle einer Umwidmung unter verstärkter Berücksichtigung möglicher Nutzungskon-

flikte. 

M.N6 

 FREIZEIT UND ERHOLUNG, TOURISMUS  

Z.E1 
Sicherung der Funktion der Wald- und Weinbauflächen als Naherholungsraum, Erhaltung und Pflege vor-

handener Freizeit- und Erholungseinrichtungen. 

Pflege der bestehenden Freizeit- und Erholungseinrichtungen; Vermeidung anderwärtiger Beanspruchung 

der Flächen. 
M.E1 

Z.E2 

Erhaltung und Ausbau des bestehenden Sport- und Freizeitangebots. 

Erhaltung der Sporteinrichtungen im Haupt- und in den Nebenzentren sowie in der KG Eitzersthal; Erhal-

tung touristischer Einrichtungen. 

Erhaltung der Sportplätze; Erhaltung des Golfclubs Schönborn, der Pferdehaltung Deninger; Im Bedarfsfall 

Festlegung einer entsprechenden Fläche für die Erweiterung der Sportstätten; Konfliktträchtige Nutzungen 

im Nahbereich vermeiden. 
M.E2 

Z.E3 
Erhalten und Ausbauen von innerörtlichen Freizeit- und Erholungsräumen in bestehenden Siedlungsgebie-

ten bzw. in Siedlungserweiterungsgebieten. 

Bei Bedarf Erweiterung des bestehenden Angebots an Kinderspielplätzen und Sportplätzen; Sichern von 

entsprechenden Flächen. 
M.E3 

Z.E4 Erhalten und Ausbauen des bestehenden Rad- und Wanderwegenetzes; Lückenschluss im Radwegenetz. 
Erhalten von Wegstrukturen; Ausbau fehlender Rad- und Wanderwege bzw. Radrouten; Beschildern der 

Routen. 
M.E4 

Z.E5 Vermarktung und Abstimmung auf das regionale Tourismusangebot. Sichern der touristischen Potentiale. 
Ausbau der touristischen Freizeit- und Erholungsfunktion in Abstimmung mit den Nachbargemeinden. 

Stärken der kommunalen touristischen Potentiale. 
M.E5 
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 VERKEHR  

Z.V1 Entwicklungen im Individualverkehr mit dem Ziel der Vermeidung von Nutzungskonflikten. Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch Immissionen vermeiden. M.V1 

Z.V2 
Verbesserung der verkehrlichen Erschließung im Bereich der S 3 Weinviertler Schnellstraße; Berücksichti-

gung überörtlicher Verkehrsplanungen; Einhaltung von Abständen zur S 3 Weinviertler Schnellstraße. 

3-stufiger Straßenausbau der S 3 Weinviertler Schnellstraße; Freihalten der Flächen beidseitig der S 3 als 

Abstandsfläche. 
M.V2 

Z.V3 Erhaltung und nach Möglichkeit Verbesserung des Angebots im öffentlichen Verkehr (ÖV). 
Erhaltung und potentieller Ausbau des Bahnhofes und der Park&Ride-Anlage; Sicherung von Eisenbahn- 

und Busverbindungen zu wichtigen Zentren; Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung setzen. 
M.V3 

 SOZIALE UND TECHNISCHE INFRASTRUKTUR  

Z.I1 
Erweitern der Einrichtungen der sozialen Infrastruktur in Abstimmung mit dem zu erwartenden Bedarf ge-

mäß der angestrebten Bevölkerungsentwicklung und der Gemeindefunktion. 

Herstellen der benötigten sozialen Infrastruktur, sobald der Bedarf gegeben ist und ein ökonomischer Be-

trieb gewährleistet werden kann; Sichern der benötigten Flächen. 
M.I1 

Z.I2 Sicherung der lokalen Nahversorgung in ihrem Bestand (Lebensmittelgeschäfte für den täglichen Bedarf). Setzen von Maßnahmen zur Sicherung der lokalen Nahversorgung im Bereich der Wirtschaft. M.I2 

Z.I3 

Bedarfsgerechte Anpassung der Ver- und Entsorgungsnetze (Strom, Gas, Wasser, Entsorgungseinrichtun-

gen) an zukünftige Siedlungserweiterungen und in Abstimmung mit dem zu erwartenden Bedarf gemäß der 

angestrebten Bevölkerungsentwicklung. 

Im Bedarfsfall Herstellen der benötigten technischen Infrastruktur (Versorgungs-, Entsorgungs- und sonsti-

ge Infrastruktureinrichtungen); 

Bedachtnehmen auf eine möglichst ökonomische Errichtung und Nutzung der Einrichtungen der techni-

schen Infrastruktur im Zuge der Baulanderweiterung. 

M.I3 

Z.I4 
Nutzung der bestehenden Potentiale im Bereich erneuerbarer Energieträger (vor allem hinsichtlich Wind-

kraft), verstärkter Einsatz von Alternativenergien. 

Setzen von entsprechenden Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit; Darstellung der Potentialfläche 

für Windkraftanlagen; Sicherung von Flächen im nordwestlichen Gemeindegebiet; Detaillierte Prüfung von 

Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Schutzgüter im Rahmen einer Festlegung im Flächenwidmungs-

plan. 

M.I4 

Quelle: BÜRO DR. PAULA: eigene Darstellung, Wien 2013. 
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8 ANHANG 

8.1 PLANDARSTELLUNGEN GRUNDLAGENFORSCHUNG 
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 Grundlagenforschung Soziale und Technische Infrastruktur (Format A1) 

 

8.2 PLANDARSTELLUNGEN KONZEPTE 

 Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Göllersdorf (2 Planblätter, Format A0) 

 Siedlungskonzept der Marktgemeinde Göllersdorf (2 Planblätter, Format A0) 

 Landschaftskonzept der Marktgemeinde Göllersdorf (2 Planblätter, Format A0) 

 Verkehrskonzept der Marktgemeinde Göllersdorf (2 Planblätter, Format A0) 

 

 

 


